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Zeilſchrifl
das Verwaltungs - u . Rechnungsweſen der Gemeinden ,
Sparkaſſen , Stiftungen und ſoziolen Verſicherungen .

4 Der Inſertionspreiõ fũr den Naum
Erſcheint monatlich 1mal . einer Zeile von 3XK76mmbeträgt

Preis unter Kreuzband frei durch 833
1

1914 30 Pfg. , bei größeren Aufträgen ,Ar. 5/6 . die Geſchäftsſtelle bezogen 5 Mk. ll⸗ uni mehrmaligem Eunrüͤckenund Cliché - * f rgang
fürs Jahr . Auftrag wirdſolcher allenfalls nach

Uebereinkunftfeſtgeſetzt .
Inhalt : 1. Anfragen und Autworten . Dienſtentlaſſung eines Gemeindebeamten ohne Kündigung und ohne

vorausgegangenes Disziplinarverfahren . Den Ratſchreiber B. betr . Die Aenderung der Bürgergabholzbezüge . Die Amts⸗
bezeichnung für ſtädtiſche Beamte betr . Die Vereinigung der Ortsgemeinden Todtnauberg - Dorf und Todtnauberg⸗Rütte betr .
Die Aenderung des Waſſerzinstarifs in R. betr . Die Benützung und Unterhaltung der Lehrerwohnungen . Vergütung der
Ueberſtunden und des Fortbildungsunterrichts betr . Zurückziehung von Grundſtücken auf Grund des 583 des Schulgeſetzes .
— 2. Anfrage und Antwort . — 4. Zur Rechnungsführung der Krankenkaſſen . Die örtliche Regelung des Beitragsein⸗
zugs , der Markenklebung und des An - und Abmeldeweſens durch die Ortskrankenkaſſen . — 6. Mosbach , Heidelberg , Offen⸗
burg , Karlsruhe , Durlach , Pforzheim , Weinheim , Freiburg , Waldshut , St . Blaſien , Kirchheim , Ettenheim , Wertheim ,
Grünsfeld , Wieſental , Engen , Lörrach , Krozingen , Villingen , Ludwigshafen a. Rh. , Baden - Baden , vom Taubertal , Nieder⸗
hauſen , Volkertshauſen , Sinsheim , Pforzheim , Rippenweier , Mannheim , Radolfzell , Bernau - Außertal . Eine Reviſion des
Kriegsſchatzes . Sturmſchaden an Gebäuden . Haftanſprüche des Mieters aus dem Mietskontrakt wegen unterlaſſener Haus⸗
flurbeleuchtung . Den Geſchäftsbetrieb der Verſteigerer ( Auktionatoren ) betreffend . Haftung für den Unfall des Arztes bei
der Berufsfahrt über Land . Preußiſcher Städtetag und Kommunalabgabengeſetz . — 7. Einladung zur Mitgliederverſamm⸗
lung des Landgemeinden - Verbandes e. V. Ausſchußſitzung . Verſammlungsbericht Perſonal - Nachrichten . Bürgermeiſter⸗
wahlen . Verbandsentwicklung . Feuerverſicherung . Haftpflichtverſicherung . Briefkaſten . — 8. Landesverſammlung . Todes⸗
fälle . — 9. Bücherſchau . — 10. Briefkaſten .

1. Allgemeine Gemeindeſachen .
Anfrage .

Verkündigung der Gemeinderechnung in Ge⸗

meinden über 4000 Einwohnern im Bürgerausſchuß
G 165 Gemeindeordnung ) betr .

In Gemeinden über 4000 Einwohnern wird ein

Rechenſchaftsbericht ausgegeben und unter den Bür⸗

gerausſchußmitgliedern und ſonſtigen Bürgern und

Einwohnern verteilt . Sodann wird die Rechnung
nach Offenlage im Bürgerausſchuß verkündet und

mit den etwa vorgebrachten Anträgen der dafür be⸗

ſtellten Kommiſſion übergeben .
Müſſen die Anträge ſchriftlich eingereicht ſein ,

oder können ſie auch mündlich geſtellt werden ? Darf
ſich an die geſtellten Anträge eine Debatte knüpfen ?
Iſt über die Anträge eine Abſtimmung vorzunehmen ?
Wenn der Gemeinderat etwaige Anträge für un⸗

begründet hält , muß dennoch abgeſtimmt werden ?

R. , Bürgermeiſter . K. , Ratſchr .

Antwort .

Nach § 63 vergl . mit §S 65 Gem. ⸗Rech . ⸗Anw. iſt
über die Verkündung der Rechnung im Bürgeraus⸗
ſchuß ein Protokoll aufzunehmen , das namentlich die

Anträge und Bedenken der Verſammlung zu ent⸗

halten hat . Eine Abſtimmung über die Zuſtimmung
oder Nichtzuſtimmung der Verſammlung hinſichtlich
einzelner Punkte iſt nur dann vorzunehmen , wenn

ein in der Verſammlung geſtellter derartiger Antrag
die Zuſtimmung des Gemeinderats erhalten hat —

vergl . Wielandt Bad . Gemeinderecht 3. Auflage S .

535 —.

Hinſichtlich der Frage , ob die Anträge ſchriftlich
eingereicht werden müſſen , iſt der § 12 der Geſchäfts⸗

ordnung für die Bürgerausſchüſſe zu beachten . Hier
wird beſtimmt :

„ Durch Beſchluß des Bürgerausſchuſſes kann all⸗

gemein beſtimmt werden , daß Abänderungsanträge

zu einem Gegenſtand der Tagesordnung dem Bür⸗

germeiſter vor der Begründung ſchriftlich über⸗

geben werden . “

Der Zweck dieſer Beſtimmung iſt nicht der , Ab⸗

änderungsanträge etwa von der Beratung auszu⸗

ſchließen , ſondern der , eine möglichſt genaue Faſſung
der Anträge und dadurch Klarheit bei der Beratung

derſelben zu bewirken ( ſiehe Wielandt Bad . Gemein⸗

derecht S . 536 ) . Iſt eine derartige allgemeine An⸗

ordnung durch Bürgerausſchußbeſchluß nicht erfolgt ,
dann können Abänderungsvorſchläge , ſowohl ſchrift⸗

lich wie mündlich geſtellt werden . An die geſtellten

Anträge kann ſich eine Debatte knüpfen . Ob eine

Abſtimmung vorzunehmen iſt , richtet ſich nach § 17

der angezogenen Geſchäftsordnung . Daſelbſt wird be⸗

ſtimmt :

„ Abänderungsvorſchläge können zur Abſtim⸗

mung nur dann kommen , wenn ſie die Zuſtimmung
des Gemeinderats erhalten haben .

Dieſe Beſtimmung bringt den Gedanken zum

Ausdruck , daß die Gemeindevertretung nicht in der
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Lage iſt , den Gemeinderat zu irgend einer poſitiven

Handlung zu zwingen . Liegt ein Abänderungsan⸗

trag vor , ſo kann ſich der Gemeinderat , wenn nicht

ſofortige Verſtändigung in der Sache möglich iſt ,

zur förmlichen Beſchlußfaſſung zurückziehen . ( Walz ,

Bad . Gemeinderecht S . 474 zu § 17) . Mfr .

Anfrage .

Abhaltung von Bürgerausſchußſitzungen betr .
Faſt in jeder Bürgerausſchußſitzung werden An⸗

träge geſtellt und Interpellationen eingebracht über

Gegenſtände , die keinen Punkt der Tagesordnung be⸗

rühren und auch nicht im Zuſammenhang mit den⸗

ſelben ſtehen .

Hat der Gemeinderat dieſe Anträge zu beant⸗
worten ? Oder wie hat ſich derſelbe zu verhalten ?

R. , Bürgermeiſter . K. , Ratſchr .

Antwort .

Nach dem badiſchen Gemeinderecht iſt der Bür⸗

gerausſchuß nur in einzelnen , vom Geſetz beſtimm⸗

ten Fällen zur Mitwirkung berufen ; der Bürgeraus⸗

ſchuß iſt zwar ein vom Gemeinderat unabhängiges ,

demſelben aber keineswegs vorgeſetztes Verwaltungs⸗
oder Aufſichtsorgan . Dieſem grundſätzlichen Stand⸗

punkte des Gemeinderechts gemäß beſtimmt die Ver⸗

ordnung vom 30 . März 1903 , die Geſchäftsordnung
für die Gemeindeverſammlungen und Bürgeraus⸗
ſchüſſe betreffend :

a) in § 2, daß in der Einladung zur Bürgeraus⸗

ſchußſitzung ꝛc. die Tagesordnung zu bezeichnen
iſt ,

b) in § 7, daß nur die durch die Tagesordnung
bezeichneten Gegenſtände zur Verhandlung kom⸗

men ,

c) in § 12, daß durch Beſchluß des Bürgeraus⸗

ſchuſſes allgemein beſtimmt werden kann , daß

Abänderungsanträge zu einem Gegenſtand der

Tagesordnung dem Bürgermeiſter vor der Be⸗

gründung ſchriftlich übergeben werden müſſen ,

d) in 8 17, daß die Frage , über welche abgeſtimmt

werden ſoll , vom Bürgermeiſter feſtgeſetzt wird ,

und daß Abänderungsvorſchläge nur dann zur

Abſtimmung kommen können , wenn ſie die

Zuſtimmung des Gemeinderats erhalten haben .

Aus den hier angeführten Beſtimmungen er⸗

gibt ſich , daß der Gemeinderat zur Beantwortung

von Anträgen und dergl . , die mit der Tagesordnung

nicht im Zuſammenhange ſtehen , nicht ver p flich⸗

tet iſt ; der Vorſitzende dürfte jedoch geſetzlich nicht

ghindert ſein , eine Beanwortung eintreten zu laſſen.
Dr . Walz bemerkt in ſeinem „ Bad . Gemeinderecht “

auf S . 469 :

„ Die Praxis der größeren Gemeinden neigt , zu⸗

mal , nachdem die politiſchen Parteien in die Ge⸗

meindeverwaltung eingedrungen ſind , dahin , in

Ergänzung der beſtehenden Vorſchriften für die

Geſchäftsbehandlung in manchen Beziehungen die

in den parlamentariſchen Verſammlungen üb⸗

lichen Einrichtungen anzuwenden , durch Zulaſſung

von Interpellationen oder ſogen . Reſolutionen ,

und zwar hier auch von ſolchen , die durch die

nicht der Gemeindeverwaltung angehörenden Mit⸗

glieder des Kollegiums allein beſchloſſen werden .

Mit dem geltenden Rechte ſtehen derartige Ein⸗

richtungen nicht im Einklang . Eine Verpflich⸗

tung , deren Anwendung zuzulaſſen , beſteht für den

Vorſitzenden auf keinen Fall . “

Dieſer Anſchauung wird man ſich unbedenklich

anſchließen können und müſſen . Mſr .

Anfrage .

Genehmigung des Gemeindevoranſchlags in Ge⸗

meinden über 4000 Einwohnern durch den Bürger⸗

ausſchuß & 183 der Gemeindeordnung ) betr .

Bei der vorjährigen Voranſchlagsberatung hat

der Bürgerausſchuß verſchiedene Abſtriche an ein⸗

zelnen Voranſchlagsſätzen gemacht , ohne daß der

Gemeinderat in der Bürgerausſchußſitzung über die

von den Mitgliedern geſtellten Anträge Beſchluß ge⸗

faßt hat .

Der Gemeinderat , der mit der Aufſtellung des

Voranſchlags wochenlang zu tun hatte , und ſich jede

einzelne Poſition überlegt hat , müßte doch eigentlich ,

bevor über den Antrag abgeſtimmt wird , über ſeine

eigne Meinung gehört werden . Dabei hat in der

nach § 19 der Gemeindevoranſchlagsanweiſung an⸗

beraumten Tagfahrt niemand den Voranſchlag kri⸗

tiſiert und auch bei der Offenlage (§S 20 der Ge⸗

meindevoranſchlagsanweiſung ) ſind Einwendungen

gegen den Voranſchlag nicht angebracht worden .

Wie verhält es ſich , wenn der Gemeinderat den

Antrag auf Abſtreichung einer Poſition ablehnt ?

Was iſt weiter , wenn der Gemeinderat beſchloſ⸗

ſen hat , daß die Poſition ſtehen bleibt oder daran

nichts abgeſtrichen wird und das Ergebnis der Ab⸗

ſtimmung des Bürgerausſchuſſes ohne Gemeinde⸗

rat ergibt das Gegenteil ?
Wer hat nun recht , der Gemeinderat oder der

Bürgerausſchuß ?
Findet hier der Erlaß des Gr . Miniſteriums des

Innern vom 12 . Januar 1912 , Nr . 838 , abgedruckt

S . 41 —42 dieſer Zeitſchr . , Anwendung ? in dieſem

Falle hätte der Beſchluß des Bürgerausſchußes ohne

daß der Gemeinderat mit einverſtanden iſt , keine

rechtliche Bedeutung .
Es iſt aber zu unterſcheiden , daß der Bürger⸗

ausſchuß beim Voranſchlag die Gene hmigung ,

bei ſonſtigen Fällen ( §8 53 und 62 der Gemeinde⸗

ordnung ) nur die Zuſtimmung zu erteilen hat .

Dürfen dem Gemeinderat Mittel über Ausga⸗

ben , über die er einzig und allein zu befinden hat

( Vergütungen über außerdienſtliche Dienſtleiſtun⸗

gen , Remunerationen ꝛc. oder Ausgaben , zu denen
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er auf Grund Geſetzes verpflichtet iſt , verweigert
werden ?

Iſt der § 20 der Voranſchlagsanweiſung nicht
etwa ſo zu verſtehen , daß die Einwendungen , auch

ſolche , die ſeitens der Bürgerausſchußmitglieder bzw .

der Fraktionen gemacht werden , während der Offen —

lage des Voranſchlags oder vor der Bürgerausſchuß⸗

ſitzung , beim Gemeinderat vorgebracht werden müſ —

ſen , damit ſich der Gemeinderat zuvor orientieren

kann ?

Darf der Bürgerausſchuß während der Debatte

über Dinge abſtimmen , die der Beſchlußfaßung des

Gemeinderats unterliegen ?
Wie ſind in der Sitzung anläßlich der Voran⸗

ſchlagsberatung die von den einzelnen Fraktionen

eingehenden Anträge , Reſolutionen und Interpella⸗
tionen zu behandeln und zwar a ) bei Dingen , die

eine Poſition des Voranſchlags betreffen und b) bei

Sachen , die auf den Voranſchlag keinen Bezug ha —
ben ?

Hat ſich der Gemeinderat anläßlich der Vor⸗

anſchlagsberatung über Ueberſchreitungen der letzt —⸗

jährigen Voranſchlagspoſitionen zu rechtfertigen ?

R. , Bürgermeiſter . K. , Ratſchr .

Antwort .

Nach § 62 Ziffer 5 G. ⸗O. können die Beſchlüſſe
des Gemeinderats über die Aufſtellung der Gemein⸗

devoranſchläge „ ohne Zu ſtimmung “ der Ge⸗

meindevertretung nicht zum Vollzuge kommen . Auch
der §S 21 G. ⸗V. ⸗A. ſpricht gleichfalls von der „ Zu⸗

ſtimmung “ des Bürgerausſchuſſes zum Voranſchlag .
Der § 183 G. ⸗O. und mit ihm § 25 V. ⸗A. gebrauchen

dagegen bezüglich der Gemeindevoranſchläge in Ge⸗

meinden von über 4000 Einwohnern den Ausdruck :

Genehmigung des Voranſchlags durch den

Bürgerausſchuß . Aus dieſer verſchiedenartigen Aus⸗

drucksweiſe kann jedoch nicht der Schluß gezogen

werden , daß dem Bürgerausſchuß hinſichtlich ſeiner

Mitwirkung bei der Voranſchlagsgeſtaltung in den
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meindevoranſchlagsanweiſung enthält keine Vor⸗

ſchriften darüber , wiee die Rechte des Bürgeraus⸗

ſchuſſes auf dem fraglichen Gebiete auszuüben ſind .
Man wird alſo auch hier die allgemeinen Vorſchrif⸗
ten der Geſchäftsordnung für die Gemeindeverſamm⸗

lungen und Bürgerausſchüſſe als maßgebend zu er⸗

achten haben .
Die Beſtimmung in § 20 G. ⸗V. ⸗A. , wonach Ein⸗

wendungen gegen den Voranſchlag oder einzelne
Teile desſelben vor der Beratung durch den Bür⸗

gerausſchuß geltend gemacht werden müſſen , damit

ſie bei dieſer Beratung zur Kenntnis der Gemeinde⸗

vertretung gebracht und , ſofern dieſe Vertretung es

für angemeſſen erachtet , bei ihrer Beſchlußfaſſung

berückſichtigt werden können , erſtreckt ſich nur auf
das Einſpruchsrecht des einzelnen Beteiligten ; die

Rechte des Bürgerausſchuſſes werden davon in keiner

Weiſe berührt . Es können ſomit in der bezüglichen

Bürgerausſchußſitzung jederzeit Abänderungsanträge ,

insbeſondere auch ſolche auf Abſtreichungen geſtellt

werden ; dieſelben ſind nach Maßgabe der Geſchäfts⸗

ordnung für die Bürgerausſchüſſe ( §8 17, 22 Ziffer

4) zur Beratung und Abſtimmung zu bringen . Hie⸗
bei muß davon ausgegangen werden , daß der Ge—⸗

meindevoranſchlag nicht nur als Ganzes , ſondern

auch in ſeinen einzelnen Teilen dem Bürgeraus⸗

ſchuß zur Zuſtimmung unterbreitet wird . Für welche

einzelne Teile des Voranſchlags eine beſondere

Beſchlußfaſſung des Bürgerausſchuſſes herbeizufüh⸗
ren iſt , hängt von den geſtellten Anträgen ab . So⸗

weit beſondere Anträge nicht geſtellt werden , fin⸗
den die unbeanſtandet gebliebenen Teile des Vor⸗

anſchlags durch die allgemeine Zuſtimmung zum Vor⸗

anſchlag die Billigung des Bürgerausſchuſſes .
Man muß ſich vor Augen halten , daß die Vor⸗

anſchläge nicht bloß den Zweck haben , den Betrag

größeren Gemeinden andere Befugniſſe zuſtehen ſol⸗

len , wie in den kleineren Gemeinden . Der für

ſämtliche der G. ⸗O. unterſtehende Gemeinden

maßgebende § 62 regelt, wie ſich ſchon aus der

Ueberſchrift zum Kapital 3 G. ⸗O. ergibt , die „ Be⸗

fugniſſe der Gemeindeverſammlung bezw . des Bür⸗

gerausſchuſſes “ , während § 183 G. ⸗O. unter die Be⸗

ſtimmungen „ Von der Aufſicht des Staates über

die Gemeindeverwaltung “ eingereiht iſt . Für die⸗

ſelbe Sache ſind hiernach zwar verſchiedene Ausdrücke

gebraucht , nicht aber verſchiedenartige materiell⸗recht⸗

liche Vorſchriften getroffen worden . Die in vorſtehen⸗
der Anfrage gemachte Unterſcheidung findet im Ge⸗

ſetze keine Grundlage .

Weitergehende Vorſchriften wegen der Mit⸗

wirkung des Bürgerausſchuſſes bei den Voran⸗

ſchlägen trifft die Gem . ⸗Ordn . nicht . Auch die Ge⸗

des ungedeckten Gemeindeaufwandes und den Um⸗

lagefuß feſtzuſtellen , daß ſie vielmehr gleichzeitig für
das betr . Jahr die Grundlage des Gemeindehaus⸗

halts bilden und die Befugniſſe der Gemeindever⸗

waltungsbehörde hinſichtlich der Art der Verwen⸗

dung der Gemeindegelder beſtimmen und begrenzen

ſollen . Schon aus dieſer Zweckbeſtimmung des Vor⸗

anſchlags ergibt ſich, daß für die Bemeſſung der ein⸗

zelnen Voranſchlagspoſitionen nicht der Gemeinde⸗

rat , deſſen Befugniſſe gerade durch den Voranſchlag

ihre Begrenzung finden ſollen , ausſchlaggebend ſein

kann , daß vielmehr auch ohne ſeine Billigung der

Bürgerausſchuß Aenderungen beſchließen kann .

Würde man dieſe Befugnis dem Bürgerausſchuß

nicht zuerkennen , ſo wäre derſelbe —wenn ſein Mit⸗

wirkungsrecht nicht bedeutungslos ſein ſoll — gerade⸗

zu genötigt , Voranſchläge , welche von ihm bean⸗

ſtandete Poſten enthalten , im Ganzen abzulehnen ,
eine Maßnahme , welche geeignet wäre , ſchwere Stö⸗

rungen und Schädigungen für den Fortgang der

Geſchäfte uſw . hervorzurufen .
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Schon der Kommiſſionsbericht der 2. Kammer nen , ſo kann eine beſondere Rechtfertigung derſelben

anläßlich der Beratung des Voranſchlags nicht wohl
zum Geſetz vom 14 . Mai 1870 hebt hervor , daß durch

die Zuweiſung der Voranſchlagsgenehmigung an den

Bürgerausſchuß die Bedeutung der Gemeindevertre —

tung eine viel größere geworden , „nicht allein wer⸗

den die Mitglieder derſelben ſchon im Voraus in

alle die Geſchäfte eingeweiht , welche ſich im Laufe

des kommenden Jahres auf Koſten der laufenden Ein

nahmen abwickeln , ſondern ſie gewinnen auch auf
das Zuſtandekommen oder Nichtzuſtandekommen der⸗

ſelben einen unmittelbaren Einfluß . “ Einen beſtim⸗

menden Einfluß könnte aber der Bürgerausſchuß

nicht ausüben , wenn er Aenderungen nicht auch

ohne Zuſtimmung des Gemeinderats beſchließen

könnte .

Die Befugnis der Gemeindevertretung , bei der

Aufſtellung des Voranſchlags mitzuwirken , iſt jedoch

inſofern beſchränkt , als der Gemeindevertretung ein

Recht der freien Entſchließung nur da zukommt , wo

es ſich um Punkte handelt , die nicht durch Geſetze

oder bindende Gemeindebeſchlüſſe im Voraus genau

feſtgelegt ſind . Ebenſo kann im Hinblick auf die dem

Grundgedanken der G. ⸗O. entſprechende Faſſung der

Einleitung des §S 62 kein Zweifel darüber aufkom⸗

men , daß durch die Gutheißung des Voranſchlags

ſeitens der Gemeindevertretung der Gemeinderat

nur eine Vollmacht erhält , keineswegs aber auch

zur Vornahme der in den Voranſchlag aufgenom⸗

menen Leiſtungen rechtlich verpflichtet wird . —

Vergl . Walz Bad . Gemeinderecht S . 183 , 369 . —

Die Gemeindevertretung kann — vergl . Walz Ge⸗

meinderecht S . 179 — den Gemeinderat wohl dazu

nötigen , gewiſſe Maßnahmen , welche dieſer für ge⸗

rechtfertigt hält , zu unterlaſſen , ſie vermag es aber

nicht , auf den Gemeinderat einen rechtlich bindenden

Zwang auszuüben , gewiſſe Handlungen , die der Ge⸗

meinderat als nicht geeignet anſieht , dennoch vorzu —

nehmen . Dieſen Grundſatz ſpricht auch der oben

angeführte Miniſterialerlaß v. 12 . Januar 1912 Nr .

838 aus , deſſen Abdruck inzwiſchen auf S . 41 —42

dieſer Zeitſchrift vom März⸗April 1914 erfolgt iſt ;

inſoweit iſt er auch für die vom Bürgerausſchuß

ohne Zuſtimmung des Gemeinderats erfolgte Ein⸗

anſchlag maßgebend , eine Beſchränkung des Rechts

des Bürgerausſchuſſes zur Ablehnung oder Ermäßi⸗

gung im Voranſchlag angeforderter Poſten kann je⸗

doch aus dieſem Erlaß nicht abgeleitet werden .

Wegen der Abweichungen der Rechnungsergeb —⸗

niſſe von den Voranſchlagsſätzen treffen die §88 62,

63 G. ⸗R. ⸗A. —ſiehe auch die Erläuterungen hiezu

von Müller , Muſer , Roth —beſondere Vorſchriften .

Da hiernach dem Bürgerausſchuß hierwegen eine

beſondere Vorlage zu erſtatten iſt , an die ſich

wegen der Voranſchlagsüberſchreitungen die als er⸗

forderlich erachteten Erörterungen anknüpfen kön⸗

verlangt werden . Natürlich ſteht der Erteilung wei —

terer Erläuterungen hierwegen ſeitens des Gemein —

derats auch bei dieſem Anlaß ein geſetzliches Hinder —

nis nicht entgegen . Wegen der Voranſchlagsüber⸗

ſchreitungen ſ. übrigens auch §S 36 Abſ . 2 und § 11

Abſ . 3 Gemeindevoranſchlagsanweiſung .
Die Frage wegen der Interpellationen u. dgl . iſt

in einem beſonderen Artikel der gegenwärtigen Num —

mer dieſer Zeitſchrift zur Erörterung gelangt .
Mir .

Anfrage .

Nach § 100 Ziffer 8 G. ⸗O. ſind die Steuerwerte

der den Pfarrdienſten zum ſtändigen Genuß ge —

widmeten Grundſtücke bis zum Betrage von 10000

Mark vom Beizug zur Gemeindeumlage befreit . In

der Gemeinde F . beſteht heute noch eine Pfarrei , die

aber ſchon ſeit 100 Jahren nicht mehr beſetzt iſt . Es

iſt auch nicht abzuſehen , ob und wann ſie wieder be —

ſetzt wird . Ein Pfarrhaus iſt nicht vorhanden .

Kann auf dieſe Pfarrei der §S 100 Ziffer 8 G. ⸗O.

Anwendung finden und das Liegenſchaftsvermögen

bis zu 10000 Mark von der Gemeindeſteuer freige —

laſſen werden ? Von einem „ ſtändigen Genuß “

kann doch hier nicht mehr die Rede ſein .

Antwort .

Die obige Frage iſt m. E. zu bejahen .

Der Ausdruck „ dem Pfarrdienſt zum ſtändigen

Genuß gewidmete Grundſtücke “ kommt , ſoviel ich

ſehe , erſtmals in Art . 13 des Erwerbſteuergeſetzes

vom 25 . Aug . 1876 , Geſetzes - und Verordnungs —

blatt S . 271 , vor . Gemeint ſind damit die im Ei⸗

gentum und in der Nutznießung der Pfarrpfründen

( § 3 der Landesherrl . Verordg . vom 20 . November

1861 , R. ⸗Bl . S . 461 ) ſtehenden Grundſtücke . Da⸗

rüber , daß die Umlagefreiheit nach § 100 Ziffer 8

G. ⸗O. auch dann Platz greift , wenn die Pfarrei er⸗

ledigt iſt , beſteht wohl kein Zweifel : § 6 Abſ . 1 G. ⸗

V. ⸗A. bezieht ſich auf die die Freigrenze überſtei⸗

genden Steuerwerte . Ob nun die Dauer der Er —

ledigung 1, 2 oder gar 100 Jahre beträgt , wird

ſtellung oder Erhöhung von Ausgaben in den Vor⸗ für den Anſpruch auf Umlagebefreiung nicht in Be⸗

tracht kommen ; wenn auch zugegeben werden kann ,

der Fall , daß ein Pfarrdienſt ein Jahrhundert lang

unbeſetzt bleibe , ſei wohl ſ. Z. nicht in das Bereich

der geſetzgeberiſchen Erwägungen gezogen worden .

Vorausſetzung für die Freilaſſung vom Umlagebei⸗

zug muß aber jedenfalls ſein , daß die Erträgniſſe

der Grundſtücke heute noch als Einkünfte einer er⸗

ledigten Pfarrpfründe (§S 1 der Verordnung v. 15 .

März 1877 , Geſ . - u. Verordnungsblatt S . 85 ) be⸗

handelt werden .

Im übrigen könnte die Frage endgültig nur

gelöſt werde ' n durch den Antrag der Gemeinde beim



Steuerkommiſſär , den Steuerwert der Pfarrgüter in

das Gemeindekataſter aufzunehmen . Dem Vertreter

der Interkalarkaſſe , dem Kathol . Oberſtiftungsrat ,
bliebe dann überlaſſen , gegen den Umlagebeizug ver —

waltungsgerichtliche Klage zu erheben : § 2 Ziffer 3

des Verwaltungsrechtspflege .

Rgr .

Anfrage .

Durch Annahme der Wahl erwirkt der zum

Bürgermeiſter Gewählte gemäß der Gem . O. das

Bürgerrecht unentgeltlich . Wenn ſich nun der Bür —

germeiſter in denBürgernutzen einkaufen will , welche

Gebühr kommt hiebei in Betracht , die des §S 13 Bür⸗

gerrechtsgeſetz oder die Andere ?

A. S. , Bürgſtr .

Antwort .

Nach § 16 G. ⸗O. erlangt der zum Bürgermei⸗
ſter Erwählte mit der Annahme der Wahl das

Bürgerrecht unentgeltlich . Es ſteht ihm frei ,
ſich in den Bürgergenuß einzukaufen .

Durch dieſe Beſtimmung wird zum Ausdruck

gebracht , daß der Erwählte die Rechte des Bürgers

erhält , ohne daß ihm diejenigen Leiſtungen an die

Gemeindekaſſe obliegen , welche für die Aufnahme
in das Bürgerrecht , bezw . den Eintritt in

das angeborene Bürgerrecht ſonſt nach den §§ 33,

13 , 15 , 42 B . G. B . von den Beteiligten an die Ge⸗

meindekaſſe zu entrichten ſind .

Einen Anſpruch auf den Bürgernutzen
hat der zum Bürgermeiſter Erwählte jedoch nicht

ohne Weiteres ; es ſteht ihm lediglich das Recht zu ,

ſich einen ſolchen nach freiem Ermeſſen durch Ein⸗

kauf zu erwerben . In dieſer Beziehung iſt er mithin
den ſonſt in das Bürgerrecht Aufgenomme —
nen gleichgeſtellt , welche zur Entrichtung eines be —

ſonderen Einkaufsgeldes in den Bürgernutzen nach
Maßgabe des § 37 B. - R. ⸗Geſ . verpflichtet ſind . Der

§ 18 B. ⸗R. Geſ . kommt hier nicht in Betracht , er

findet nur auf die ihr angeborenes Bürger⸗
recht Antretenden Anwendung . Mfr .

Dienſtentlaſſung eines Gemeindebeamten ohne

Kündigung und ohne vorausgegangenes Disziplinar⸗

verfahren . Der Gemeinderat X hat beim Bezirks⸗
amt X. die Entlaſſung eines Gemeindebeamten ge⸗

mäß § 34 Gemeindeordnung wegen erwieſener

Dienſtunfähigkeit beantragt . Das letztere hat aber

die Einleitung des Disziplinarverfahrens abgelehnt ,
da weder die körperliche noch die intelektuelle Dienſt⸗
unfähigkeit in einem ſolchen Grade erwieſen ſei ,
daß die Dienſtentlaſſung auf dem Wege disziplinä⸗
ren Einſchreitens gerechtfertigt wäre . Ueberdies ſei
der Gemeindebeamte bereits vor der Antragſtellung
vom Gemeinderat mit ſofortiger Wirkung ſeines
Dienſtes enthoben worden und daher die tatſächlichen
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Vorausſetzungen der Anwendbarkeit des §S 34 G. ⸗O.

nicht mehr gegeben geweſen .
Auf eingelegten Rekurs hat das Miniſterium

des Innern folgende Entſcheidung getroffen : Nach
Sachlage konnte die Einleitung des dienſtpolizeili⸗
chen Verfahrens in Frage kommen , weil es für die

Entſcheidung darüber , ob die Vorausſetzungen zur

Dienſtentlaſſung gemäß § 34 Ziffer 1 Gemeindeord⸗

nung vorliegen , nicht auf das Moment des ſubjek⸗
tiven Verſchuldens des Beamten , ſondern auf eine

objektive Feſtſtellung darüber ankommt , ob ein Ge⸗

meindebeamter nach ſeinen Fähigkeiten den An⸗

forderungen des von ihm bekleideten Dienſtes zu

genügen vermag oder nicht .
Nachdem aber der Gemeinderat den Beamten

nach Maßgabe des für den Dienſtvertrag anzu⸗
wendenden bürgerlichen Rechts aus dem Dienſtver⸗

hältnis entlaſſen und dieſer damit nicht mehr Ge⸗

meindebeamter und der Disziplinarbefugnis des Be⸗

zirksamts entzogen ſei , war für ein Vorgehen des

Bezirksamts kein Raum mehr gegeben .
Bei den aus Wahl hervorgegangenen Gemeinde⸗

beamten , denen gegenüber ein Kündigungs⸗ und

Entlaſſungsrecht der Gemeinde nicht beſteht ( Bür⸗
germeiſter , Gemeinderäte ) iſt die Wirkung einer frei⸗

willen Amtsniederlegung eine andere . Hinſichtlich
dieſer Beamten iſt von uns wiederholt ausgeſprochen
worden , daß ein freiwilliges Ausſcheiden aus dem

Amt die Einleitung oder Fortführung eines dienſt⸗

polizeilichen Verfahrens auf Dienſtentlaſſung nicht
notwendig hemme . Dieſe Auffaſſung gründet ſich
auf die Vorſchrift in §S 36 Abſ . 2 G. ⸗O. , wonach die

durch Disziplinarerkenntnis entlaſſenen Perſonen in

der nächſten Dienſtperiode nicht mehr wählbar ſind
und das nachträgliche Disziplinarerkentnis iſt in

ſolchen Fällen erforderlich , wenn im öffentlichen In —
tereſſe verhindert werden ſoll , daß der Ausgeſchie⸗
dene alsbald wieder gewählt werde .

Die Frage der Zuläſſigkeit des Kündigungs⸗
rechts ſeitens des Gemeinderats hatte auf erhobene
Klage das Landgericht zu entſcheiden , welches die

Gemeinde verurteilte , dem Beamten das Gehalt für
die ganze Vertragsdauer zu bezahlen . — Dieſes Ur⸗

teil hat das Oberlandesgericht auf die Berufung der

Gemeinde beſtätigt . —

Die Urteilsgründe
richts lauten im Weſentlichen :

Mit der Klage verlangt der Kläger die Zahlung
ſeines Dienſtgehalts bis zum Ablauf ſeiner Dienſt⸗
periode . Es handelt ſich ſomit um einen vermögens⸗
rechtlichen Anſpruch , zu deſſen Entſcheidung nach §
38 Abſ . 6 Gemeindeordnung jedenfalls die bürger⸗
lichen Gerichte zuſtändig ſind . Die Einrede der Un⸗

zuläſſigkeit des Rechtsweges iſt nicht begründet .

Der Kläger gehört als Gemeinderechner , ebenſo
wie der Bürgermeiſter und Ratſchreiber , zu den not⸗

des Oberlandesge⸗
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wendigen Gemeindebeamten . Auf ihn finden daher
die Beſtimmungen der §8 33 ff. Gemeindeordnung

Anwendung , wonach er während ſeiner Dienſtzeit
nach vorausgegangener Unterſuchung durch den Be⸗

zirksrat ohne Kündigung entlaſſen werden kann .

Die Gemeinde F. hat von der Befugnis des 8

31 Gemeindeordnung bis jetzt keinen Gebrauch ge⸗

macht und ein Ortsſtatut nicht errichtet , das die An⸗

ſtellungsverhältniſſe der Gemeindebeamten und Be⸗

dienſteten , ihre Rechte und Pflichten und das dienſt⸗

polizeiliche Verfahren gegen ſie regelt . Beſtände
ein ſolches Ortsſtatut , das trotz des Wortlauts des

8 31 auch auf den Rechner , der unter § 30 fällt , An⸗

wendung finden könnte , ſo wäre jedenfalls neben

dem ſtaatlichen Disziplinarverfahren der 88 33 ff.

Gemeindeordnung der Gemeinderechner auch der

Disziplinargewalt der Gemeinde unterworfen , und

es könnte ſeine Entlaſſung aus dem Gemeindedienſt

ohne Einhaltung einer Kündigungsfriſt aufgrund

des Ortsſtatuts für das dienſtpolizeiliche Verfahren

vorgeſchriebenen Form auch durch die Anſtellungs⸗
gemeinde erfolgen .

In einem derartigen Falle wäre auch mit Rück⸗

ſicht auf den öffentlichrechtlichen Charakter der Re⸗

gelung der Anſtellungsverhältniſſe der Gemeinde⸗

beamten durch Ortsſtatut eine Anrufung der bür⸗

gerlichen Gerichte zur Entſcheidung der Frage , ob

die Entlaſſung des Gemeindebeamten aufgrund des

in den Formen des Statuts durchgeführten dienſt⸗

polizeilichen Verfahrens mit Recht erfolgt iſt , nicht

mher ſtatthaft ( vergleiche Bad . Verw. ⸗Zeitſchr . 1910

S . 244ff . , 1911 . S . 233 ff . ).

Wenn aber ein Ortsſtatut im Sinne des § 31

Gemeindeordnung , wie in der Stadtgemeinde X. ,

nicht beſteht , dann iſt das Vertragsverhältnis zwi⸗

ſchen der Gemeinde und den durch ſie ernannten Be⸗

amten und Bedienſteten ( die aus Wahlen hervor⸗

gegangenen Beamten wie Bürgermeiſter und Ge⸗

meinderäte ausgenommen ) nach privatrechtlichen

Grundſätzen zu beurteilen , und es iſt die Gemeinde
neben der Staatsaufſichtsbehörde , deren Recht , die

Dienſtentlaſſung der Gemeindebeamten nach 88 33ff .

Gemeindeordnung im öffentlich rechtlichen Intereſſe

zu verfügen , dadurch nicht beeinträchtigt wird , nach

Maßgabe des bürgerlichen Rechts ( § 626 B. G. B. )

zur Aufhebung des Vertragsverhältniſſes mit dem

Gemeindebeamten berechtigt . Die Frage , ob der

Kläger vom Gemeinderat mit Recht ohne Einhaltung

einer Kündigungsfriſt aus dem Gemeinderechner⸗

dienſte entlaſſen wurde , unterſteht daher der Ent —

ſcheidung der bürgerlichen Gerichte .

Das Dienſtverhältnis zwiſchen dem Kläger und

der Gemeinde F. iſt durch Dienſtvertrag geregelt . Es

war daher zu prüfen , ob der Gemeinderat , der ohne

Mitwirkung des Bürgerausſchuſſes dieſen Vertrag

aufheben konnte ( Walz , Gem. ⸗Recht , S . 365 Anm .

5 zu § 162) , zur friſtloſen Entlaſſung des Kl . aus

dem Rechnerdienſt aufgrund des Dienſtvertrags und

nach den Beſtimmungen des bürgerlichen Geſetz⸗

buches das Recht hatte . Weder der Geſundheitszu⸗

ſtand des Klägers , der ſeit einigen Jahren zu wün⸗

ſchen übrig läßt , noch ſeine mangelhafte Vorbildung ,

noch die wiederholten Beanſtandungen ſeiner Dienſt⸗

führung rechtfertigen ſeine Entlaſſung vor Ablauf der

Dienſtperiode . Die Beklagte hat die Entlaſſung des

Klägers ohne Einhaltung einer Kündigungsfriſt
auch auf perſönliches Verſchulden des Klägers ge —

ſtützt , indem ſie ihm eine Reihe von Dienſtnachläſſig⸗

keiten uſw . zur Laſt legt , die einen wichtigen Grund

zu ſeiner Entlaſſung bilden ſollen . In dieſer Rich —

tung beſtimmt jedoch der Vertrag , daß die Dienſt⸗

entlaſſung ohne vorherige Kündigung wegen gro —

ber oder andauernder Vernachläſſigung der Dienſt⸗

pflichten oder wegen unwürdigen außerdienſtlichen

Verhaltens von dem Gemeinderat nur nach voraus⸗

gegangener Disziplinarunterſuchung ausgeſprochen

werden kann . Eine ſolche Disziplinarunterſuchung

hat aber nicht ſtattgefunden . Durch die ebenerwähnte

Beſtimmung wird aber auch die dem Dienſtherrn

für derartige Fälle nach §S 626 B . G. B . zuſtehende

Kündigungsbefugnis nicht in unzuläſſiger Weiſe ein⸗

geſchränkt . Ein Verſtoß gegen § 626 B . G B. kann

in der formellen Beſchränkung des Kündigungsrechts

im Dienſtvertrag umſoweniger erblickt werden , als

es ſich um einen öffentlichen Gemeindebeamten han⸗

delt , der ein notwendiges Mitglied der Verwaltungs⸗

organiſation der Gemeinde iſt . Wenn dem Ge⸗

meindebeamten entgegen der Anſicht von Walz ( Ge⸗

meinderecht S . 111 —12 ) auch kein Anſpruch auf Wei⸗

terausübung des Amtes , zu dem er von der Gemeinde

auf eine feſte Zeit beſtellt wurde und aus dem er

vorzeitig nach §S 626 B . G. B . entlaſſen worden iſt ,

zuſteht , ſo ſetzt er ſich doch ſicherlich mit dem bürger⸗

lichen Recht nicht in Widerſpruch , wenn er verlangt ,

daß ſeine Dienſtentlaſſung nicht ohne die im Dienſt⸗

vertrag für dieſen Fall ausdrücklich vorgeſehene

dienſtpolizeiliche Unterſtützung erfolge , die auch im

Falle ſeiner Entlaſſung aus öffentlich rechtlichen

Gründen durch die Staatsbehörde notwendig wäre .

Im vorliegenden Falle iſt der Kläger erſt im

Prozeßverfahren gehört worden , es könnte ſich daher

fragen , ob die Nachholung der Disziplinarunter⸗

ſuchung durch den Gemeinderat unterbleiben könnte ,
da doch die Entſcheidung nur eine vorläufige wäre u.

die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Entlaſſungs⸗

gründe durch das Gericht im Prozeßverfahren nicht

ausſchlöſſe . Die Entſcheidung dieſer Frage kann je⸗

doch dahin geſtellt bleiben , denn wollte man ſie auch

bejahen , ſo müßte dem Klaganſpruch doch aus ſach —

lichen Gründen ſtattgegeben werden , weil die von

der Beklagten angeführten Fälle von Pflichtwidrig⸗

keiten des Klägers weder im Einzelnen noch im Zu⸗
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ſammenhang die ſofortige Entlaſſung rechtfertigen .

Die perſönlichen Eigenſchaften des Klägers , die ihn bei

ſeinem Geſundheitszuſtand mit den zunehmenden

Jahren in der richtigen Ausübung ſeines Amtes wohl

mehr behinderten , als es früher der Fall war , waren

überdies der Beklagten ſchon aus früheren Dienſt⸗

perioden bekannt und hätten die Gemeinde veran⸗

laſſen können , von einer Wiederanſtellung abzuſehen .

Nachdem die Gemeinde ihm trotzdem wieder das

Amt des Rechners übertragen hatte , genügt der

vorliegende Sachverhalt keineswegs , um die vorzei⸗

tige Dienſtauflöſung zu rechtfertigen .

Der Kläger iſt ſomit berechtigt , von der Beklag⸗

ten die Fortzahlung ſeines Gehalts bis zum Ablauf

der Dienſtzeit zu verlangen , ſofern nicht , was im⸗

merhin möglich wäre , aufgrund eines noch jetzt durch

die Staatsbehörde nach §S 33 ff. Gemeindeordnung

einzuleitenden dienſtpolizeilichen Verfahrens die

Dienſtentlaſſung vor Ablauf der Dienſtzeit nach⸗

träglich ausgeſprochen werden ſollte .

Den Ratſchreiber B . betreffend . An den Ver⸗

waltungsrat der Fürſorgekaſſe für Gemeinde⸗ und

Körperſchaftsbeamte :

Gemäß § 2 Abſatz 2 des Gemeindebeamtenfür⸗

ſorgegeſetzes wird beſtimmt , daß Ratſchreiber B.

hinſichtlich ſeiner Tätigkeit als Ratſchreiberſtellver⸗

treter der Gemeinde O. in der Zeit vom 17 . Juni

bis 16 . Dezember 1904 nicht als Ratſchreiber die⸗

ſer Gemeinde im Sinne des § 2 Abſatz 1 des Ge⸗

meindebeamtenfürſorgegeſetzes anzuſehen iſt .

Nach den vorhandenen Beſchlüſſen des Gemein⸗

derats O. vom 17 . Juni 1904 und 20 . Dezember

1904 war B. bei der Gemeinde O. nur aushilfs⸗

weiſe während der Erledigung des dortigen Rat⸗

ſchreiberdienſtes beſchäftigt und es iſt ihm dieſer

Dienſt auch in der Folge nicht endgültig in der Ge⸗

meinde übertragen worden . Auch das Bezirksamt

Sch . hat den Genannten unterm 20 . 1904 nur als

„Aushilfsratſchreiber “ der Gemeinde O. verpflich⸗

tet .

Eine derartige aushilfsweiſe Beſchäftigung als

Ratſchreiberſtellvertreter kann als eine die Eigen⸗

ſchaft als Ratſchreiber im Sinne des Fürſorgege⸗

ſetzes und damit die Pflichtmitgliedſchaft bei der

Fürſorgekaſſe begründende Tätigkeit nicht anerkannt

werden .

( M. d. J . v. 24 . Dez . 1913 . Nr . 54395 ) .

Die Aenderung der Bürgergabholzbezüge in ei⸗

ner Gemeinde nach § 118 Abſ . 4 der Gemeindeord —

nung wurde vom Miniſterium des Innern geneh —

migt . Ein Abgeordneter hat nun im Landtag er⸗

wähnt , daß dieſe Genehmigung bezw . der fragliche

Beſchluß den einzelnen Nutzungsberechtigten nicht

eröffnet worden ſei ; vergl . 25 . öffentliche Sitzung

A —

der 2. Kammer am Freitag den 6. Februar 1914 —

amtl . Bericht Nr . 29 v. 9. Februar 1914 Seite 1115

und 1116 ſowie 1122 . Das Miniſterium d. J . hat

alsdann angeordnet , daß genannte Entſchließung in

einer Verſammlung der Stimmberechtigten zur

Kenntnis der Bürger zu bringen wäre .

Die Amtsbezeichnung für ſtädt . Beamte betr .

Der Verein ſtädt . Beamten und Angeſtellten der

Stadt Schw . hat bei dem Gemeinderat den Antrag

auf Einführung entſprechender Amtsbezeichnungen

eingebracht .
Der Gemeinderat hat hierauf folgenden Be⸗

ſchluß gefaßt :
Dem Geſuch des Vereins ſtädt . Beamten und

Bedienſteten um Zulaſſung anderer Amtsbezeich⸗

nungen wird entſprochen .

Demgemäß lautet in Hinkunft die Amtsbezeich⸗

nung der nachſtehend aufgeführten Beamten :

Seitherige Bezeichnung : Jetzige Bezeichnung :
a. Stadtkaſſegehilfe Stadtkaſſebuchhalter
b. 1. Ratſchreibergehilfe Regiſtrator ,

2. Ratſchreibergehilfe Verwaltungssaſſiſtent ,
3. Ratſchreibergehilfe Verwaltungsaſſiſtent ,

c. Schreibgehilfe Kanzleigehilfe .
Die Behörden ( Gr . Miniſterium des Innern

und Gr . Bezirksamt ) haben gegen dieſen Beſchluß

grundſätzliche Bedenken nicht erhoben .

Die Vereinigung der Ortsgemeinden Todtnau⸗

berg⸗Dorf und Todtnauberg⸗Rütte betr . Den von

den Ortsverſammlungen Todtnauberg⸗Dorf und

Todtnauberg - Rütte unter Zuſtimmung des Bürger⸗

ausſchuſſes Todtnauberg unterm 22 . September

1913 gefaßten Beſchlüſſen , wonach die Orte Todt⸗

nauberg⸗Dorf und Todtnauberg unter Aufhebung

ihrer Gemarkungsgrenzen als Nebenorte mit Wir⸗

kung vom 1. Januar 1914 zu einer einfachen Ge⸗

meinde Todtnauberg vereinigt werden ſollen , wird

gemäß § 179 Abſ . 3 der Gemeindeordnung die

ſtaatliche Genehmigung mit der Maßgabe erteilt ,

daß auch der Bürgergenuß ein einheitlicher zu ſein

hat . Jedoch bilden die bisherigen Bürger der

Gemeinde Todtnauberg hinſichtlich des Bezugs der

Bürgernutzungen zwei Klaſſen der Genußberechtig⸗

ten , deren eine aus den Bürgern von Todtnauberg⸗
Dorf und ihren Nachkommen , die andere aus den

Bürgern von Todtnauberg⸗Rütte und ihren Nach⸗

kommen beſteht .

Hinſichtlich der Weidebenützung verbleibt es bei

der bisherigen Ordnung . Den Ortsgemeinden , ſo⸗

wie der Gemeinde Todtnauberg iſt dies zu eröffnen ,

auch ſind wegen des Vollzugs der Vereinigung die
erforderlichen Anordnungen zu treffen .

Die Oberdirektion des Waſſer⸗ und Straßen⸗

baues wird wegen Erteilung weiterer Weiſung an



den Bezirksgeometer von hier aus in Kenntnis ge —

ſetzt ; ebenſo erhält das Juſtizminiſterium zur Ver⸗

ſtändigung der zuſtändigen Juſtizbehörden von der

Vereinigung der Orte durch uns unmittelbar Nach —

richt .

( Erl . Gr . Min . d. J . vom 3. 4. 1914 Nr . 15 097 ) .

Die Aenderung des Waſſerzinstarifs in R. betr .

( Aus dem Bericht des Stadtrentamts R. an den

Gemeinderat R. ) . Der Bauaufwand ( außerordent⸗

licher Aufwand ) für die ſtädtiſche Waſſerleitung in

R. betrug in den Jahren 1865 —1912 im Ganzen
364 513 Mark . Die Baukoſten der einzelnen Jahre
und die wirtſchaftliche Geſtaltung des Unterneh⸗
mens ſind in der folgenden Darſtellung erſichtlich .

E 0 —9 1
53 52,33323 2 8

— 2 2ο̇ [ S . 9 2 8 S 2 S
G58 FS23S3SE33 333

85 825 SSSSGASS3 [(S& s3882
3 PEAi S S »

R

1865/8 78 6500 — — 44 % — 440 —
1801 73 650J35 310 4419 2086 6505 4157
1809 108 960 — 6887 2379 8916 4533
1893 108 960 — 6837 2012 8540 4201
1894 f108 900 — 6537 1105 7642 4695
1895 108 9600 — — 6537 [ 967 7504 5116
1806 f113 550 4590 73 650 6813 5713,12 526, 5275
160 47 700 7800 — 2862 9047 11500/ 5888
1898 53 580 5880 — 3215 [ 53437496108
1899 53 580 — 3215 [837] 4052 6621
1900 58 7545174 — 3525 656 ] 41816936
1901 123 894 65 140 — 7434 — 6959
1902 157 741 33847 9464 13390 803 ] 4689
1903 f161998 4257 — 95720 6065 15 785 11944
1904 164522 2524 9871 ( 3389 13 26013 845
1905 1166 692 2170 — 110 001 3962 13 968 14097
1906 171 602 5000 — 10301d ( 598116 282 14 170
1907 f177 905 6213 10 674 894119 645 15 579
1008 170 870 1965 — 107723942 14714 16 17
1909 (185 815 5945 — 1I 14 4022 15 171,16 960
1910 194 072 8257 — 11 6441260 12 904 16 830
1911 ( 286 260 92 19 — 17 1765460 22 636 17 338
1912 290 759 4490 — 117 446 147

Ungedeckter laufender Aufwand : 1911 5303

50 75 1912 5224

Hieraus geht hervor , daß die eingegangenen
Waſſerzinſe nicht immer zur Deckung der jährlich
entſtandenen Koſten hingereicht haben , daß insbe⸗

ſondere ſeit Erbauung und Inbetriebnahme des

Pumpwerks ſowie ſeit Erſtellung neuer Rohrleitun⸗
gen ( 1911 ) die Stadtkaſſe alljährlich mehrere Tau —

ſend Mark hat zulegen müſſen . Bei Berechnung
dieſes ungedeckten Aufwandes iſt zu berückſichtigen ,
daß die angenommene Annuität von 6 Proz . ( 4 /

Proz . Zins und 1 Proz . Tilgung ) nach Lage des

Geldmarktes und mit Rückſicht auf die Beſtandsdauer
der Maſchinen im Pumpwerk relativ nieder iſt und

daß der Aufwand für die Beamten und jener zur

Bildung eines Erneuerungsfonds darunter nicht
enthalten iſt .

Unter dieſen Umſtänden iſt es ſelbſtverſtändlich ,

daß das Gemeindebudget bei der ſonſtigen bedeuten⸗

den Inanſpruchnahme auf die Dauer mit dieſen Be —

trägen nicht belaſtet werden kann und daß demge —
mäß zu prüfen iſt , ob und in welchem Maße eine

Erhöhung der beſtehenden Waſſerzinſe ſich rechtfer⸗

tigen läßt . Ein Vergleich der Eennahmen aus Waſ —

ſerzinſen anderer Städte mit denjenigen der Stadt

R. führte zu folgendem Ergebnis :

Einnahmen
18

YNamen der Stadt
— —

Kopf
nerzahl 21

010
1.] Pforzheim 69 000 302 000 4,3

2. ] Heidelberg 56 000 390 000 6,9
3.] Konſtanz 27600 [ 149 400 f5,4
4. ] Offenburg 16 800 50 000 [2,9
5. ] Bruchſal 15 400 75 100 4 . 9
6. ] Lahr 15 200 56700 3,7
7. ] Raſtatt 15 20061800 4,0
8. ] Lörrach 14 700 55 000 [3,7
9. ] Weinheim 14 400 60 100 4,2

10. ] Durlach 13 900 60 000 478
11. ] Villingen 11000 40000 [3,6
12. ] Singen 11000 29 000 26
13 Ettlingen 9400 35 000 J 3,7
14. ] Schwetzingen 7900 28 600 ]3,5
15. ] Hockenheim 7100 23 100 J[3,2
16. ] Eberbach 6400 21600 f3,4
17. ] Achern 4900 20 000 4,1
18. ] Müllheim 4500 16 000 3,5
19. ] Ladenburg 4300 19 300 48
20. ] Waldshut 4300 15 200 3,5
21. ] Donaueſchingen 4100 10 700 2,6
22. ] Ueberlingen 4500 21600 4,8
23. ] Triberg 4000 13 400 3,4
24. ] Bühl 3600 13 600 3,8
25. ] Breiſach 3500 13 400 [ 3,8
26. ] Staufen 1800 8 800 J 4,9

103,2 : 26 4 /

In R. werden 18147 : 7300 2,48 Mark pro

Kopf der Bevölkerung erhoben , mithin rund 1,50

Mark weniger als der Durchſchnittsſatz der oben er —

wähnten Städte beträgt . Es erſcheint daher und mit

Rückſicht auf die bereits feſtgeſtellten Fehlbeträge
eine Erhöhung der hieſigen Waſſerzinſe gerecht⸗

fertigt .
Die Waſſerabnehmer ſind in R. wie folgt in

Klaſſeneingeteilt :
I . Klaſſe 89 Abnehmer à 15ũ/ , ◻ u1335 ,

319 „ à 25 „ 7975 „
144 „ d 35 „ 5040 „

55⁵³ 14350 „
IV . „ 40 „ 100

33 „ „ 8660 . ,
„ I „ 70, „

VII . „ —
7 —

à 100 , 800 „8 8
ferner 6 67 größere Abnehmer S zuſ . 736

615 7060 „



Sa 14 350

4066 „

I8416 )
Der Waſſerverbrauch iſt von Gr . Kultur⸗

inſpektion K. immer als hoch bezeichnet vorden .

mag dies teilweiſe daher rühren , daß große gewerb —

liche Betriebe hier dorhanden ſind , die den Waſſer —

verbrauch ſteigern und zur Folge haben , daß 100

Liter pro Kopf und Tag als Normal wie ſonſt üb⸗

lich nicht angenommen werden können ; immerhin

ſcheint aber auch Waſſerverſchwendnug vorzuliegen .

Im Ganzen wurden 1912 verbraucht :

a. Natürlicher Druck .

4,86 1 Hochdruck in der Sekunde

4,20 1 Niederdruck in der Sekunde

9,06 J in der Sekunde , jährlich = ca 285 716 ebm

b. Pnumpwerk 15 bm

Sa . 365831 ( ʒchm

Auf laufende Brunnen ,
anſtalt , Feuerwehrübungen ,
beſprengen etc . entfallen

Fiſchzi icht⸗
Stra ßen⸗

6300 cbm

Reſt ca . 357＋ 531 m

oder pro Kopf im Jahr 48,56 Cbm

„ durchſchnittlich im Tag 138. 4

Die Selbſtkoſten betragen pro Kubikmeter

23371 und 2000 Mark für Gehalte ꝛc. 25371 :

354 . 531 7,15 Pfennig . Bei Einführung von Waſ—⸗

ſermeſſern bezw . bei Feſtſetzung der Taxen hiefür

muß aber berückſichtigt werden , daß künftig jedenfalls
eine weſentliche Einſchränkung des Waſſerverbrauchs
eintreten wird und daß dann die Selbſtkoſten pro

Kubikmeter auf 25371 : 265 898 — 9,54 Pfg . zu

ſtehen kämen in der Annahme , daß ein Viertel Min —

derverbrauch ( dann 100 Liter pro Kopf und Tag )

zu verzeichnen ſein wird .

Ein gut geleitetes Werk ſoll aber neben einem

Reingewinn mindeſtens einen angemeſſenen Er⸗

neuerungsfonds aufbringen . Rechnet man

hiefür noch etwa 3000 Mark ( 1 Proz . der reſtlichen
Baukoſten im Jahre 1912 ) , ſo erhöhen ſich die Selbſt —

koſten bei dem um ein Viertel ermäßigten Waſſer⸗

verbrauch pro Kubikmeter auf 28371 : 265 . 898

10,67 Pfennig S rund 11 Pfennig .
Bei der durchhgreifenden Neuregelung der

Waſſerzinſeiſt es außerordentlich ſchwierig , ei —
nen Weg zu finden , der zu einer gerechten und

gleichmäßigen Belaſtung der Waſſerabonnenten

führt . Die Art der Bezahlung des Waſſerverbrauchs

iſt in den einzelnen Städten eine ſehr verſchiedene .
Da und dort ſind Tarife eingeführt , nach welchen
die Konſumenten je nach ihrem mutmaßlichen Ver⸗

brauch oder nach ihren Vermögensverhältniſſen in

verſchiedene Klaſſen mit verſchiedenen Gebührenſät —

zen eingeteilt werden . In anderen Städten wieder

wird der Waſſerzins nach der Höhe des Mietwertes

der Wohnungen , nach der Gebäudeſteuer , nach Fa —
milien ꝛc. berechnet . Die gerechteſte Art der Be⸗

die Regelung des Waſſer

bezugs durch Waſſermeſſer . Es liegt dann

in Hand eines je nach dem Waſſerver

brauch den von ihm zu zahlenden Waſſerzins ſelbſt

zu regulieren . Deshalb haben einige das

Pauſchalſyſtem aufgegeben , um ſich genau den wirk

lichem Verbrauch bezahlen laſſen . ( Schopfheim ,

Lörrach , Lahr , Heidelberg , Donaueſchin

Bruchſal , Durlach ꝛc. ) .

Bei dieſer Art der Neuregelung müßten hier
aber zirka 620 Waſſermeſſer ( a 25 Mart ) angeſchafft

werden , die einen Aufwand von zirka 15 . 500 ver —

urſachen würden . Die Rentabilität des Werkes

würde dadurch weſentlich beeinträchtigt werden , weil

neben der einmaligen Ausgabe auch größere Repa⸗
raturen und Unterhaltungskoſten für die Meſſer

entſtehen werden . Aus dieſem Grunde hat man in

verſchiedenen Orten Waſſermeſſer nur in größeren

( gewerblichen ) Betrieben angebracht ( Emmendingen ,

Schwetzingen , Villingen , Konſtanz , Waldshut Bret —

ten , Raſtatt , Ueberlingen ꝛc. )

rechnung iſt entſchieden

der jeden ,

Städte

zu

Offenburg ,

gen ,

ein

nicht

Damit wäre allerdings einheitliches und

durchweg gerechtes Syſtem geſchaffen . Für

denjenigen , der jede unnötige Waſſerverſchwendung

vermeidet , iſt die Pauſchalvergütung vielleicht

höher als wenn die Vergütung für den durch

Meſſer feſtgeſtellten Waſſerverbrauch berechnet

würde , anderſeits kann derjenige , an deſſen Haus

leitung kein Waſſermeſſer angebracht iſt , Waſſer ge

brauchen , ſoviel er will , ohne daß

meinde eine Kontrolle hierüber zuſteht .

der Stadtge

Wenn trotzdem — lediglich mit Rückſicht auf die

finanzielle Seite die W̃ af ſſermeſſer in R. nicht all

gemein eingeführt werden wollen , ſo ſollten ſie doch

für die Klaſſen IV - VIII , bei denen die Waſſerver

geudung wohl am meiſten beobachtet wird , in An⸗

wendung kommen , vielleicht unter Feſtſetzung
des Einheitspreiſes allgemein auf 14

oder 15 Pfg . pro Kubikmete

Die Fabriken , Brauereien , Brennereien , Wirt⸗

ſchaften , Bäckereien , tzgereien , Flaſchenbierhand —

lungen , Gärtnereien ꝛc. würden dann nach Verhält⸗
nis des Verbrauchs beigezogen werden und gehalten

ſein , ihn aus dieſem Grunde nach Tunlichkeit ein

zuſchränken . Für ca . 550 Waſſerabonnenten be —

ſtände das Pauſchalſyſtem fort und nur für ca . 80

Abnehmer wären Waſſermeſſer anzuſchaffen , deren

Koſten ca. 2000 Mark betragen würden .

Für die Klaſſen LIll könnten neue

ſetzt werden , vielleicht in folgender

IJ. Klaſſe ſtatt 15 %/

25 906 30 —＋ 5 66

III . 35 0 / 42 6 ＋ 7 /

Für die folgenden Klaſſen ließe ſich unter Um⸗

ſtänden auch eine Mindeſtgrenze feſtſetzen und zwar :

Me

Taxen feſt⸗

Weiſe .

18 ⏑QDν
30

J
＋ 3 6. 6

7 77 l

7˙ „



IV . Klaſſe ſtatt 45 % Mindeſtgrenze 60 / % —= ＋ 15 K44

„0 10 55⁵ 11 7˙ 75⁵ — — 20 „
100 „ ＋ 380 „

SE 125 ◻ ̃ 40 „
ll 4 150 „ ＋ᷓ 50 „

Bisher wurden aufgebracht nach oben :

von Klaſſen 1 - III 14 350 /

Klaſſe IV an 4066 „

Sa . 18 416 /

Künftig ſollten erhoben werden

23 371 ＋ 2000 ＋ 3000 = 28 371

ſomit mehr 9955 / .

Nach den vorgeſchlagenen neuen Sätzen würden eingehen :

1

I . Klaſſe : 89 Abnehmer à 18 / — 1602

RWRWWICcC. . c

„ 42 „ 6048 „

Si . 17122

40 5 „ 60 „ S mindeſtens
2400 /

RRRRA

3 1

„
— 125 — „

VIII . „ S „ „ ˖ ˖RRR
IX . „ bisher beſondere Feſtſetzungen 1000 „

5600 —„

17 220 40

5600 „

22 820 „
Danach würden mehr erhoben werden :

von Kl . I - III = 17 220 — 14 350 Q2870 /

„ „ VI - IX Æ 5600 — 4066 — mindeſtens
1534

Die noch fehlende Summe von 9 . 955 —4 . 404

5 . 551 Mark müßte von den Klaſſen IVIX aufge⸗

bracht werden in der Weiſe , daß die Schuldigkeiten
der einzelnen Waſſerabonnenten nach den Angaben

der Waſſermeſſer entſprechend höher ſein werden , als

die obengenannten Mindeſtgrenzen betragen . Eine

größere Summe wird auch eingehen aus den Klaſ —

ſen LIIlll durch die noch vorzunehmende Neueintei⸗

lung .
Bei 28374 Mark entfielen auf 1 Kopf der Be⸗

völkerung 3 Mark 89 Pfennig , damit wäre der

Durchſchnittsſatz der oben erwähnten Städte mit 4

Mark annähernd erreicht .
Eine Waſſermiete zu erheben , wird ſich wohl

nicht empfehlen . —

Eine beſondere Rechnungsführung für das

Waſſerwerk ſollte angeordnet werden .

Die Benützung und Unterhaltung der Lehrer⸗

wohnungen .

Die Rechte und Pflichten der Lehrer inbezug auf

die Benützung der freien Wohnung richten ſich ge —

mäß § 74 Abſatz 2 des Schulgeſetzes nach den Vor⸗

ſchriften des Beamtenrechts über die Dienſtwoh —

nungen .

Nach § 36 der Verordnung des Unterrichtsmini⸗

ſteriums vom 8. Auguſt 1910 , den Aufwand für die

SS .Volksſchulen betr . , Schyobl . 225 , finden auf die

Regelung des Verhältniſſes zwiſchen Lehrern und

Gemeinden bezüglich der von den letzteren geſtellten

Wohnungen und der als Zubehörde geltenden Gär —

ten die Vorſchriften der § § 5, 6, 7, 8, 9, 10a bis e,

11 und 14 der Verordnung des Miniſteriums der

Finanzen vom 5. März 1884 und vom 8. Dezember

1899 , die Dienſtwohnungen betreffend , mit der

Maßgabe Anwendung ,
1. daß , ſoweit in dieſen Vorſchriften der Staat

als Eigentümer der Gebäude oder als Träger

von Rechten und Verpflichtungen aufgeführt iſt ,

an ſeine Stelle die Gemeinde tritt ,

und

daß die Rechte der Aufſichtsbehörde von der Ober —

ſchulbehörde im Einvernehmen mit der Gemein —

debehörde ausgeübt werden .

In § 37 wird beſtimmt :
Die Uebergabe und die Zurückgabe einer freien

Wohnung wird regelmäßig , und zwar tunlichſt un —

ter Anweſenheit der bisherigen und der künftigen

Wohnungsinhaber oder von Vertretern derſelben

durch den Bürgermeiſter oder einen von ihm Beauf —

tragten bewirkt .

Dabei iſt feſtzuſtellen , ob und welche Herſtellun —

gen behufs ordnungsmäßiger Inſtandſetzung noch

durch den ſeitherigen Wohnungsinhaber oder auf

deſſen Koſten vorzunehmen ſind .

Die in § 36 erwähnten Vorſchriften ſind be —

kannt gegeben im Schulverordnungsblatt und zwar :

I. Verordnung des Finanzminiſteriums vom 5.

März 1884 im Schvbl . 1884 S . 42 ; der § 7 dieſer

Verordnung wurde abgeändert durch :

II . Verordnung des Finanzminiſteriums vom

8. Dezember 1899 , Schvbl . 1900 S . 4.

Ferner kommen hier noch in Betracht :

III . ein Erlaß des Finanzminiſteriums vom 29 .

Dezember 1899 , Schvbl . 1900 S . 6, und

IV . ein weiterer Erlaß desſelben vom 28 . Juli

1908 , Schvbl . 1908 S . 153 .

Dieſe Beſtimmungen folgen hier im Wortlaut :

Jund II .

§ 5. Der Inhaber einer Dienſtwohnung darf

dieſelbe oder einen Teil oder eine Zugehörde der —

ſelben ohne Genehmigung der Aufſichtsbehörde an

einen Dritten weder vermieten noch ſonſt abgeben .

§ 6. Bauliche Veränderungen an den Dienſt —

wohngebäuden oder ſonſt weſentliche Veränderungen

im Beſtand oder in der Ausſtattung der Dienſtwoh —

nungen nebſt Zugehörden dürfen nur nach erfolgter

Zuſtimmung der Aufſichtsbehörde vorgenommen

werden ; die letztere kann die Zuſtimmung davon

abhängig machen , daß der Wohnungsinhaber ſich

zur gänzlichen oder teilweiſen Deckung der entſte⸗

henden Koſten oder zur Wiederherſtellung des frühe⸗

ren Zuſtandes bei Räumung der Wohnung ver⸗

pflichtet .



Der Aufwand für eigenmächtige Ausführungen
fällt ſtets dem Wohnungsinhaber zur Laſt , welcher
auch zur Herſtellung des früheren Zuſtandes ange⸗
halten werden kann .

§ 7. Dem Inhaber einer Dienſtwohnung liegen
die nachſtehenden Leiſtungen ob :

a ) im allgemeinen die zur guten Inſtandhaltung
der Wohnung nebſt Zubehörden ſowie zur Ab —

wendung von Schaden jeglicher Art nötige Für —

ſorge , insbeſondere auch die nach § 545 des
BGB . dem Mieter zukommende Anzeige
pflicht ; “)

b) die kleinen Herſtellungen und Ausbeſſerungen ,
insbeſondere
1. die Inſtandhaltung der Beſchläge ( an Türen,

Fenſtern , Läden ꝛc. ), der Schlöſſer nebſt Rie⸗

geln und Schlüſſeln , der Rolläden ( Jalouſien ,
Markiſen und dergleichen ) , der Wandſchränke
und feſten Wandbretter , der innerhalb der

Wohnung befindlichen Klingeln ( auch der

elektriſchen , mit Ausnahme des regelmäßigen
Nachfüllens der Batterien ) ;

die Erhaltung und Erneuerung der Glas⸗

ſcheiben ( an Fenſtern , Türen und derglei⸗
chen ) ;

3. die Erneuerung einzelner zerbrochener Steine
und Platten in den Stein - und Plattenbö⸗
den und Wandverkleidungen innerhalb der

Wohnung ;
die kleinen Ausbeſſerungen innerhalb der

Wohnung in Anſtrich , Putz , Tünche und Ta⸗

pezierung , ſoweit es ſich um die Inſtandſet⸗
zung einzelner durch den Gebrauch abgenütz —
ter oder unrein gewordener Stellen und nicht
um die Erneuerung der Geſamtfläche han —
delt ; ) .

die Reinigung und damit zuſammenhängende
laufende Inſtandhaltung der Herde und Oe —

fen ſamt Rohren , Rückenplatten , Vorblechen
und dergleichen Zubehörden einſchließlich
der Micafenſter an Dauerbrennern ſowie die

Erneuerung der Roſte und Chamotteſteine ,
das gewöhnliche Reinigen ( Fegen ) der Ka⸗

mine ; ) .
. die Unterhaltung der lackierten oder mit Oel⸗

farbe geſtrichenen Böden und der Parkett⸗
böden im Anſtrich nach der hiefür geltenden
Anleitung ;

die Unterhaltung derjenigen Teile der Waſ⸗
ſer - und Gasleitungen und elektriſchen Be⸗

leuchtungsanlagen , die mit dem Gebäude

nicht in feſter Verbindung ſtehen ( Lampen ,
Lüſter ꝛc. ) einſchließlich der Erneuerung der
kleineren Zubehörſtücke zu Beleuchtungsein⸗
richtungen jeder Art , wie Glühkörper , Lam⸗

＋

—

—
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penſchirme , Lampenglocken ꝛc. , desgleichen die

Beſtreitung der Koſten für den Verbrauch des

durch die Leitungen zugeführten Waſſers , Ga⸗

ſes und der elektriſchen Kraft ; die Offenhal⸗
tung der innerhalb der Wohnung mündenden

Waſſerablaufrohre , der Waſſerleitungshah⸗
nen , Kloſettſpülung und dergleichen und die

Vorkehrungen zum Schutz der Leitungen ge —
gen das Einfrieren . “ ) .

Die vorſtehend unter Ziffer 1 —7 erwähn⸗
ten Herſtellungen fallen ausnahmsweiſe der

Staatskaſſe zur Laſt , wenn dieſelben nachweis⸗
lich durch Mängel der erſten Anlage , Alter oder

höhere Gewalt , deren Folgen auch durch geeig —
nete Vorkehr nicht abzuwenden waren , veran⸗

laßt worden ſind ;
c) ſonſtige Arbeiten und Koſten vorwiegend haus⸗

wirtſchaftlicher Art , wie die Reinigung der

Gänge , Vorplätze , Höfe und Gehwege , die Ent⸗

fernung von Schnee auf den Speichern , desglei⸗
chen von Schnee und Eis auf den Gehwegen
und das Beſtreuen der Gehwege bei Glätte , das

Anbringen und Wiederabnehmen der Vor⸗

fenſter , die Beſeitigung des etwa auftretenden
Ungeziefers , die geſundheitspolizeilich vorge⸗

ſchriebene oder ſonſt erforderliche Desinfektion
der Wohnung oder einzelner Räume nach an⸗

ſteckenden Krankheiten und dergleichen ; “)
d) die Anſchaffung und Unterhaltung ſolcher Ge —

genſtände , die nur der Bequemlichkeit oder dem

Luxus dienen ;
e) die Einquartierungslaſten ſowie diejenigen in

dieſen Vorſchriften nicht ausdrücklich erwähn⸗
ten Laſten , die allgſemein von den Wohnungs⸗
mietern zu tragen ſind ;

f) die vollſtändige Reinigung der Wohnung beim

Auszug .
§ 8. Zu den Obliegenheiten des Wohnungsin⸗

habers gehört außerdem die ordnungsgemäße In⸗
ſtandhaltung des der Dienſtwohnung etwa beigege⸗
benen Geländes , insbeſondere die Sorge für Erhal⸗
tung der dauernden Pflanzungen , der Wege und

Wegeinfaſſungen , unbeſchadet der Beſtimmungen des

folgenden Paragraphen . Soweit eine Einfriedigung
des Geländes nach den örtlichen Verhältniſſen nicht
entbehrt werden kann , erfolgt die Herſtellung und

Unterhaltung derſelben auf Koſten des Staates .

Die während der Benützungszeit abgängig wer⸗

denden Bäume ſind auf Rechnung des Staates zu
verwerten und geeignetenfalls ( jedoch ausſchließlich
der Rebpflanzungen ) auf Koſten der Staatskaſſe durch
neue zu erſetzen .

Für allen Schaden , welcher durch eine der Nach —
haltigkeit des Ertrages nachteilige Benützungsweiſe ,
durch Veränderungen in der Lage oder Beſchaffen⸗

) Val . Ziff . III .



heit des Geländes ſowie durch ohne höhere Geneh —

migung vorgenommene Kulturumwandlungen ent —

ſteht , iſt der Wohnungsinhaber haftbar .

§ 9. Durch Verwendungen irgend einer Art ,

welche der Inhaber zur Erhaltung des vorhande —

nen Beſtandes oder über dieſen Beſtand hinaus auf

die Wohnung oder die Zugehörden derſelben lein —

ſchließlich des Geländes ) gemacht hat , wird weder

dem Staat noch dem Nachfolger in der Wohnung

gegenüber ein Anſpruch auf Erſatz oder Schadlos —

haltung erworben .

Wenn der Inhaber einer Dienſtwohnung auf

dem als Zugehörde überlaſſenen Gelände neue

Bäume pflanzt oder mit höherer Genehmigung ſonſt

dauernde Anlagen ſchafft (3z. B. Rebpflanzungen ,

Geſträuche und dergl . ) , ſo gehen dieſelben ( mit allei —

niger Ausnahme verſetzbarer Zierpflanzen , welche

der Inhaber auf ſeine Koſten entfernen darf ) ohne

weiteres in das Eigentum des Staates über .

Im übrigen ſteht es dem Wohnungsinhaber frei ,

bei ſeinem Abzug die von ihm an der Wohnung

oder den Zugehörden über den vorhandenen Beſtand

angebrachten Verbeſſerungen zu beſeitigen , jedoch

durchaus auf ſeine Koſten und nur ſoweit dies un⸗

ter Wiederherſtellung des früheren oder eines ſon⸗

ſtigen , die ordnungsmäßige Benützung von Woh⸗

nung und Zugehörden in keiner Weiſe hindernden

Zuſtandes tunlich iſt .

§ 10 . Aus der Staatskaſſe ſind zu beſtreiten :

a) die Unterhaltung des Dienſtwohngebäudes in

Dach und Fach und die Koſten aller notwen⸗

digen Herſtellungen , welche nicht durch ge⸗

genwärtige Vorſchriften dem Wohnungsin⸗

haber auferlegt ſind ;

b) die Koſten für das Ausbrennen der Kamine ;

ferner die Unterhaltung und geeignetenfalls

die Erneuerung der Oefen und Kochherde ,

ſofern dieſelben auf Koſten der Staatsverwal⸗

tung angeſchafft ſind , einſchließlich der feſten

Vorbleche für Oefen ; jedoch darf die An⸗

ſchaffung von Kunſtherden und Kochöfen auf

Koſten der Verwaltung nur ausnahmsweiſe

und unter beſonderen Verhältniſſen geneh⸗

migt werden ;

c) die Koſten für Reinigung der Brunnen ; eben⸗

ſo jene für Entleerung der Aborte , es ſei

denn , daß der Wohnungsinhaber den Inhalt

der Abortgruben zur Düngung benützt , in

welchem Fall der Staatskaſſe keine bezügli⸗

chen Koſten aufgerechnet werden dürfen ;

§ 11 . Auf Dienſtwohnungen in anderen als ära⸗

riſchen Gebäuden finden die Beſtimmungen der 88 6

bis 10 gleichfalls Anwendung , ſoweit nicht die Ver⸗

hältniſſe des einzelnen Falles , insbeſondere der ab⸗

geſchloſſene Mietvertrag , hindernd im Wege ſtehen .

Für die Erfüllung der von der Staatsverwal —

tung im Mietvertrag übernommenen Verpflichtun —

gen hat der Wohnungsinhaber , falls nicht bei Ueber —⸗

weiſung der Wohnung an ihn etwas anderes aus —⸗

drücklich beſtimmt wird , nur inſoweit aufzukommen ,
als Verpflichtungen gleicher Art auch den Inhabern

von Dienſtwohnungen in ärariſchen Gebäuden zu —

fallen würden ; weitergehende Verpflichtungen ſollen

deshalb in den Mietverträgen wegen ſolcher Woh —

nungen nur ausnahmsweiſe und beim Vorhanden —

ſein zwingender Umſtände übernommen werden .

§ 14 . Auf die Rechte und Pflichten der Inhaber

von Dienſtwohnungen im Verhältnis zur Staats⸗

verwaltung finden die geſetzlichen Vorſchriften über

Miete und Pacht überall da Anwendung , wo nicht

durch die vorſtehenden Beſtimmungen etwas anderes

feſtgeſetzt iſt . Zur Ergänzung dieſer Beſtimmungen

können die den Bedürfniſſen der einzelnen Ver —

waltungszweige entſprechenden Vollugsanordnungen

durch die Miniſterien oder mit Genehmigung der

letzteren erlaſſen werden .

III .

Erläuterungen zu J und II .

Zu § 7 a. Zu der hier erwähnten Fürſorge des

Wohnungsinhabers gehört es auch , daß das Holz⸗

ſpalten in Küche , Gängen und Speicher unterbleibt .

Zu § 7b , Ziff . 4. Eine Neuerung iſt hier dahin

getroffen , daß das Weißen der Wände und Decken ,

ſofern es ſich um die Erneuerung der Geſamtfläche

handelt , nicht mehr dem Wohnungsinhaber , ſon⸗
dern der Staatskaſſe zur Laſt fällt . Der Wohnungs⸗

inhaber hat daher künftighin nur noch für die Aus⸗

beſſerungen zu ſorgen , wobei es aber keinen Unter⸗

ſchied macht , ob die Wände und Decken tapeziert ,

getüncht , mit Oelfarbe geſtrichen oder in anderer

Weiſe hergeſtellt ſind .
Für fahrläſſige oder mutwillige Beſchädigun⸗

gen durch den Wohnungsinhaber hat dieſer ſelbſt⸗

verſtändlich in vollem Umfange aufzukommen .
Zu § 7b , Ziff . 5. An der beſtehenden Ordnung ,

daß die Kochherde nebſt zugehörigen Rohren , ſoweit

nicht für einzelne Arten von Dienſtwohnungen all⸗

gemein etwas anderes beſtimmt iſt , durch die Woh⸗

nungsinhaber nicht bloß zu unterhalten , ſondern

auch anzuſchaffen ſind , wird nichts geändert .
Zu §7b , Ziff .7 . Hierher gehören auch die etwa

zur Anrechnung kommenden Koſten ( Miete ) für die

Einſtellung und den Gebrauch von Gas⸗ , Waſſer⸗
und Elektrizitätsmeſſern .

Zu §7c. Hierher gehört auch der Aufwand für

Anſchaffung von Gefäßen zum Auffangen des Re⸗

genwaſſers .
Iſt zur Desinfektion der Wohnung etwa die

Erneuerung der Tapeziekung oder des Anſtrichs
ꝛc. erforderlich , ſo hat der Wohnungsinhaber für die

Koſten dieſer Erneuerung nur inſoweit aufzukom⸗

men , als es dem Wert der vorhandenen und zu

entfernenden Tapete bezw . des Anſtrichs ꝛc. ent⸗

ſpricht .
IV

I . Bezüglich der Anſchaffung von Tapeten .

Bei der Beſchaffung von Tapeten und Borten

für ſtaatliche Dienſt - und Mietwohnungen ſollen be⸗



ſtimmte Preisgrenzen nicht überſchritten werden .

Es darf höchſtens koſten :
1. für Wohnungen oberer Beamten : 1 Rolle

( Normalrolle ) Tapete 1 Mark 20 Pfg . , 1 Me⸗

ter Borte 15 Pfg . ;
2. für Wohnungen mittlerer Beamten : 1 Rolle

Tapete 90 Pfg . , 1 Meter Borte 10 Pfg . “ )
2

Tapete 70 Pfennig , 1 Meter Borte 8 Pfennig .

Anträge auf Anſchaffung teuerer Tapeten ſind
beſonders zu begründen . Die angegebenen Höchſt⸗

preiſe ſollen indeſſen nur für die ſogenannten „ guten

Zimmer “ zuläſſig ſein , für die übrigen Wohnräume ,
und insbeſondere für die Nebenräume , falls
dieſe tapeziert werden , ſind billigere Tapeten

auszuwählen . Der Wohnungsinhaber kann unter

Einhaltung der Preisgrenzen die Auswahl der Ta⸗

für Wohnungen unterer Beamten : 1 Rolle
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peten und Borten ſelbſt treffen , vorausgeſetzt , daß
dies im Benehmen mit der Baubehörde geſchieht
und dadurch eine nach Material , Muſter oder Farbe

ungeeignete Wahl vermieden wird . Kommt eine

Einigung zwiſchen Bewohner und Baubehörde nicht

zuſtande , ſo ſteht die endgültige Entſcheidung der

letzteren zu . Sollte der Wohnungsinhaber über die

oben genannten Sätze hinausgehende Wünſche ha —

ben , ſo können dieſe dann erfüllt werden , wenn er

für die damit entſtehenden Mehrkoſten aufkommt

und die Baubehörde mit der Wahl einverſtanden iſt .

Vorſtehende Beſtimmungen ſollen ſinngemäß

auch auf die Dienſträume und auf die ſogenannten

Laſtengebäude Anwendung finden .

II . Bezüglich ſonſtiger Anſchaffungen für Wohnun⸗

gen und Zubehörden .

Zu den Gegenſtänden , deren Anſchaffung und

Unterhaltung nach der Finanzminiſterialverordnung
vom 8. Dezember 1899 , die Dienſtwohnungen be⸗

treffend , den Dienſtwohnungsinhabern obliegen ſoll ,

gehören insbeſondere :
1. Teppiche , abnehmbare Linoleumläufer ;

„ Rollwände , Schutzzelte , Vorhänge an Balkonen ;

„ Sicherheitsketten an Glasabſchlüſſen , Schloß⸗

ſicherungen ;

„ Bewegliche Türvorlagen und ſonſtige beweg⸗
liche Vorrichtungen zur Reinigung von Schuh⸗

ſohlen ;
5. Blumenkäſten und Bretter ;

6. Briefkäſten , Türſchilder , Verbotsſchilder

dergleichen ;

Leitern , Fenſtertritte , Erker⸗ und Alkovgeländer
oder Galerien , ſoweit abnehmbar ;

Flaggen , Fahnen u. Stangen , ſofern nicht eine

ſtaatliche Behörde ihren Sitz in dem Gebäude

hat ( weitere Ausnahmen vergleiche Finanzmi⸗

niſterial⸗Erlaß vom 15 . Juni 1901 Nr . 5076 ) ;

σ

ν

—

und

) Nach § 48 des Sch . G. gelten die Volksſchullehrer
hinſichtlich des Dienſteinkommens uſw . als mittlere Beamte .

9. Erſatz zerbrochener Glasſcheiben , ſofern nicht
höhere Gewalt vorliegt . Letztere iſt bei durch
Sturm zerbrochenen Scheiben dann nicht anzu⸗

nehmen , wenn die Fenſter Stellvorrichtungen
beſitzen ;

Schnaken⸗ und Fliegenſchutzfenſter ( Gitter ) —

( in Orten , wo die Schnacken - oder Fliegenplage

groß iſt , können ſolche Gitter ausnahmsweiſe
auf Staatskoſten beſchafft und unterhalten wer⸗

den ) ;
Ställe für Hunde , Kaninchen , Tauben und der⸗

gleichen ;
12 . Einrichtungen für Hühnerhöfe , zur Aufbewah⸗

rung von Fahrrädern und dergleichen ;

Kaſten und Geſtelle in Küche und Speiſekammer
( Ablaufbretter und Wandbretter in Küchen kön⸗

nen auf Staatskoſten beſchafft werden ) ;

Tiſche , Stühle und Böcke in Waſchküchen ( ſofern

nicht die Waſchküchen von mehreren Familien

gemeinſchaftlich benützt werden ) ;

Zuber und Regenwaſſerfäſſer ;

Bewegliche Wäſchetrockengeſtelle ;

Wäſcheſeile mit etwa zugehörigen Stützen ;

Badewannen und Badeöfen ( einſchließlich deren

Anſchluß an die auf Staatskoſten in die Bade⸗

räume geführten Leitungen ) , ausgenommen ,

wenn es ſich um die Einrichtung einer ge⸗

meinſchaftlichen Badegelegenheit für
eine Mehrzahl von Beamten oder Arbeitern

und deren Familien handelt ( vergleiche Finanz⸗

miniſterialerlaß vom 29 . Oktober 1906 Nr .

10 957 ) ;
Behälter und Geſtelle zum Aufbewahren von

Flaſchen , Nahrungsmitteln , Brennmaterialien

und dergleichen ;
20 . Faßlager ;
21 . Oefen in Gängen und Aborten ( ſofern nicht die

Anlage des Gebäudes die Aufſtellung von Oefen

unumgänglich notwendig macht , insbeſondere
wenn Gefahr der Beſchädigung der Waſſerklo⸗

ſetts durch Einfrieren beſteht ; in letzterem Fall
iſt auch die Anſchaffung von Erdölöfen auf

Staatskoſten zuläſſig ) ;

Ofenſchirme ;

Holz⸗ und Kohlenbehälter ;

„ Fülleimer , Kohlenlöffel , Waſſerdampfgefäße ;

5. Schürſtangen ( ſoweit ſie nicht bei Neuanſchaf⸗

fung von Oefen mitgeliefert werden ) ;

Kochherde , Kochöfſen und Kochapparate ſamt

Vorrichtungen zum Aufſtellen derſelben . ( Zu⸗

läſſige Ausnahmen vergleiche Finanzminiſte⸗

rialerlaß vom 17 . Mai 1907 Nr . 4381 ) ;

Aenderungen der elektriſchen Klingelleitung nach
den Bedürfniſſen der Wohnungsinhaber ;

28 . Lampen und dergleichen zur Beleuchtung der

Wohnungsräume und Zubehörden ſowie der

10 .
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Treppen und Vorplätze hierzu , ſoweit nicht elek⸗

triſche oder Gasbeleuchtung eingeführt iſt ( ver⸗
gleiche Finanzminiſterialerlaß vom 17 . Februar
1899 Nr . 1076 ) ;

Elektriſche Steh - und Kipplampen mit Leitungs⸗
verlängerungen ( ſofern das Zimmer ſchon eine

Lampe zur allgemeinen Beleuchtung hat ) ;
Konſtruktive oder dekorative Zubehörteile der

elektriſchen oder Gasbeleuchtung , die dem raſchen
Verbrauch unterliegen ( Glühkörper , Zylinder ,
Glüh⸗ und Nernſtbirnen , ſeidene Lampen⸗
ſchirme , Lüſterverkleidungen , Behänge , Augen⸗
ſchoner und dergleichen ) ;

Gartenhäuſer , Laubengänge , Spalieranlagen ,
Frühbeete und dergleichen ( Finanzminiſterialer⸗
laß vom 23 . März 1907 Nr . 2 825 ) ;

Reben , Zwergobſtbäume , Stachel⸗ , Johannis⸗

beer⸗, Himbeerſträucher , Roſenſtöcke , Blumen ,

Efeu , Immergrün und andere derartige Zier⸗

pflanzen ;

( Ausnahmen : Hochſtämmige Bäume werden

ſtets , ſonſtige ausdauernde Pflanzen wie Zwerg⸗

obſtbäume , Nutz⸗ und Zierſträucher , Roſenſtöcke
und dergleichen werden bei der erſtmaligen An⸗

lage des Gartens auf Staatskoſten beſchafft ;

Vorgärten , die nicht Zubehörden einer Woh⸗

nung ſind , werden auf Staatskoſten unter⸗

halten ) .
Gartenmöbel und Gartengeräte , auch ſolche zum

Beſprengen des Gartens , wie Gießkannen ,

Schläuche , Gefäße zum Sammeln von Waſſer
und dergleichen ;

Dung für Gärten und Geräte zur Beförderung
des Dungs ( Jauchepumpen und Schapf können

auf Staatskoſten beſchafft werden ) ;
Kies und Sand für Gärten , Keller , Gehwege
( der Staatskaſſe liegt ob : die Beſchaffung von

Kies und Sand für die Gartenwege bei der erſt⸗

maligen Anlage des Gartens , die Beſchaffung
von Sand zum Beſtreuen der Gehwege , wenn

die Gehwege dienſtlichen Zwecken oder für den

Ab⸗ und Zugang des Publikums dienen , end⸗

lich die Ueberkieſung der Höfe ) .

Gegenſtände dieſer Art , die auf Staatskoſten an⸗

geſchafft worden ſein ſollten , ſind weiterhin nicht

mehr auf Staatskoſten zu unterhalten oder zu er⸗

neuern und erforderlichenfalls zu beſeitigen . In

einzelnen außergewöhnlichen Fällen können die zu⸗

ſtändigen Miniſterien mit Zuſtimmung des Mini⸗

ſteriums d. Finanzen von vorſtehenden Beſtimmun⸗

gen Ausnahmen bewilligen .

29 .

30 .

31 .

33 .

34 .

35 .

Die Vergütung der Ueberſtunden und des Fort⸗

bildungsunterrichts betreffend . Zur Beſeitigung
von Unklarheiten , welche nach unſeren wiederholt

gemachten Wahrnehmungen in der Auslegung des

§ 55 des Schulgeſetzes hinſichtlich des Anſpruches
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der Volksſchullehrer auf Vergütung der Ueberſtun⸗
den und des Fortbildungsunterrichts beſtehen , ſehen
wir uns veranlaßt , folgendes feſtzuſtellen :

1. Ueberſtunden betreffend .
a) Der in § 55 Abſatz 1 des Schulgeſetzes auf 32

Wochenſtunden feſtgeſetzte Pflichtſtundenſatz eines

Lehrers bezieht ſich auf die an der Volksſchule ,
nicht auf die an der Fortbildungsſchule zu ertei —

lenden Unterrichtsſtunden .
b) Eine beſondere Vergütung in dem durch § 65 be —

ſtimmten Betrag von jährlich 60 Mark iſt daher
für jede an der Volksſchule von einem Lehrer

über 32 Wochenſtunden hinaus erteilte Unter —

richtsſtunde aus der Gemeindekaſſe zu bezahlen .
c) Wegen Ueberwälzung des Aufwands für dieſe Ue —

berſtunden auf die Staatskaſſe in den Gemeinden ,

welche einen Staatsbeitrag zu ihrem Schulauf⸗
wand gemäß §8§ 95 ff. des Schulgeſetzes beziehen ,

verweiſen wir auf die Erläuterungen des Rund —

erlaſſes Gr . Oberſchulrats vom 22 . Dezember 1910

Nr . 53368 .

d) Die Beſtimmung dieſes letzteren Runderlaſſes daß
Turnſtunden von der Uebernahme auf die Staats —

kaſſe ausgeſchloſſen ſind , iſt ohne Einfluß auf den

Anſpruch des Lehrers auf beſondere Vergütung

derſelben aus der Gemeindekaſſe .

e) Es iſt mehrfach vorgekommen , daß Lehrer , um

keinen Kombinationsunterricht einrichten zu müſ —
ſen , ſich bereit erklärt haben , Ueberſtunden unent —

geltlich zu erteilen .

Wir können es nicht für angängig erachten , ein

ſolches Anerbieten anzunehmen .
Entweder ſind die Ueberſtunden , wenn dieſelben

durch die Verhältniſſe geboten erſcheinen , ohne Rück⸗

ſicht darauf , ob die Gemeinde einen Staatsbeitrag

bezieht oder nicht , gegen Bezahlung aus der Ge —

meindekaſſe zu genehmigen , oder aber iſt deren

Genehmigung , ſofern hierfür kein begründeter An⸗

laß vorliegt , zu verſagen .
2. Den Fortbildungsunterricht betrefſend .

a) Für die Erteilung des Fortbildungsunterrichts
iſt nach §S 11 des Geſetzes vom 18 . Februar 1874

mindeſtens die im Elementarunterrichtsgeſetz —

jetzt Schulgeſetz §S65 — feſtgeſetzte Vergütung von

jährlich 60 Mark für jede Wochenſtunde aus der

Gemeindekaſſe zu bezahlen .
b) Nach der einbeſchränkenden Beſtimmung des § 55

Abſatz 2 des Schulgeſetzes beſteht aber für die Ge⸗

meinde eine Verpflichtung zur Vergütung des

Fortbildungsuntrrichts nur , wenn und inſoweit
von einem Lehrer nach Hinzurechnung der für
den Fortbildungsunterricht angeſetzten Wochen —

ſtunden zu den an der Volksſchule wöchentlich zu

erteilenden Unterrichtsſtunden im ganzen mehr
als 28 Stunden gegeben werden .

Bei nicht mehr als 26 Unterrichtsſtunden an

der Volksſchule und 2 Stunden an der Fortbil —



dungsſchule hat der Lehrer ſomit eine Vergütung

für den Fortbildungsunterricht überhaupt nicht

anzuſprechen .
Bei 27 Stunden an der Volksſchule und 2 Stun —

den Fortbildungsunterricht , zuſammen 29 Wochen —

ſtunden erhält der Lehrer 1 Stunde Fortbildungs —

unterricht vergütet .
Bei mindeſtens 28 Stunden an der Volksſchule

und 2 Stunden Fortbildungsunterricht , zuſam⸗

men mindeſtens 30 Wochenſtunden ſind dem Leh —

rer 2 Stunden Fortbildungsunterricht zu bezah⸗

len .
) Jeder Gemeinde ſteht es frei , auch in den Fällen

eine Vergütung für den Fortbildungsunterricht zu

gewähren , wo ein geſetzlicher Anſpruch auf eine

ſolche nicht beſteht .

Die näheren Beſtimmungen hinſichtlich der Ueber —

nahme des Aufwands für den Fortbildungsunter⸗

richt auf die Staatskaſſe ſind in §S 55 der Verord⸗

nung vom 8. Auguſt 1910 , den Aufwand für die

Volksſchulen betr . , enthalten .

3. Anſpruch auf Vergütung für Ueberſtunden

und Fortbildungsunterricht zugleich hat ein Lehrer ,

wenn er an der Volksſchule mehr als 32 Wochenſtun⸗

den und dazu noch Fortbildungsunterricht erteilt .

( Erlaß des Unterrichtsminiſteriums v. 26 . März

1914 Nr . 4935 ) .

Zurückziehung von Grundſtücken auf Grund des

§ 83 Schulgeſetzes . Die Gemeinde F. beſitzt drei

Grundſtücke , welche ſich im Genuß der Lehrer be⸗

finden . Gelegentlich hat die Gemeinde die Anfrage

geſtellt , ob dieſe ſogen . Schulgrundſtücke auch wei⸗

terhin den Lehrern um den vom Bezirksrat feſtge⸗

ſetzten Pachtzins überlaſſen werden müſſen , oder ob

nicht vielmehr die Gemeinde über die Grundſtücke

frei verfügen kann , nachdem feſtſteht , daß ſie von

der Gemeinde dem Schuldienſt auf Grund des Ge —

ſetzes vom 3. Mai 1858 überlaſſen worden ſind . Das

Miniſterium des Kultus und Unterrichts hat hierauf

folgende Entſcheidung getroffen :
„ Die von der Gemeinde der Schule auf Grund

des Geſetzes vom 3. Mai 1858 zugewieſenen Grund⸗

ſtücke gehören zu den dem Schuldienſt gewidmeten
Grundſtücken im Sinne der 88 78 ff. Schulgeſ . und

ſind daher nach § 84 Schulgeſ . den Lehrern auf

Verlangen in Pacht zu geben .

Hierauf hat die Gemeinde einen Beſchluß des

Bürgerausſchuſſes herbeigeführt , daß die von der

Gemeinde dem Schuldienſt gewidmeten Grund⸗

ſtücke, zurückgezogen werden ſollen , nachdem die Vor⸗

ausſetzungen für eine Widmung dieſer Grundſtücke
mit dem Elementar⸗ bezw . Schulgeſ . in Wegfall ge⸗

kommen ſind .
Auf die Beſchwerde eines Lehrers gegen dieſe

Beſchlußfaſſung hat das Miniſterium nach Erhe⸗
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ſich dazu unterſchriftlich verpflichtet .

bung , ob die Gemeinde die Schulgüter zu irgend

welchen beſonderen Zwecken verwenden will , oder ob

ſie nur anderweit verpachtet werden ſollen , verfügt :

„ Wir werden zur Zurückziehung der als Bau⸗

platz für das neue Schulhaus in Ausſicht genomme⸗

nen zwei Grundſtücke unſere Genehmigung erteilen ,

ſobald die Pläne hierzu vorliegen .

Zur Zurückziehung des gleichfalls der Gemeinde

gehörigen weiteren Grundſtücks können wir die Zu⸗

ſtimmung nicht erteilen , da ein beſonderer Grund

für ſeine Verwendung zu Gemeindezwecken nicht

geltend gemacht wurde . “

Bemerkt ſei , daß im Gegenſatze hierzu von ei —

ner anderen Gemeinde die beantragte Zurückziehung
von Grundſtücken ohne weitere Begründung die Ge —

nehmigung erhalten hat .

2 . Sparkaſſenweſen .
Anfrage .

Wir haben an G. in G. im Mai 1913 ein Dar⸗

leihen gegen Schuldſchein abgegeben im Betrage von

1000 Mark . Bürgen ſind N. 1. und N. 2. Bürge
1 hat bei unſerer Kaſſe ein Einlageguthaben ſtehen

mit 7000 Mark . Die Genehmigung des Schuld —

ſcheines an G. in G. iſt davon abhängig gemacht
worden , daß das Einlageguthaben von Bürger 1

während der Dauer des Schuldſcheines nicht gekün⸗

digt oder abgehoben werden kann . Bürge 1 hat

Im Februar
1914 hat Bürge 1 ſein Sparbuch an die Bank in 3.

verpfändet . Unſere Kaſſe beſtätigte die Pfändungs⸗

anzeige mit dem Bemerken , daß wir unter Umſtän⸗
den bei Verfall des Schuldſcheins alſo am 16 . März

1914 , mit dem Einlageguthaben des Bürgen 1 auf⸗
rechnen werden . Die Bank in Z. hat erwidert , daß

ſie die Aufrechnung nicht anerkennen werde . Iſt

hier die Sparkaſſe oder die Bank in Z. im Recht :
Sparkaſſe N.

Antwort .

Die Sparkaſſe N. hat an G. in G. ein Dar⸗

lehen von 4000 Mark gegeben , fällig auf 16 . März
1914 . Die eine ſelbſtſchuldneriſche Bürgin , Mutter

des G. , hat ein dieſen Betrag überſteigendes Einla⸗

geguthaben bei der Sparkaſſe . Dieſes Einlagegut⸗

haben iſt heute noch nicht gekündigt . ( Das Einlage⸗

guthaben muß nach Vereinbarung ſolange ſtehen
bleiben bei der Sparkaſſe , bis die 4000 Mark zurück⸗
bezahlt ſind ) , . Im Februar 1914 hat die Bank in

Z. der Sparkaſſe mitgeteilt , daß das Einlagegut⸗

haben der G. an die Sparkaſſe ihr für ein Darlehen
von 4000 Mark verpfändet worden und daß ſie im

Beſitze des Sparbuches ſei . Die Sparkaſſe hat auf

dieſe Benachrichtigung ſofort mitgeteilt , daß ſie am

16 . März 1914 mit ihrem Guthaben aufrechnen
werde . Am 1. April 1914 wird dieſe Aufrechnung
alsdann auch erfolgen , bis dahin iſt Friſt erteilt



durch Mitteilung an Bürge G. und die Bank in Z.

( Wenn die Nachricht nur an die Bank abgegangen

iſt , muß die Nachricht an die Mutter des G. noch

nachgebracht werden ) . Beide werden am beſten

aufgefordert durch gleichlauten nde das

Sparbuch zur Berichtigung vorzulegen . Die Bank

in Z. hat auf die Au frechnungsnachricht geantwor⸗

tet , daß ſie die Aufrechnung nicht anerkenne .

Maßgebend für die Beurteilung ſind die 8

und 406 B. G. B.

§ 1275

In § 1275 B. G. B. ſind die Beſtimmungen über

die Uebertragung der Forderung ( 8 398 ff ) für ent⸗

rklärt . Nach 5
106 B . G. B .

kann der Schuldner ( Sparkaſſe ) eine ihm gegen den

bisherigen Gläubiger ( Bürge G. ) zuſtehende For⸗
derung ( Forderung über 4000 Mark aus Bürgſchaft )

auch dem neuen Gläubiger ( Bank 3. ) gegenüber

aufrechnen , es ſei denn , entweder

1. daß er ( Sparkaſſe ) bei dem Erwerb der For⸗

derung ( gegen Schuldner ) von der Abtretung ( der

Sparbuchforderung der Bürge G. an Bank 3

Kenntnis hatte; oder

2. daß die Forderung

a) erſt v0c Erlangung der Kenntnis und

b) ſpäter als die abgetretene Forderung fällig ge —

worden .

Die Vorausſetzung 1 iſt nicht gegeben

Von den Vorausſetzungen 2, die bei de erfüllt

ſein müſſen , wenn die Aufrechnung ausgeſchloſſen

ſein ſoll , iſt allerdings a. ) gegeben , dagegen fehlt

die Vorausſetzung b. ) , denn die abgetretene Forde⸗

ſprechend ant wendbar er

rung ( Sparbuch ) iſt heute noch nicht fällig und kann

vereinbarungsgemäß ( bei Hergabe des Darlehens
an Schuldner G. ) erſt fällig wer

Mark bezahlt ſind .
Die Sparkaſſe kann daher unter allen Umſtän⸗

den die erhnung vorn

Die Aufrechnung iſt alſo zuläſſig , auch wenn

die Verpfändung der Sparkaſſenforderung zu Recht

beſteht . An deren Rechtsbeſtändigkeit läßt ſich aber

ungeſichts der Beſtimmung des § 1280 B. G. B. zwei⸗

feln . Nach § 1280 iſt die Verpfändung einer For⸗

derung , zu deren Uebertragung der Abtretungsver⸗

trag genügt , nur wirkſam , wenn der Gläubiger

( Bürge G. ) ſie dem Schuldner anzeigt . Zu ſolchen

Forderungen gehören nach der Rechtſprechung auch

Sparkaſſeneinlagen , — alſo eine dingliche Bin⸗

dung der Vertragſchließenden ( Bürge G. und Bank

3. ) vor Benachrichtigung der Sparkaſſe ( durch den

Gläubiger ) nicht möglich iſt .

Da Bürge G. die Sparkaſſe nicht benachrichtigt

iſt 0
die Annahme daß die

ndung unwirkſam iſt , alſo nicht zu Recht be⸗

Es wäre nur die Möglichkeit gegeben , daß

Bank in 3. tatſächlich von

beauftragt worden war , die nach § 12

Anzeige des Gläubigers an den

rden , wenn die 4000

ehmen .

Bürge

wendige

80

ſftatiſtiſ

in deren Namen vorzunehmen . Im Intereſſe der

Klarſtellung der rechtlichen Verhältniſſe muß dann

aber unbedingt gefordert werden , daß aus dem

Schreiben ſelbſt oder einer Anlage der Wille her⸗

vorgeht , die nach § 1280 vorgeſchriebene Benach⸗

richtigung namens des igers als deſſen

Vertreter auszuführen , nicht nur aufgrund des

eigenen Intereſſes in eigenem Namen zu handeln

Dr . W. , Rechtsanwalt .

Gläub

4 . Verſicherungsweſen .
Zur Rechnungsführung der Krankenkaſſen .

Gegen die 2
Bundesrat unterm 9. Oktober

1913 erlaſſenen Vorſchriften über Art und Form der

Rechnungsführung der Orts⸗ , Land⸗ , Betriebs - und

Innungskrankenkaſſen richten ſich mancherlei Ein —

wendungen der zu ihrer Durchführung berufenen

Kaſſenorgane . Den der Beanſtandung

bilden ſowohl der Umfang der den Kaſſen auferleg⸗

ten Geſchäfte wie auch die 801 ierigkeit des Voll⸗

zugs mancher Vorſchriften .

Es iſt nicht zu verkennen , daß die nunmehrigen

Vorſchriften über das Rechnungsweſen der Kranken⸗

kaſſen dieſen erheblich größere Geſchäfte aauferlegen

als bisher . Dieſe Geſchäftsvermehrung findet ihre

Begründung nur zum Teile in den Bedürfniſſen der

Kaſſen ſelbſt , zu 9 ——— geringen Teile dient ſie

chen Zwecken . Durch die in erweitertem Um⸗

fange von den zu liefernden ſtatiſti⸗

ſchen Materialien ſollen Grundlagen gewonnen wer —

den , die für die Beurteilung der Wirkungen der be⸗

züglichen Geſetze als ebenſo erforderlich erac chtet wer⸗

den, wie für die Frage der Notwendigkeit weiterer

Maßnahmen auf dem ſozialpolitiſchen und hygieni⸗

ſchen Gebiete . Auf den Kongreſſen der Statiſtiker

wurden in dieſer Beziehung ſtatiſtiſche An —

gaben der Krankenkaſſen in weit größerem

Umfange als notwendig erachtet . So wün⸗

ſchenswert an ſich die Erlangung der von den

Statiſtikern und Sozialpolitikern gewünſchten wei⸗

teren Angaben geweſen wäre , ſo war es gerade die

Rückſicht auf die
—

die den Bundesrat

beſtimmte , den Umfang der von den Krankenkaſſen

zu liefernden ſtatiſtiſchen Angaben ſoweit zu beſchrän⸗

ken als es noch mit den durch die ſtatiſtiſchen Nach⸗

weiſungen zu verfolgenden Zwecken vereinbar er⸗

ſchien . In den Eingangs erwähnten Vorſchriften iſt

deshalb nur das als unumgänglich notwendig Er⸗

achtete verlangt worden .

Die Krankenkaſſen als Träger ſo bedeutſamer

ſozialer Einrichtungen werden die ihnen hier über⸗

tragenen Geſchäfte im Intereſſe der Sache gewiß mit

derſelben Opferwilligkeit erfüllen wie ihre übrigen

zahlreichen und wichtigen Aufgaben .

Wie nach den bisherigen Vorſchriften ,

nach den neuen Vorſchriften über

ſo ſollen

die Rech⸗auch



nungsführung der Krankenkaſſen die Grundlagen zu

einer richtigen Ausfüllung der zu liefernden ſtatiſti⸗

ſchen Nachweiſungen geſchaffen werden . Ob dieſer

Zweck nicht zum Teil auch auf einfachere Weiſe zu

erzielen war , kann füglich unerörtert bleiben , da es

ſich jetzt nur noch um den Vollzug der nach

eingehender Erörterung der Entwürfe mit den maß —

gebenden Organen der Bundesſtaaten , ſowie z. D

auch von Vertretungen der Krankenkaſſen zuſtande

gekommenen — Vorſchriften handelt .

Eine Vergleichung der früheren das

weſen regelnden Vorſchriften mit den

gibt , daß zu den bisherigen B üchern

hinzugetreten ſind :

§ 1 C eine Nachweiſung der für

gen Arzte , Spezialärzte , Zahnärzte , Zahntech —

niker , Apothekenbeſitzer zverwalter und an⸗

deren Perſonen , welche Arzneimittel feilhalten ,

§ 1 F ein Verzeichnis der Gebrauchsgegen —

ſtände .

Rechnungs⸗

jetzigen er⸗
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die Kaſſe täti⸗

und

Eine weſentliche Geſchäftsvermehrung für die

Kaſſen veranlaſſen dieſe neuen Rechnungsnachweiſun⸗

gen nicht . Die Einwendungen richten ſich auch —

abgeſehen von jenen gegen die ſtatiſtiſchen Nachwei —

ſungen — mehr gegen die Art der Ausgeſtaltung des

Einnahme - und Ausgabebuchs ſowie des Kranken —

buchs .

Bei dem Einnahme

vielfach beanſtandet ,

und Ausgabebuch wird

daß ſolches für die Einnahmen

und Ausgaben völlig gleichlautende Rubriken vor⸗

ſieht .

— — zugegeben werden , daß dieſer Umſtand
Bedenken verſchwindet aber ,

wenn man Nn Zweck dieſer Neuerung näher ins

Auge faßt . Wenn — wie es früher geſchah — alle

Erſatzleiſtungen für gewäh

ohne Trennung nach dem

ſammen je in einer Einne und Ausgaberubrik

zur Darſtellung — — — ſo3 — in den einzel⸗

nen Rubriken für Arzt , Arznei , Krankengeld , Ver⸗

waltung uſw . auch die von der Kaſſe eigenlich nur

hüßlich geleiſteten und ihr daher wieder er⸗

ſetzten Beträge zur Darſtellung , die einzelnen Ar⸗

ten der Ausgabe - und Einahmepoſten erſcheinen

mithin nicht in demjenigen Betrage in der Rech⸗

nungsnachweiſung und Statiſtik , mit dem die Kran⸗

kenkaſſe für die einzelnen Zwecke in Wirklich⸗

keit belaſtet iſt . Dieſem Mißſtande wird nun dadurch

begegnet , daß die Erſatzbeträge nicht mehr unter

Sammelrubriken , ſondern jeweils in der der bet

Ausgabe bezw . Einnahme gegenüberſtehenden Ku
brik nachgewieſen werden . Zieht man dann an der

bezüglichen Ausgabeſumme die unter der entſpre⸗

chenden Einnahmerubrik gebuchten Beträge bezw .

an der betr . Einnahmeſumme die gegenüberſtehen⸗
de Ausgabeſumme ab, ſo ergibt ſich die in dem Rech —

Krankenunterſtützung
inde des Erſatzes zu⸗

vorſck

arC
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nungsabſchluß für jede Rubrik anzugebende

„ Rein einnahme “ bezw . „ R ei nausgabe “ . Hat

beiſpielsweiſe eine Kaſſe 1000 / Verwaltungsko —

ſten , von denen 50 % zum Erſatze gelangen , ſo hat

die Kaſſe für Verwaltung eine Rein ausgabe von

A, mithin nur dieſen verminderten Aufwands —

betrag in die Nachweiſung einzuſtellen . So kommt

es , daß — was da und dort bemängelt wird

auch eine Einnahmerubrik für Verwaltungs⸗

koſten vorgeſehen iſt . Ebenſo liegt es bei den

anderen Einnahme - und Ausgabepoſitionen . Frü⸗

her hatte man z. B. eine beſondere Ausgabeſpalte

„ Zurückgezahlte Beiträge und Eintrittsgelder “
Dieſe iſt jetzt völlig beſeitigt ; ſolche Beiträge gelan —

gen in der Ausgaberubrik „ Beiträge “ im Einnah —

me⸗ und Ausgabebuch zur Darſtellung . Bei Ferti —

gung des Rechnungsabſchl 3 wird dann unter die

Einnahmerubrik „ Beiträge “ die Summe der Bei —

träge nach Abzug der zurückerſetzten Beiträge ein⸗

getragen , ein Ausgabebetrag „zurückgezahlte Bei⸗

träge “ enthält der Rechnungsabſchluß nicht mehr .

Schwierigkeiten bietet dieſe Behandlungsweiſe

der Erſatzpoſten in der Rechnung und Statiſtik nicht .

Nur wird die Zahl der Rubriken in der Rechnung
und damit der Umfang des Einnahme - und Aus⸗

gabebuches größer als bisher , wodurch letzteres we —

niger handlich wird . Durch die Trennung des Ein —

nahme⸗ und Ausgabebuches in zwei geſonderte
Teile wird dieſem Mißſtande im Weſentlichen ab —

geholfen .
Schwerere Bedenken werden gegen das Kran —

kenbuch erhoben , wie es nach den nunmehrigen

Vorſchriften zu führen iſt , insbeſondere bemängelt
wird die Vorſchrift in §S 9, daß es Auskunft geben
ſoll über den Betrag , der für jeden Krankheits - und

Sterbefakl gezahlt worden iſt .

Zweifelos verurſacht dieſe Vorſchrift den Kran⸗

kenkaſſen erhebliche Geſchäfte . Zu ſtatiſtiſchen Zwek⸗
ken ſind dieſe Geſchäfte nicht unbedingt nötig ; man

hätte daher unſeres Erachtens den Kaſſen wohl

überlaſſen können , ob ſie im Krankenbuch ſolche An⸗

gaben machen wollen oder nicht .

Nicht zutreffend jedoch dürfte die Anſicht ſein ,

als ob auch die Arzt - und Apothekerkoſten für den

einzelnen Krankheitsfall im Krankenbuch an⸗

gegeben werden müſſen . Zunächſt iſt zu beachten ,
daß im Krankenbuche nur die mit Arbeitsun⸗

fähigkeit verbundenen Krankheitsfälle einzu⸗

tragen ſind , es kommen ſomit für dasſelbe an ſich
alle Erkrankungsfälle nicht in Betracht , die nur

Arzt⸗ und Apothekerkoſten verurſachen ( vergl . § 8

Abſ . 1 der Vorſchrift ) . Aus der Beſtimmung in 812 ,

daß das Krankenbuch nach Maßgabe der „ Nachwei —

ſung der entſchädigten Fälle von Kranken - und Wo⸗

chenhilfe und der entſchädigten Sterbefälle “ Muſter
4 einzurichten iſt , wird man aber auch weiter ablei⸗



ten dürfen , daß die oben erwähnte Vorſchrift des

§ 9 die Arzt⸗ und Apothekerkoſten überhaupt nicht

im Auge hat . Dieſe Auffaſſung findet ihre Begrün⸗

dung in der dem angezogenen Muſter 4 beigefügten

Bemerkung : „ Als Krankheitsfälle und Krankheits —

tage ſind nur diejenigen zu zählen , für welche Kran —

kengeld , Krankenhauspflege oder Erſatzleiſtungen

an Dritte für gewährte Krankenhilfe gezahlt wur —

den . “ Man wird annehmen dürfen , daß auch 8 9 der

Vorſchriften nur diejenigen Beträge im Auge hat ,

die nach der erwähnten Anmerkung bei Feſtſtellung

der „ Krankheitsfällle “ und „ Krankheitstage “

überhaupt in Betracht kommen .

Bei einer derartigen Handhabung der erwähn —

ten Vorſchrift wird ſich der Vollzug erheblich einfa —

cher geſtalten , namentlich auch die Frage gegen —

ſtandslos ſein , wie zu verfahren iſt , wenn anſtelle

von Einzelgebühren der Aerzte Kopf - oder Pau —

ſchalgebühren vereinbart ſind . In dieſer Beziehung

dürfte allerdings die Nachweiſung Muſter 8, welche

getrennte Angaben für männliche und weibliche ,

verſicherungspflichtige und verſicherungsberechtigte

Mitglieder verlangt , nicht unerhebliche Schwierig —

keiten bieten .

Wegen Herbeiführung einer maßgebenden

Auslegung der neuen Vorſchriften muß hier im All —

gemeinen auf § 31 derſelben hingewieſen werden ,

beſagend :

„ Bei Zweifeln über die Art der Aufſtellung

des Rechnungsabſchluſſes und der Nachweiſungen

erteilt das Kaiſerl . Statiſtiſche Amt im Einver —

nehmen mit der an der Statiſtik beteiligten ſtati⸗

ſtiſchen Landesſtelle Auskunft . Das Kaiſerl . Sta⸗

tiſtiſche Amt wird eine Zuſammenſtellung der ſich

hiernach ergebenden Regeln herausgeben . “

Es iſt zu erwarten , daß anläßlich des Vollzugs

der neuen Vorſchriften mancherlei Zweifel entſtehen

und daß in abſehbarer Zeit die in Ausſicht geſtellte

Zuſamenſtellung des Kaiſerl . Statiſt . Amts zur

Ausgabe gelangt . Man kann nur empfehlen , recht

bald alle Zweifel auf dieſem Gebiete durch Anf

gen beim Statiſtiſchen Landesamt zum Austrag zu

bringen . Mſr .

Die örtliche Regelung des Beitragseinzugs , der

Markenklebung und des An⸗ und Abmeldeweſens

durch die Ortskrankenkaſſen . Für viele unſerer Le —

ſer dürfte es von Intereſſe ſein , Näheres darüber zu

erfahren , wie ſeit 1. Jan . 1914 , alſo ſeit Einfüh —

rang der Ortskrankenkaſſen , das Verfahren hinſicht —

lich des Beitragseinzugs , der Markenklebung ꝛe. für

die einzelnen Bezirke geregelt worden iſt . Die

Schriftleitung hat ſich bemüht , nähere Angaben

hierüber aus einigen ländl . Bezirken zu erhalten .

Nachſtehend folgt das Ergebnis der gemachten Er —

hebungen :

2
Amtsbezirk Ueberlingen a . See . ( Die

faßt alle Amtsorte ) .

a) An⸗ und Abmeldeweſen : Dieſes be

ſorgen die Bürgermeiſter , von denen ein örtliches

Mitgliederverzeichnis geführt wird ; ſie nehmen die

Kaſſe um⸗

Krankenanmeldungen entgegen und unterſtützen

auch die Krankenkontrolleure .

b) Beitragseinzug : Dieſen beſorgen

wie bisher , die Ortsrechner ( durchweg Gemeinde —

rechner ) , die auch das Einzugsregiſter ſelbſt aufſtel⸗

len und vierteljährlich mit der Kaſſenverwaltung

( vorläufig perſönlich ) abrechnen .

) Markenkle bung : Dieſes Geſchäft wird

gleichfalls von den Ortsrechnern beſorgt .

d) Regelung der Entſchädigung :

Die Ortsrechner erhalten 4½ Prozent der einge⸗

gangenen Beiträge ( bei ſchwierigen Einzugsverhält⸗

niſſen etwas mehr ) und außerdem die von der Lan —

desverſicherungsanſtalt gewährte Einzugsvergütung

für den Einzug der Inv . - Beiträge . Die Bürger⸗

meiſter erhalten 25 3 vom Eintrag des durch —

ſchnittlichen Mitgliederſtandes .
Die Frage , ob ſich das Verfahren bewährt habe ,

wurde dahin beantwortet , daß . wenn die Sache

einen guten Fortgang nehmen ſoll , bei ländlichen

Kaſſen ſich überhaupt kein anderes Verfahren emp⸗

fehlen dürfte .

Amsbezirk Bonndorf ( Schwarzwald ) , ( umfaßt

Amtsorte ) .

a ) Die Bürgermeiſterämter

ſtellen beſtellt
b) Nach den Kaſſenſatzungen iſt für jede Ge —

meinde ein Ortsrechner beſtellt , der die Beiträge

einzuziehen und auch die Marken zu kleben hat . Die

Regiſter werden nach näherer Belehrung durch die

Kaſſenverwaltung von den Ortsrechnern

aufgeſtellt , die allmonatlich mit der Kaſſen⸗

verwaltung abrechnen .

c) Als Entſchädigung erhalten die Ortsrechner

4 Prozent der eingegangenen Krankenverſiche⸗

rungsbeiträge und 4¾ Prozent der eingegangenen

Invalidenverſicherungsbeiträge . Für Beſorgung

des Meldeweſens iſt keine Vergütung ausgeworfen ,

weil mit der polizeil . Meldeſtelle verbunden .

Amtsbezirk Mosbach : Es beſteht eine allgemeine

Ortskrankenkaſſe , die ſämtliche 46 Gemeinden des

Amtsbezirks umfaßt . Die Geſchäfte werden beſorgt

von dem Vorſitzenden , Bürgermeiſter Renz , Gehalt

600 / , dem Schriftführer Sekretär Brohm , Gehalt

2400 / und dem Verbandsrechner ( Stadtrechner ) ,

Gehalt 900 JJ . Die An - und Abmeldungen beſorgen

die Ratſchreiber des Amtsbezirks ( Meldeſtellen ) gegen

rine Vergütung von 2 Prozent der in der betr . Ge —

meinde eingegangenen Beiträge , während die Auf —

ſtellung und Führung der Einzugsregiſter , der Ein —

zug der Beiträge , das Einkleben der Marken und die

alle

ſind als Melde⸗



Auszahlung der Krankengelder ꝛc. den Gemeinderech —

nern des Amtsbezirks ( Zahlſtellen ) gegen eine Vergü —

tung von 4 Prozent der eingegangenen Krankenver —

ſicherungs⸗ und 4 Prozent der Invalidenverſ .Bei
träge übertragen worden iſt . Die Abrechnungen mit

den Zahlſtellen beſorgt der Geſchäfts - oder Schrift⸗

führer . Die Gemeinderechner kommen zu dieſem

Zwecke nach Umlauf jeden Vierteljahres hierher und

liefern die überſchüſſigen Beiträge aufgrund der vom

Geſchäftsführer geprüften und unterzeichneten Ab —

rechnungen an den Verbandsrechner ab . Die Ge —

meinderechner erhalten für dieſe Abrechnungen je

nach der Entfernung eine ganze oder eine halbe Ta —

gesgebühr , die vom Ausſchuß auf 7 „ für den gan —

zen Tag feſtgeſetzt iſt und die Reiſekoſten ( Fahrkarte ) .

Die Mitgliederverzeichniſſe werden doppelt geführt ,

einmal von den Ratſchreibern in den einzelnen Ge —

meinden ( Meldeſtellen ) und dann von dem Geſchäfts —

führer aufgrund der allmonatlich hierher vorzulegen —

den Zu⸗ und Abgangsliſten . Die Bürgermeiſter der

Landgemeinden ſind , ſoweit ſie nicht , wie dies in ei⸗

nigen Orten der Fall iſt , die Meldeſtellen übernom —

men haben , ausgeſchaltet .

Amtsbezirk Freiburg . Die Rechner ſind vertrag —

lich angeſtellt mit vierteljährlicher Kündigung und

haben zu beſorgen : a) den monatlichen Einzug der

Beiträge , b) die Entgegennnahme der An - und Ab⸗

meldungen , c) die Ausſtellung der Krankenſcheine dc. ,

d) die Auszahlung der Krankengelder und die wö —

chentliche Einſendung ( Mittwoch ) der An - und Ab —

meldungen , Krankenſcheine , Krankengeldquittungen
ꝛc. Am Schluſſe des Monats ſchriftliche Abrech —

nung mit der Verwaltung . Am Schluß des Vier —

telſahrs mündliche Abrechnung , für welche der

Rechner die Gebühr nach der Gebührenordnung er —

hält . Das Einzugsregiſter ſtellt der Rechner ſelbſt

auf . Für dieſe Leiſtungen erhält der Rechner eine

Gebühr von 6 Prozent der eingegangenen Beiträge .

Die Portoauslagen werden erſetzt . Für Beſorgung
der Invalidenverſicherung erhält der Rechner die

von der Verſicherungsanſtalt feſtgeſetzte Gebühr .

Amtsbezirk Schopfheim . 1. Die An⸗ und Ab⸗

meldungen werden vom Bürgermeiſter entgegenge —

nommen , in das von ihm zu führende Mitglieder —

verzeichnis eingetragen und ſodann an den Rechner

weitergegeben . Der Rechner macht ſeine Einträge
ins Einzugsregiſter und gibt die Meldebogen an die

Kaſſenverwaltung zur Eintragung ins Hauptmitglie —

derverzeichnis . 2. Das Klebegeſchäft wird vom Rech —

ner ſelbſtändig beſorgt . 3. Beitragseinzug und Auf —

ſtellung der Einzugsregiſter beſorgt auch der Orts —

rechner ſelbſtändig . 4. Die Rechner haben viertel⸗

jährlich mit der Kaſſenverwaltung abzurechnen . Auch

haben die Rechner die Kaſſenbeſtände über 100

unterm Vierteljahr als vorſchüßliche Ablieferung an

die Kaſſenverwaltung einzuſenden . 5. Die Bürger⸗
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ner die

meiſter erhalten als Vertrauensmänner der Kaſſe

keine Vergütung . Die Rechner erhalten als Vergü —

tung für ihre Dienſtleiſtungen für die Krankenkaſſe

6 Prozent der Beitragseinnahme und für das Klebe —

geſchäft 4¾% Prozent der eingegangenen Invaliden —

verſicherungsbeiträge . 6. Die Rechner haben außer

den bereits genannten Arbeiten noch die Auszahlung

der Leiſtungen der Kaſſe zu beſorgen z. B. Kran —

kengeld , Wöchnerinnengeld , Sterbegeld und dergl .

Dies geſchieht jedoch nur auf Anweiſung des Kaſ —

ſenverwalters .
( Wir richten an die Verwaltungen der Orts⸗

krankenkaſſen ( beſonders für ländliche Bezirke ) die

Bitte , uns nähere Mitteilungen im Sinne obiger

Ausführungen zum Zweck der Veröffentlichung zu —

kommen zu laſſen . Die Schriftleitung in Konſtanz ,

Schützenſtraße 20 ) .

6 . Sonſtiges .
Mosbach . Anläßlich der Genehmigung des

Voranſchlags fanden auch die Anträge des Gemein —

derats , die Beiträge der Landwirtſchafts - und Han⸗

delskammer auf die Intereſſenten umzulegen , fer⸗

Schreibmaterialien für die Volksſchule vom

1. Januar 1915 auf die Gemeindekaſſe zu überneh⸗

men , die Zuſtimmung des Bürgerausſchuſſes .

Heidelberg . Die vom Stadtrat beantragte Er⸗

höhung der Umlage um 1 Pfg . iſt vom Bürgeraus⸗

ſchuß abgelehnt worden . Die Poſition „ Umlagenach⸗

träge “ wurde von 190 - auf 230 000 / erhöht , da

angenommen worden iſt , daß aus der Erhebung

des Wehrbeitrages die Steuereingänge ſich erhöhen

werden . Nach den Erklärungen des Oberbürger —

meiſters iſt für Herbſt die Einführung der Kinobillet⸗

nenbauten iſt die S

ſteuer in Ausſicht kgenommen . An einem Tage der

Voranſchlagsberatungen ſind von nachmittags 3 Uhr

bis abends 9 Uhr nicht weniger als 104 Reden ge⸗

halten worden .

Offenburg . Für die Erweiterung von Kaſer⸗

umme von 151 000 /ö genehmigt

worden . Der Beitrag fürs Theater wurde von 2000

Mark auf 3000 Mark erhöht . — Dem Stadtrat iſt

auf eine Eingabe an das Großh . Finanzminiſterium

über die Errichtung einer ſtaatlichen Kraftwagen⸗
linie ⸗Kehl die Mitteilung zugegangen ,

daß die Abſicht beſtehe , von Offenburg nach Kehl
eine ſtaatliche Kraftwagenlinie einzurichten , voraus —

geſetzt , daß der Zuſtand der in Betracht kommenden

Straßen dies zuläßt und daß die Bedingungen von

den Gemeinden erfüllt werden . Die Kraftwagen —
linie ſoll von Kehl über Neumühl , Kork , Odelshofen ,

Willſtätt , Sand , Griesheim nach Offenburg führen .

Karlsruhe . Die fremdſprachlichen Unterrichts —

kurſe haben ſich nicht bewährt , die Schülerzahl
wurde immer kleiner , ſo daß dieſe Kurſe aufgeho⸗
ben werden . Ein Antrag auf Schulgeldbefreiung



beim Beſuch der Gewerbeſchule wurde abgelehnt , da⸗

gegen der Antrag , den Beitrag zum Oſtmarkenver —
ein zu ſtreichen , angenommen . Der Stadtrat konnte

ſich nicht entſchließen , zur Anſtellung von Schulärz —
ten im Hauptamt an der Volksſchule überzugehen ,

ſondern will vorerſt an dem Syſtem der Schulärzte
im Nebenamt feſthalten . Die Zahl der Schulärzte
wurde von 6 auf 10 erhöht und die Vergütung auf
je 800 „ / jährlich feſtgeſetzt . Das neu errichtete

ſtädtiſche Nachrichtenamt , dem in erſter Linie die

Abfaſſung und Vermittlung von Nachrichten an die

Preſſe zufällt , hat ſeine Tätigkeit begonnen .

Errichtung einer Milchzentrale . Beim Bür⸗

gerausſchuß wird die Zuſtimmung dazu bean —

tragt , daß 1. die Stadtgemeinde ſich durch Ueber —

nahme von Anteilſcheinen im Höchſtbetrage von

39 000 / / an der Gründung einer G. m. b. H. zum

Zwecke des Betriebs einer Milchzentrale beteiligt ,
2. die Stadtgemeinde der zu gründenden Geſellſchaft
ein zu 4½ Prozent verzinsliches und innerhalb 10

Jahren rückzahlbares Darlehen in Höhe von 25 000

gewährt , 3. in dem von der Stadtgemeinde er —

worbenen Anweſen des Lebensbedürfnisvereins ,

Zähringer⸗Straße 45/47 . um den Betrieb der Milch⸗

zentrale in dieſem Anweſen zu ermöglichen , bauliche

Veränderungen mit einem Aufwand von 53 000 ¼

ausgeführt werden , 4. der hiernach entſtehende Ge⸗

ſamtaufwand von 39 000 und 25000 und 53 000

117 000 = Y aus Anlehensmitteln beſtritten werde .

In Karlsruhe hat der Stadtrat an das Unter⸗

richtsminiſterium die Bitte gerichtet , die Unter⸗

richtszeit für ſämtliche höhere Lehranſtalten der

Stadt auch während der Sommermonate einheit⸗
lich zu regeln und den Schulanfang auf 8 Uhr feſt⸗
zuſetzen .

Karlsruhe . Bei der Beratung des Voranſchlags
des Waſſer⸗ und Straßenbaues nach dem vom Abg .
Köhler ( Ztr . ) erſtatteten Bericht der Budgetkom —
miſſion erfolgte auch die Begründung und Beant⸗

wortung der nationalliberalen Interpellation über

die Vorarbeiten für die Schiffbarmachung des Ober⸗

rheins . Abg . Dr . Blum begründete die Interpella —
tion und ſtellte dabei feſt , daß es mit der Schiffbar⸗

machung auf der Strecke Straßburg - Baſel nicht

allein ſein Bewenden haben könne , ſondern daß die

Großſchiffahrt bis Konſtanz fortgeführt werden

müſſe . In ſehr eingehenden Ausführungen legte

ſodann der Miniſter des Innern Dr . Freiherr von

Bodman den Standpunkt der Regierung dar . Er

betonte zunächſt , daß die Regierung dieſer ſo wichti —

gen Wirtſchaftsfrage das allergrößte Intereſſe ent⸗

gegenbringe . Von dem Wettbewerb für die Ausge⸗

ſtaltung der Schiffahrt nach Konſtanz verſpreche man

ſich recht viel . In Verbindung mit der Schiffbarma⸗

chung ſoll die Elektrizitätsgewinnung ſtehen , die

200 000 Pferdekräfte bringen ſoll . Aus den weite⸗
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ren Ausführungen des Miniſters ging hervor , daß

Elſaß⸗Lothringen bis jetzt ſehr wenig geneigt ſei ,

ſich an dem Schiffahrtsprojekt zu beteiligen und daß
es viel lieber für ſeine eigenen Intereſſen Mittel

aufwendet . Nach den neueſten Studien und Berech —

nungen der Oberdirektion des Waſſer - und Stra⸗

und zwar 50 Millionen für die Schiffahrtsſtraße u.

von Breiſach bis Baſel 105 Millionen Mark koſten ,
und zwar 50 Millionen für die Schifahrtsſtraße und

55 Millionen für die Erſtellung von Kraftwerken .
Der Miniſter betonte dann weiter nachdrücklich , daß
Baden dem Projekt nur dann näher treten werde ,
wenn es ſich um die Geſamtregulierung des Schiff —

fahrtsweges bis Konſtanz handle . Sollte das Pro⸗
jekt zuſtande kommen , ſo würde Baden , damit die

nötigen Mittel aufgebracht würden , den Schiff⸗

fahrtsabgaben nicht mehr ablehnend gegenüber ſte⸗
hen können . In ſeinen Schlußworten ſprach der

Miniſter die Hoffnung aus , daß Elſaß⸗Lothringen
im bundesfreundlichen Sinne an der Verwirkli⸗

chung des Projekts mitarbeite . Die Darlegungen
des Miniſters fanden im Hauſe lebhaften Widerhall .
In der Beſprechung der Interpellation ſtellten
ſämtliche Redner ſich auf den Standpunkt des Mini⸗

ſters . —

Durlach . Einen beſonders für kleine und mitt⸗

lere Leute erfreulichen Beſchluß hat der Bürgeraus⸗

ſchuß gefaßt . Es wurden 20 000 „ / bewilligt als

Kredit an das Gaswerk zur Beſchaffung von Gas⸗

automaten , ⸗Herden , Lampen zum Zweck der Aus⸗

leihung an Private . Dieſe Gegenſtände ſollen den

betreffenden Abnehmern als Eigentum überlaſſen

bleiben , ſobald die bezahlten Leihgebühren die

Selbſtkoſten erreicht haben . Dadurch werden zwei —

fellos zahlreiche Arbeiter veranlaßt éverden , ihre

Wohnungen an das Gasrohrnetz anzuſchließen . Die

Stadt hat Gelände zur Anlage von Waldungen um

15 3, , 1 , 20 8 und 1 % , 50 8 angekauft . Das

Inſtitut der ſchulärztlichen Unterſuchung iſt in

Kraft getreten . Für warmes Frühſtück und Abgabe

von Lernmitteln an mittelloſe Kinder ſind entſpre⸗

chende Beträge in den Voranſchlag eingeſtellt wor⸗

den , ebenſo für Arbeitsloſenunterſtützung 1500 Wl.

Die mit 22 gegen 11 Stimmen erfolgte Annahme
der Anträge auf 10 - prozentige Gehaltszulagen an

alle Beamten und Arbeiter wird hinfällig werden ,

da der Gemeinderat eine nochmalige Abſtimmung

über die Neuregelung des Beamten - und Arbeiter⸗

ſtatuts herbeiführen will .

Pforzheim . Nach einer Ueberſicht des Rekto⸗

rats wird der Volksſchuletat erſtmals den Betrag

von 1 Mill . Mark überſteigen . Um die Koſten und

beſonders den Bedarf an Schulhäuſern einzuſchrän⸗

ken, wurde aus dem ſtädt . Kollegium Einhalten mit

der Verminderung der Schülerzahl der einzelnen



Klaſſen angeregt . Die Normalklaſſen auf 40 zu ver⸗

kleinern gehe zu weit . Auch wurde die Abſchaffung
der vor 7 Jahren eingeführten Förderklaſſen für
Unbegabte angeregt . Die Verbrauchsſteuer für Bier

chier gebrautes und eingeführtes ) wurde auf 60 3

für das Hektoliter feſtgeſetzt . Bis zum Jahre 1920

ſoll ein neues Krankenhaus erſtellt werden , für das

der Platz ſchon beſtimmt iſt . Vom Grund - und

Hausbeſitzerverein wurde die Abſchaffung der Wert⸗

zuwachsſteuer verlangt . Der Oberbürgermeiſter hielt

den Antrag für unzuläſſig , worauf dieſer in der

Form einer Reſolution vorgelegt wurde , welche die

Abſchaffung dieſer Steuer vom nächſten Jahre ab

verlangt . Die Reſolution wurde aber mit 41 gegen

31 Stimmen abgelehnt . Dagegen wurde ein An⸗

trag des geſchäftsleitenden Vorſtandes , der Stadt⸗

rat möge bei der Regierung darauf hinwirken , daß

die Schärfen und Mängel des Geſetzes beſeitigt wer —

den , angenommen . Wie der Oberbürgermeiſter in

einem Ausblick auf die kommende Zeit vorrechnete ,

werden für dringende Bauten und Unternehmun⸗

gen bis Ende 1917 mindeſtens 13 und bis Ende

1919 ſogar 18 Mill . Mark erforderlich ſein .

Weinheim . Bei der Voranſchlagsberatung

wurde der Gemeinderat veranlaßt , Erhebungen an⸗

zuſtellen , ob ſich die Streichung der Wertzuwachs⸗

ſteuer , die auf dem heimiſchen Baumarkte verkehrs —

hemmend wirke , von 1915 ab ſtreichen läßt . Ein

Antrag auf unentgeltliche Lieferung aller Schulbü⸗

cher wurde abgelehnt , da bereits 1600 für die

freie Lehrmittellieferung an Bedürftige eingeſtellt

ſind und die gänzliche Befreiung 16000 / koſten

würde . Zur Förderung der Beſchickung der Landes⸗

ausſtellung in Karlsruhe ſind 1000 / eingeſtellt

worden .

Freiburg . In dem ſtädtiſchen Voranſchlag iſt

zur Gewährung von Barzuſchüſſen an weniger be⸗

mittelte Handwerksmeiſter zur Beteiligung an der

Badiſchen Jubiläumsausſtellung 1915 die Summe

von 6000 vorgeſehen , die je zur Hälfte mit 3000

Mark in die Voranſchläge pro 1914 und 1915 einge⸗

ſtellt werden ſollen . — Nach einem Beſchluſſe des

Stadtrats ſoll nun mit möglichſter Beſchleunigung

an die Ausführung eines Projekts über die Anle⸗

gung eines Induſtriegebiets herangetreten werden .

Zu dieſem Zwecke ſollen die erforderlichen Mittel

vom Bürgerausſchuß angefordert werden . — Auf

Einladung des Stadtrats zur Einreichung von An —

geboten auf das zu vergebende 4prozentige Anlehen
von 5 Millionen bezw . 10 Millionen Mark ſind 5

Angebote eingelaufen . Der Zuſchlag für die Summe

von 5 Millionen Mark zum Kurſe von 94,02 für

hundert Mark Nominal wird mit dem Recht der Op⸗
tion für weitere 5 Millionen Mark zum gleichen

Kurs , ausübbar ſeitens der Uebernehmer bis ſpäte⸗
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ſtens 1. Juni 1914 , einem Konſortium unter der

Führung der Kommerz - und Diskonto - Bank Berlin

erteilt . — Die Anſtellung eines ſtädtiſchen Beamten

als Leiter des Reiſe - und Verkehrsbüros iſt geneh —

migt worden . Aus dem Programm der nächſten

Jahre hob der Oberbürgermeiſter hervor , die För —

derung des Kleinwohnungsbaues , den Neubau der

kliniſchen Anſtalten , die Erſchließung des Induſtrie —

gebietes , die Erleichterung in der Beſchaffung zwei —

ter Hypotheken und die Schauinslandbahn . Einmü⸗

tig war der Wunſch im Bürgerausſchuß , daß es ge —

lingen möge , einen gangbaren erfolgreichen Weg

zur Beſchaffung zweiter Hypotheken zu finden . Zur

Schauinslandbahn hat die Regierung ihre Bereit —

willigkeit zur Beteiligung in Ausſicht geſtellt unter

der Bedingung , daß die Bahnlinie Gebiete berührt ,
welche dem Verkehr bisher nicht erſchloſſen ſind .

Waldshut . Zu dem ſtädtiſchen Voranſchlag ,
der die bisherige Umlage von 45 3 vorſieht , wird

noch berichtet , daß ſich die Umlageerhöhung nur da⸗

durch vermeiden ließ , daß die verſäumte Schulden —

tilgung aus dem Jahre 1913 in Höhe von 11311

auf die beiden Jahre 1914 und 1915 verteilt wird .

Infolge der ungünſtigen wirtſchaftlichen Lage ha⸗
ben die Umlagerückvergütungen im Vorjahr , für

welche 3000 /ä vorgeſehen waren , die ungewöhnlich

hohe Summe von 13 000 „ erreicht , was den Vor —

anſchlag für 1914 ſehr ungünſtig beeinflußt hat .

St . Blaſien . Nachdem der Steuerwert um rund

3 Mill . Mark Steuerwert zurückgegangen iſt , mußte

die Umlage erhöht werden . Die Hundstaxe wurde

um 4 / erhöht , alſo auf 12 “ feſtgeſetzt . Die Vor⸗

lage wegen Erſtellung eines Pumpwerkes zur Er⸗

weiterung der Waſſerleitung ſoll demnächſt erforgen .

Kirchheim . Jüngſt wurde hier eine Bürger⸗

verſammlung abgehalten , um Gelegenheit zur Aus —

ſprache über die Frage der Eingemeindung an Hei⸗
delberg zu geben . Freunde und Gegner der Einge —

meindung ſprachen in der Verſammlung , und bei

deren Schluß hatte man den Eindruck , daß der

größte Teil der Einwohnerſchaft der Eingemein⸗

dung ſympathiſch gegenüberſteht . Es wurde dann

auch folgende Reſolution angenommen : „ Die heute

im Gaſthaus zum „Hirſch “ tagende Verſammlung

hieſiger Bürger und Ortseinwohner hält nach ein⸗

gehender Beſprechung die Eingemeindung von

Kirchheim nach Heidelberg für wünſchenswert und

ſtellt an die Gemeindebehörde Kirchheim das Erſu —

chen , ſich mit der Stadtverwaltung Heidelbergs in

dieſer Angelegenheit ins Benehmen zu ſetzen . “

Ettenheim . Eine hübſche Submiſſionsblüte er⸗

gab ſich bei den Angeboten für den Bau eines Hoch⸗

reſervoirs für die Gemeinde Ettenheim . Während
von den 11 Bewerbern eine Freiburger Firma
10 607 / verlangte , rechnete eine Offenburger

Firma nur 5767 Ml .



Wertheim . Der Bürgerausſchuß genehmigte

die Erweiterungsbauten zweier Schulhäuſer , darun —

ter dasjenige des Vororts Beſtenheid , ſowie die Er⸗

ſtellung zweier villenähnlichen Privatwohnungen

im neu anzulegenden Stadtteil . Auch wird mit ei —

nem Koſtenaufwand von etwa 100 000 %/ ein

Dienſtgebäude für den Großh . Bezirksgeometer und

für die Waſſer⸗ und Straßenbauinſpektion nach end —

gültiger Genehmigung der Pläne erbaut werden .

Endlich befaßte ſich die Ausſchußſitzung noch mit den

Gehaltsverhältniſſen des Herrn Bürgermeiſters

Bardon , deſſen bisheriger Gehalt von 4000 / auf
4500 / erhöht werden ſollte .

Grünsfeld ( A. Tauberbiſchofsheim ) . Eine be⸗

deutſame Bürgerausſchußſitzung fand jüngſt ſtatt .
Die bauliche Verbeſſerung des Rathauſes , eines be —

rühmten Kunſtdenkmals der Frührennaiſſance

( 1579 ) , wurde gutgeheißen . Die Reſtaurierung ſteht

unter ſtaatl . Aufſicht ; die Koſten werden teils vom

Staat , teils von der Gemeinde getragen . Im An —

ſchluß daran wurde dem Umbau des Mainhardſchen

Kaufhauſes , das die Gemeinde im vorigen Jahr er —

worben hatte , in ein Schulhaus zugeſtimmt , damit

die eine Schulklaſſe , die bisher wegen Platzmangel
im Rathaus proviſoriſch untergebracht war , noch
vor der Renovierung des Rathauſes ihr richtiges

Schullokal erhält .

Wieſental ( A. Bruchſal ) . In der jüngſt ſtatt —

gehabten Bürgerausſchußſitzung fand der Gemeinde —

voranſchlag pro 1914 ohne namhafte Debatten ein⸗

ſtimmige Annahme . Aus den letztjährigen Spar —

kaſſenüberſchüſſen wurden 5000 %/ zur Beſchaffung
einer neuen Turmuhr und 1500 % zur Neuunifor⸗

mierung der Mannſchaft der Freiwilligen Feuer —

wehr bewilligt . Auch wurde angeregt , aus dieſen

Ueberſchüſſen Mittel zur Anſchaffung der Lehrmittel

für ſämtliche Volksſchüler bereit zu ſtellen ; doch wird

dieſe Frage nicht für ſpruchreif gehalten . Allgemein
wurde die wohltätige Wirkſamkeit der 1895 durch

Herrn Altbürgermeiſter Mayer mit vieler Mühe

gegründeten Gemeindeſparkaſſe hervorgehoben .

Engen . Der Amtsbezirk Engen im badiſchen

Oberland iſt wohl der erſte badiſche Amtsbezirk , in

welchem ſämtliche Gemeinden nach einem feſten

Plan binnen kurzem einheitlich mit Elektrizität ver —

ſorgt ſein werden . Zu dieſem Zwecke haben ſich im

Jahre 1910/11 ſchon ſämtliche Gemeinden dieſes

Bezirks zu einem Gemeindeverband — Strombe —

zugsverband Engen — zuſammengeſchloſſen . Be —

reits ſind 18 Gemeinden an das Kraftwerk Laufen —

burg angeſchloſſen ; 3 Gemeinden haben ſich ſchon

früher an das Kraftwerk Schaffhauſen angeſchloſſen .
Drei beſitzen ein privates Elektrizitätswerk , eines

hiervon mit Anſchluß an das Kraftwerk Laufenburg ;
mehr als die Hälfte der 43 Bezirksgemeinden iſt

alſo heute ſchon mit Elektrizität verſorgt . Zur Zeit
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geht die Starkſtromleitung des Kraftwerkes Laufen —

burg über den ſogenannten Randen von Zollhaus

nach Singen und von Singen bis Engen . Man iſt

ſoeben dabei , die Leitung weiter zu führen in den

übrigen nördlichen Teil des Bezirks ; die Arbeiten

ſind nach dem zwiſchen den Gemeinden und dem

Kraftwerk Laufenburg abgeſchloſſenen Stromliefe⸗

rungsvertrag ſo zu fördern , daß ſpäteſtens am 1.

Oktober 1914 ſämtliche Gemeinden des Amtsbezir —

kes Engen mit Elektrizität verſorgt ſind . Die Ge —

meinden beziehen die Elektrizität vom Kraftwerk

Laufenburg und geben von ſich aus den Strom an

die einzelnen Abnehmer ab . Dadurch ſind äußerſt

günſtige Stromverkaufspreiſe ermöglicht . In den

größeren Gemeinden ſind dieſe Preiſe feſtgeſetzt auf

20 3 für Kraftſtrom pro Kilowattſtunde und 40 3

für Lichtſtrom , in den kleineren auf 25 5 und 45 G.

Für den Anſchluß von Induſtrie ſind beſondere Ab —

machungen vorbehalten . Da mit dem Ausbau der

Bahn Hilzingen - Beuren alle Gemeinden des Amts⸗

bezirks an eine Bahn gerückt ſind ( einzelne etwa 1

bis 1½ Stunden von der Bahn entfernt ) , ſo bietet

ſich vielleicht dieſem oder jenem Induſtriezweig die

Möglichkit der Errichtung von Filialen , von Heim⸗

induſtrie uſw . , zumal in den Gemeinden zweifellos

keine hohen Löhne verlangt werden . Aber auch für

größere Induſtrien iſt Gelegenheit zur Anſiedelung

gegeben im Hinblick darauf , daß vor allem billige

Kraft zu Sonderpreiſen erhältlich iſt . Da durch das

geſchloſſene Vorgehen des Strombezugsverbandes
Engen außerdem der Ankauf von Motoren , Lampen

uſw . zu ganz außerordentlich billigen Preiſen er⸗

möglicht wurde , ſo darf einer günſtigen Entwicklung

um ſo eher entgegen geſehen werden , als die be⸗

reits angeſchloſſenen Gemeinden mit ihrer Elektri⸗

zität jetzt ſchon ohne Induſtrie wirtſchaftlich recht

gute Abſchlüſſe erzielten .

Die Herren Oberamtmann Dr . Hepp in Engen

und Bürgermeiſter Giner in Nordhalden haben ſich

um die Verſorgung der Gemeinden mit Elektrizität

ganz beſondere Verdienſte erworben .

Lörrach . Wie bekannt , beabſichtigt die Eiſen⸗

bahnverwaltung gemeinnützige Baugenoſſenſchaften ,
denen hauptſächlich Eiſenbahnbedienſtete angehören ,

durch Gewährung von Hypotheken⸗Darlehen für die

Gelände und Baukoſten zu unterſtützen . Mit der

Baugenoſſenſchaft Haltingen - Weil iſt ein Verſuch ge⸗

macht worden . Dieſer Genoſſenſchaft iſt — vorbe⸗

haltlich der Genehmigung der Mittel durch die

Landſtände — für die laufende und folgende Bud⸗

getperiode ein Darlehen bis zu insgeſamt 1 Million

Mark in Ausſicht geſtellt .

Krozingen ( A. Staufen ) . Eröffnung des Ther⸗

malbades . Die feierliche Eröffnung des neuen Ther —

malbades Krozingen fand im Beiſein einer großen



Anzahl geladener Gäſte ſtatt . U. a. waren zugegen

als Vertreter der Großh . Regierung Landeskom —

miſſär Dr . Becker - Freiburg , ferner Oberamtmann

Dr . Arnsperger - Staufen , Bürgermſtr . Hugard - Stau⸗
fen , Gemeindevertreter von Krozingen , Regierungs —
rat Rupp⸗Karlsruhe als Begutachter , Vertreter der

mediziniſchen Fakultät der Univerſität Freiburg ,
der Erbauer des Bades , Regierungsbaumeiſter Mal —

lebrein⸗ Freiburg , Dr . Remmlinger - Krozingen .

Remmlinger - Krozingen
es ſprachen ferner u. a. Landeskommiſſär Dr .

Becker - Freiburg , Regierungsbaumeiſter Mallebrein —

Freiburg , als Mitbeſitzer der Quelle Dr . Harſching —

Dr .

hielt die Begrüßungsrede ;

1

Ludwigshafen . An die Eröffnung des Bades ſchloß
ſich nach einem Rundgang ein Feſtmahl im Bahn⸗
hofhotel , welches den beſten Verlauf nahm . Die

Krozinger Quelle , die bekanntlich anläßlich des

Erdbebens im Jahre 1911 zutage trat , gilt nach dem

Urteil der Sachverſtändigen für die waſſerreichſte
heiße Quelle von Europa und liefert täglich
7 000 000 Liter Waſſer .

Villingen . Mit dem1 . März iſt hier das ſtädt .
Arbeitsamt ins Leben getreten . Es übernimmt in

Hinkunft die unentgeltliche Vermittlung zwiſchen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern ; es vermittelt ge —

werbliche und landwirtſchaftliche Arbeiter , Dienſt —
boten und Lehrlinge . Dem Arbeitsamt angegliedert
iſt ein unentgeltlicher Wohnungsnachweis , der ſich
auf Wohnungen , Zimmer , Koſt - und Schlafſtellen
erſtreckt . Das Arbeitsamt befindet ſich im ſtädtiſchen
Kaufhauſe .

Ludwigshafen a. Rh. Zur Behebung der augen⸗

blicklichen großen Wohnungsnot ſtellte der Stadtrat

durch einſtimmigen Beſchluß aus Mitteln der ſtädti —
ſchen Sparkaſſe 500 000 %/ zur Verfügung , die als

zweite Hypotheken bis zu 80 Prozent des Geſamt —
wertes des Anweſens zu 5 Prozent Zins und Amor —

tiſation in 20 Jahren bei halbjährigen , gleichen Ra —

ten an Bauluſtige gegeben werden ſollen und zwar

für 1 , 2⸗, 3⸗ und 4⸗Zimmerwohnungen .

Baden⸗Baden . Der Stadtrat hat ſich zur Frage
der Hypothekenſicherung nunmehr grundſätzlich be —

reit erklärt , die ſubſidäre Haftung für zweite Hypo⸗

theken für die Stadtgemeinde zu übernehmen , muß
es aber dem Grund - und Häuſerbeſitzerverein über⸗

laſſen , wegen Gründung einer Hypothekenſicherungs —

genoſſenſchaft die erforderlichen Schritte zu unter⸗

nehmen . — Der Grund - und Häuſerbeſitzerverein
hat dem Stadtrat einen Entwurf für eine zu grün⸗
dende Hypotheken - Sicherungsgenoſſenſchaft mit be —

ſchränkter Haftung vorgelegt . Der Stadtrat hat nun

eine Sonderkommiſſion , an der Spitze den Oberbür —

vermeiſter , zur Begutachtung dieſes Entwurfes er —

nannt . — Auch wegen Errichtung eines israeliti⸗

ſchen Friedhofs iſt eine Sonderkommiſſion ernannt
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worden , welche dem Stadtrat nähere Vorſchlläge

machen ſoll .
Vom Taubertal . Unter den Ortſchaften , die

in dieſem Jahre einer Waſſerleitunganlage entge —

genſehen , iſt auch Hochhauſen a. d. T. Die Arbeiten

werden demnächſt beginnen . Beim Dorfe wird ein

Pumpwerk aufgeſtellt werden , das dann elektriſch

betrieben wird . Die elektriſche Energie kommt von

der Dölzerſchen Mühle , welche auch bereits ſeit ei

nigen Jahren den Ort Hochhauſen mit elektriſchem

Licht verſorgt und viele Anſchlüſſe nebſt Straßen —

beleuchtung erhalten hat .

Niederhauſen ( A. Kenzingen ) . Die Privatiere

Metzger hat der Gemeinde ein Wohnhaus mit einem

großen Garten im Wert von 16 000 %/ zur Verfü —

gung geſtellt zur Benützung als Pfarrhaus , da hier

ſchon lange die Errichtung einer eigenen Kuratie

und ſpäteren Pfarrei angeſtrebt wird . — In einer

dieſer Tage hier abgehaltenen öffentlichen Bürger —

verſammlung wurde eine dahingehende Reſolution

gefaßt und an die obere Kirchenbehörde abgeſandt .

Volkertshauſen . Der zweite Punkt der Tages⸗

ordnung in letzter Bürgerausſchußſitzung betraf die

Gehaltsaufbeſſerung der Gemeindebeamten , und

zwar des Bürgermeiſters von 500 auf 700 ¼, des

Ratſchreibers von 400 auf 500 / und des Gemein —

derechners von 350 auf 450 &Jl . Da ſich die Arbeit

der Gemeindebeamten ſtets mehrt , und die Mitglie —
der des Bürgerausſchuſſes dies auch einſahen , wurde

auch dieſe Vorlage faſt einſtimmig genehmigt .

Sinsheim . Kürzlich verſammelten ſich auf Ein —

ladung des Großherzoglichen Amtsvorſtandes ,
Oberamtmanns Tritſcheler , die Bürgermeiſter und

Gemeinderäte des Amtsbezirks zu einer Beſpre —

chung über Verſorgung des Amtsbezirks mit elektri —

ſcher Energie . Ein Vertreter der Schubertwerke

hielt einen Vortag über die Frage . Zu einer end —

gültigen Entſcheidung konnte es natürlich nicht kom —

men , doch iſt man der Verwirklichung des Projekts
der Verſorgung auch der Dörfer mit elektriſchem

Licht und Kraft einen großen Schritt näher gekom —
men .

Pforzheim . Der Bürgerausſchuß beſchäftigte ſich
in ſeiner letzten Sitzung mit der Feſtſetzung der Mit⸗

gliederzahl des Stadtrats . Der Stadtrat zählte frü —
her 18 und ſeit der Eingemeindung von Brötzingen
20 Mitglieder , ſeit der Eingemeindung mit Dill⸗

Weißenſtein 22 Mitglieder . Bei den nächſten Wahlen

läuft das Mandat der beiden Dill - Weißenſteiner Ver —

treter ab, ſodaß nur insgeſamt 20 Mitglieder zu wäh —
len wären . Der Stadtrat ſtellte nun den Antrag , die

Zahl der Mitglieder dauernd auf 22 feſtzuſetzen . Der

Bürgerausſchuß lehnte dies aber ab .

Rippenweier ( A. Weinheim ) . Oberamtmann

Dr . Hartmann aus Weinheim hatte eine Verſamm⸗
lung von Vertretern der Odenwaldgemeinden ein⸗



berufen , um zur Elektrizitätsfrage Stellung zu neh⸗

men . Nach Begrüßung der gut beſuchten Verſamm⸗

lung durch Bürgermeiſter Fath⸗ Rippenweier ,

erklärte Oberamtmann Dr . Hartmann , es handle ſich

zunächſt um die Verſorgung der Orte Rippenweier ,

Ritſchweier , Oberflockenbach und Urſenbach nebſt den

Nebenorten Heiligkreuz , Oberkanzenbach , Rittenweier ,

Wunſchmichelbach und Kleinklingen mit elektriſcher

Kraft und elektriſchem Licht . Laut Vertrag mit der

Staatsregierung ſei die Oberrheiniſche Eiſenbahnge —

ſellſchaft verpflichtet , auf Antrag der Gemeinden

dieſe bis ſpäteſtens Ende 1917 mit Elettrizität zu ver⸗

ſorgen . Zur Beanwortung der Frage , nach welchem

Regulativ dieſe Verſorgung vor ſich gehen ſolle , errteilt

der Vorſitzende den anweſenden Sachverſtändigen das

Wort . Nach Regulativ A tritt die Gemeinde als

Großabnehmer der O. E. - G. auf , ſtellt die Vertei —

lungsanlage ſelbſt her und verkauft die von der O.
E. ⸗G. bezogene elektriſche Energie an die einzelnen

Verbraucher weiter . Nach Regulativ B hat die Ge —

meinde ſelbſt keine Anlagen zu erſtellen , ſondern die

O. E. ⸗G. übernimmt die unmittelbare Abgabe des

Stromes an die Verbraucher zum Preiſe von 40 Pfg .

für elektriſches Licht und 20 Pfg . für elektriſche Kraft .

Die Sachverſtändigen Oberingenieur Mößner

Dampfleſſelinſpektion Mannheim ) und Regie⸗

rungsbaumeiſter Honickel ( Waſſer - und Straßenbau⸗

Inſpektion Heidelberg ) ſind übereinſtimmend der An —

ſicht , daß aus Zweckmäßigkeitsgründen für die Oden —

waldgemeinden das Regulativ B den Vorzug ver⸗

dient . Die anweſenden Bürgermeiſter der Odenwald —

gemeinden erklären ihre freudige Zuſtimmung zur

Löſung der Elektrizitätsfrage . Ingenieur Bennewitz —

Ladenburg gibt als Vertreter der O. E. - G. die er⸗

forderlichen Auskünfte . Landtagsabgeordneter Va⸗

lentin Müller⸗Heiligkreuz betont das Intereſſe der

Landwirtſchaft an der Elektrizitätsfrage .

In Mannheim hat der kürzlich verſtorbene

Kaufmann Hirſchhorn eine Stiftung von 250 000 K

errichtet , deren Zinſen zur Unterſtützung befähigter

unbemittelter Kinder zum Beſuch höherer Schulen

Verwendung finden ſollen .

In Radolfzell iſt die Angliederung einer Han⸗

delsabteilung an die Gewerbeſchule genehmigt wor —

den . Die Stelle ſoll ſchon auf Oſtern beſetzt werden .

Wie ſeiner Seit die Zahl der Gewerbelehrlinge zu —

nahm , als die Gewerbeſchule an die Stelle der frühe —

cen gewerbl . Fortbildungsſchule trat , ſo wird wohl

auch die Zahl der Handelslehrlinge zunehmen , wenn

dieſen Gelegenheit zur weiteren Ausbildung in einer

Fachſchule geboten iſt .

Nach vorgenommenen Schätzungen hat der ſtarke

Sturm Mitte März in den ſtädtiſchen Waldungen der

Stadt Pfullendorf gegen 5000 Feſtmeter Holz gewor —

fen . Starke Stämme wurden wie Streichhölzer ge —

knickt .
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In Bernau⸗Außertal ( A. St . Blaſien ) iſt jüngſt

das Schulhaus abgebrannt , wobei auche dh die Vereins⸗

fahne des Geſangvereins „ Liederkranz “ dem Feuer

zum Opfer fiel . Der Schaden beträgt nach vorläufi —⸗

ger Schätzung etwa 30 000 &J . Der Schulhausneu —

bau , mit dem ſich der Gemeinderat in letzter Zeit be⸗

ſchäftigte , dürfte nun durch die Abbrennung des alten

Gebäudes beſchleunigt werden .

Eine Reviſion des Kriegsſchatzes im Julius⸗

turm bei Spandau , die ſoeben ſtattfand , hat den

Beweis geliefert , daß die 120 Millionen in Gold ,

die für die erſten Tage nach einer Mobilmachung

das nötige Bargeld liefern ſollen , unangetaſtet vor⸗

handen ſind . Außerdem ſollen bekanntlich nach dem

neuen Wehrgeſetz durch Ausgabe von je 120 Millio⸗

nen in Silbergeld und Reichskaſſenſcheinen zu 5 und

10 Mark 240 Millionen in geprägtem Gold aus

dem Verkehr gezogen und für den Kriegsfall bereit

gehalten werden . Dieſe 240 Millionen werden je⸗

doch nicht im Juliusturm , ſondern wahrſcheinlich

in eigens dazu eingerichteten Gewölben der Reichs⸗

bank untergebracht werden .

Sturmſchaden an Gebäuden . In der 54 . öffent⸗

lichen Sitzung der 2. Kammer wurde eine kurze An⸗

frage an die Regierung gerichtet , ob es bekannt

ſei , daß der Sturm am 14 . März in Hockenheim und

Ketſch an Gebäuden großen Schaden

habe . Herr Miniſter Frhr . v. Bodman erwidert

daß in Hockenheim 5 Perſonen beim Bezirksamt vor⸗
ſtellig geworden ſeien mit der Angabe , der Sturm

habe an ihren Häuſern großen Schaden verurſacht .

Sie frugen an , ob die Regierung den Schaden ver —

güte . Dieſer Schaden beläuft ſich auf 3000 / . In

Ketſch wurden ebenfalls einige Häuſer beſchädigt .

Was nun die Entſchädigung anbelangt , ſo kann hier

die Gebäude⸗Verſicherungsanſtalt ganz oder teil —

weiſe Unterſtützung leiſten .

Haftanſprüche des Mieters aus dem Mietskontrakt

wegen unterlaſſener Hausflurbeleuchtung .

( Nachdruck verboten ) .

Beide Parteien wohnen im Hauſe St . ſtraße

19 in E. zur Miete , die Klägerin im 2. Stockwerk ,

die Beklagte , die zugleich im Erdgeſchoß einen Laden

innehat , im erſten Stock . Die Beklagte hat in ihrem

Mietvertrag dem Hauseigentümer gegenüber die

Verpflichtung übernommen , den Hausflur bei Dun —

kelheit zu beleuchten . Am 23 . Februar 1912 iſt die

Klägerin in dem Hausflur gefallen , wie ſie behaup⸗

tet , weil dieſer unbeleuchtet geweſen ſei . Sie hat

ſich durch den Fall einen Knöchelbruch zugezogen und

behauptet , dauernd in ihrer Erwerbsfähigkeit be⸗

ſchränkt zu ſein . Auf Erſatz ihres Schadens nimmt

ſie die Beklagte in Anſpruch . Die Berufung hat den



DLeiſtungsanſpruch für gerechtfertigt erklärt .

Reichsgericht aber hebt das Urteil in folgender

Begründung

as

auf :
Das Berufungsgericht nimmt ein Verſchulder

der Beklagten an , weil die Flurlampe am Unfalls⸗

abend mehrere Stunden lang nicht gebrannt habe ,

und weil die Beklagte verpflichtet geweſen ſei , die

Lampe ſo einzurichten und anzubringen , daß ſie

durch einen gewöhnlichen Windſtoß beim Oeffnen

der Hausflur nicht verlöſchen konnte .

Umſtand iſt indeſſen nicht geeignet , ein für den Un —

fall der Klägerin urſächliches Verſchulden darzuſtel —

len , da dieſe nicht mehrere Stunden nach Eintritt

der Dunkelheit , ſondern gleich in der erſten Stunde

N

gefallen iſt . Was aber die Beleuchtungseinrichtung
betrifft , ſo war die Beklagte an die nach den Ver —

hältniſſen ihr zu Gebote ſtehende übliche Beleuch —

tungsart gebunden . Wenn der Hauseigentümer eine

Gas⸗ oder elektriſche Leitung in dem Hausflur nicht

angebracht hatte , war die Beklagte auf die

dung von —. — ilampen angewieſen . Wenn ſol⸗

che bei häufiger Haustür dem

dringen von Saskapen nicht ſtandzuhalten pflegen ,

war es gewiß die Pflicht der Beklagten , von Zeit zu

Zeit nachzuſehen , ob die Beleuchtung noch im Ga

ſei . Die Frage , ob ſie dazu in der er

Stunde der Beleuchtung denn daß die Lampe

3Verwen⸗ —

Oeffnung der Ein

ſchon

zu⸗

nächſt gebrannt hat , unterſtellt das Berufungsgericht
Veranlaſſung hatte , muß nach den Umſtänden des

einzelnen Falles beantwortet werden . Wenn an

dem Unfallstage eine neue Mietspartei in das Haus

einzog und am Abend noch Holz in das Haus tragen

ließ , womit ein häufiges Oeffnen oder gar ein län⸗

geres Offenſtehen der Haustür ſicherlich verbunden

war , ſo war dadurch eine ſolche Veranlaſſung wohl

gegeben . Es kommt dazu , daß das Hereinſchaffen
von Holz in das Haus geeignet war ,

lenlaſſen von Holzſtücken Verkehrshinderniſſe zu

ſchaffen , die die Dunkelheit doppelt gefährlich machte .

Für ein Verſchulden der Beklagten iſt dabei freilich

vorausgeſetzt , daß ſie von dieſen Vorgängen Kennt —

nis hatte . — Ueber das von der Beklagten behauptete

eigene mitwirkende Verſchulden der Klägerin ( § 254

B. ⸗G. ⸗B. ) hat das Berufungsgericht ſich überhaupt

nicht ausgelaſſen . Die Möglichkeit eines ſolchen

Verſchuldens iſt nicht ſchlechthin abzulehnen . Der

Ladeneingang zu dem Geſchäfte der Beklagten für
die Käufer lag , wie dies auch ſelbſtverſtändlich iſt ,
an der Straße . Die Beklagte behauptet aber , daß
von beiden Läden des Erdgeſchoßes auch Ausgänge
nach dem Hausflur vorhanden waren . Die Kläge⸗
rin hätte alſo in den Laden der Beklagten von hier
aus hineingehen , darauf aufmerkſam machen können ,

daß die Flurlampe nicht brenne und deren Anzün⸗
den veranlaſſen können ; ſie hätte ſich unter Umſtän⸗
den auch aus dem an der anderen Seite des Flures

durch ein Fal⸗
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liegenden zweiten Laden ein Licht leihen können .

In dem Unterlaſſen ſolcher Verſuche kann ein Ver⸗

ſchulden ihrerſeits gefunden werden . Freilich iſt die

Klägerin auf dem Flur ſelbſt gefallen und ſie kann

gefallen ſein , ehe ſie überhaupt die Ausgangstüren
der Läden erreicht hatte . Von der Feſtſtellung , an

welcher Stelle des Flures die Klägerin gefallen iſt

und wo die fraglichen Türen ſich befanden , wird es

abhängen , ob ein Verſchulden der Klägerin ange —

nommen werden kann oder nicht .

Urteil des R . G. vom 3. Januar 1914 IV .

509/1913 . ( Mitgeteilt von Dr . Hans Lieske , Leipzig ) .

Den Geſchäftsbetrieb der Verſteigerer ( Auktio⸗
natoren ) betreffend . Das Geſetz - und Verordnungs⸗
blatt Nr . VIII vom 21 . Febr . 1914 enthält auf S

62 ff. eine — Gr . Miniſteriums des In⸗
nern vom 14 . Febr . 1914, den Geſchäftsbetrieb der

Verſteigerer betr . ,

und 148 Ziff
G . B

die auf Grund der 88 38 Abſ .1
4a Gew. ⸗OQ. , und § 367 Ziffer 16 R. ⸗

erlaſſen iſt . Hiernach dürfen die Ver⸗

ſteigerer ( Auktionatoren ) lediglich fremde Waren

und zwar nur auf Grund eines ſchriftlichen

Auftrages verſteigern , welcher die Perſon des

Auftraggebers nach Vor - und Zunamen und Wohn⸗

ort zu bezeichnen , ſowie die Herkunft , Art , Menge

und Wert der Waren anzu mhat . Ferner hat

StSt .

igeber

der ſchriftliche Auftrag etwaige beſondere Bedin⸗

gungen für die Verſteigerung zu enthalten . Falls

der Auftraggeber nicht zugleich Eigentümer der

Waren iſt ,

nannt und

muß dieſer im ſchriftlichen Auftrag ge⸗

der Nachweis geliefert werden , daß und

in welcher Weiſe der Eigentümer dem Auftraggeber
das Verfügungsrecht über die Waren eingeräumt
hat . Der Auftrag iſt als Beilage zum Geſchäfts —

buch aufzubewahren und bei Kontrollen vorzulegen .föl

Die Verſteigerer dürfen bei ihren Verſteigerun⸗

gen weder in eigener Perſon noch durch Dritte Wa⸗

ren — — j —

Von jeder Verſteigerung hat der Verſteigerer

mindeſtens 8 A50 vorher der Ortspolizeibehörde

( Bürgermeiſteramt , Bezirksamt ) unter Angabe der

Verſteigerungsgebühren und Vorlage eines genauen

Verzeichniſſes der zur Verſteigerung gelangenden
Sachen Anzeige zu erſtatten . Andere als in dem

Verzeichnis genannten Gegenſtände dürfen nicht zur

Verſteigerung gelangen .

Die ſchriftliche Genehmigung der Orts⸗

polizeibehörde iſt notwendig zur Verſteigerung von

Lebens⸗ und Genußmitteln ſowie von neuen ( unge⸗

brauchten ) Waren . Die Ortspolizeibehörde hat in

der Regel vor Erteilung der Verſteigerungsgeneh⸗

migung eine gutachtliche Aeußerung der Handels⸗

kammer oder der Handwerkskammer einzuholen .

Auch die ortspolizeiliche Genehmigung iſt minde⸗

ſtens 8 Tage vor der Verſteigerung nachzuſuchen ,



ſofern es ſich nicht , wie z. B. bei Nahrungsmitteln ,

um beſonders gelagerte , dringende Fälle handelt .

Die bei den Verſteigerungen benutzten Räume

müſſen den geſundheitlichen , bau - und feuerpolizei⸗

lichen Anforderungen entſprechen , welche an öffent⸗

liche Räume mit einem größeren Menſchenverkehr

zu ſtellen ſind .
Die Verordnung verbietet endlich unlautere

Machenſchaften jeglicher Art bei Verſteigerungen ,

macht ſie dadurch alſo ſtrafbar .

Ein Abdruck der vorliegenden Verordnung muß

an den Ein⸗ und Ausgängen zu dem Verſteige⸗

rungsraum zu Jedermanns Einſicht angebracht ſein .

Ueber die Führung des Geſchäftsbuches , über

Staatsaufſicht und die Gebühren der Verſteigerer

ꝛc. trifft die Verordnung Gr . Miniſteriums des In⸗

nern vom 7. Oktober 1901 ( Geſetzes - und Verord⸗

nungsblatt 1901 S . 467 ff . ) , die Rechtsagenten , Ver⸗

mittlungsagenten , Auskunfteien und Auktionatoren

betr . , ausführliche Beſtimmungen .

Eine Handhabe zu ſtrafrechtlichem Einſchreiten

wegen Zuwiderhandlungen gegen vorbezeichnete

Vorſchriften und die bei öffentlichen Verſteigerungen

erlaſſenen polizeilichen Anordnungen bietet der 8

148 Ziff . 4 Gew . ⸗O. bezw . § 367 Ziff . 16 R. Str . ⸗

G. ⸗B.

Die von öffentlich angeſtellten Verſteigerern

( Gerichtsvollziehern u. a. ) auf Grund geſetzlicher Be⸗

ſtimmungen vorzunehmenden Verſteigerungen fallen

nicht unter die Vorſchriften der Verordnung ; auch

können vom Bezirksamt für die Vornahme von

Verſteigerungen durch Buch - und Kunſtantiquare
Ausnahmen von den Beſtimmungen der Verordnung

bewilligt werden .

Haſtung für den Unfall des Arztes bei der Berufs⸗

fahrt über Land .

( Nachdruck verboten ) .

Am 20 . Mai 1912 rief der Beklagte R. den

Kläger telephoniſch nach ſeinem Gute G. zur ärzt⸗

lichen Behandlung der erkrankten Frau eines ſeiner

Arbeiter und ließ ihn der telephoniſchen Abrede ge —

mäß mit einem ihm gehörigen Geſpanne durch den

Beklagten H. abholen . Letzterer verlor auf der

Fahrt die Gewalt über die Pferde , der Wagen wurde

gegen die Chauſſeebäume geſchleudert und umge⸗

worfen und der Kläger hierbei verletzt . Alle In⸗

ſtanzen haben den Schadenerſatzanſpruch gegen

Gutsherrn und Kutſcher anerkannt . Das Reichsge —

richt führt in ſeinen
Gründen

dazu aus :

Die Feſtſtellungen , daß die Pferde nicht ſo leicht

zu bändigen und dem Beklagten H. bekannt geweſen

ſeien , rechtfertigen den Schluß , daß dieſer bei Be⸗

handlung der Pferde vorſichtig ſein mußte und

ſchuldhaft gehandelt hat , wenn er die in ſchlankem

Trabe laufenden Pferde durch mehrmaliges Aus⸗

holen mit der Peitſche zu ſchnellerer Gangart an⸗

feuerte und beunruhigte . Daß einer Schwerkran —

ken ſchleunige ärztliche Hilfe gebracht werden ſollte ,

entſchuldigt den Beklagten nicht ; der Kläger war

nach der eigenen Darſtellung der Beklagten um 1

Uhr telephoniſch beſtellt und dabei verabredet , daß

der Wagen ihn um 3 Uhr abholen ſollte , demnach

kam es auf einige Minuten nicht an .

Der Vorderrichter hat ferner auch den § 278 mit

Recht für anwendbar erklärt . Das Vorliegen eines

Vertragsverhältniſſes zwiſchen dem Kläger und dem

Beklagten R. wird von ihm zuteffend damit begrün⸗

det , daß der den Arzt über Land Rufende die Un⸗

koſten der Fahrt zu tragen hat , wenn der Arzt mit

eigenem oder von ihm beſchafften Geſpanne der Be⸗

ſtellung Folge leiſtet und daß daher der Beſteller ,

der es übernimmt , den Arzt mit ſeinem Geſpann

zu dem Kranken abholen zu laſſen , ſich damit zu

einer Gegenleiſtung für die ärztliche Tätigkeit ver⸗

pflichtet . Demnach iſt auch der Kutſcher , durch den

er den Arzt abholen läßt , ſein Erfüllungsgehilfe bei

Erfüllung dieſer Vertragspflicht , wie der erkennende

Senat bereits in dem Urteile vom 16 . Dezember 1913

U 377/13 ) ausgeſprochen hat . Daß der Beklagte

R. nicht ſelbſt zu fahren verpflichtet war , ſteht dem

nicht entgegen ; der §S 278 gilt nicht nur für ſolche

Leiſtungen , die grundſätzlich von dem Schuldner per⸗

ſönlich zu bewirken ſind , ſondern findet auch dann

Anwendung wenn der Schuldner die von ihm über⸗

nommene Verpflichtung nicht ſelbſt erfüllen kann

oder zu erfüllen braucht .

Urteil des Reichsgerichts vom 20 . Januar 1914 .

III . 451/1913 . — ( Mitgeteilt von Dr . Hans Lieske ,

Leipzig ) .

Preußiſcher Städtetag und Kommunalabgaben⸗

geſetz . Zu der Kommunalabgaben - Geſetz⸗Novelle die

vorausſichtlich ſchon Anfang März des Abgeordne⸗

tenhaus beſchäftigen wird , hat der Vorſtand des

Preußiſchen Städtetages dem Landtage eine umfang⸗

reiche Denkſchrift eingereicht . Darin wird hervor⸗

gehoben , daß die Novelle zahlreiche und wichtige

Verbeſſerungen des jetzigen Rechtszuſtandes ent⸗

hält . Widerſpruch finden in der Eingabe beſonders

einige Vorſchriften , die garncht unmittelbar mit dem

Kommunalabgabenrecht zuſammenhängen , ſondern

ein Stück Schulgeſetz und ein nachträgliches Stück

Wohnungsgeſetz darſtellen . Die bekämpfte ſchulrecht⸗
liche Vorſchrift iſt die Beſtimmung der Novelle , daß

höhere Lehranſtalten keine Gemeindeanſtalten ſind ;

in der Eingabe wird ſorgfältig dargelegt , daß die

Regierung irrt und auch mit der neueſten Rechts⸗
ſprechung des Ober⸗Verwaltungs - Gerichts nicht in

Einklang iſt , wenn ſie ausführt , daß dieſer Rechts⸗

zuſtand jetzt ſchon gelte . Das nachträgliche Stück

Wohnungsgeſetz iſt eine Vorſchrift , wonach die Ge⸗W



meinden von Häuſern mit Kleinwohnungen Anlieger⸗

beiträge nur in Höhe von Dreiviertel de trages

erheben dürfen . Was die Beſtimmungen der Novelle

anbetrifft , die dem eigentlichen Abgabenrecht ange —

hören , ſo werden beſonders umfangreiche Ausfüh —

rungen gegen die geplante Beſchränkung der Ge⸗

meindeſteuerhoheit im Gebiet der Grundſteuer ge —

macht . Im übrigen ſind in der Eingabe zahlreiche

Ergänzungsanträge enthalten , die eine weitere Ver⸗

beſſerung des geltenden Rechtszuſtandes bezwecken .

8Be

7 . Bad . Landgemeinden⸗Verband E . V .

Einladung .

Unſere diesjährige ordentliche Mitgliederver⸗
ſammlung findet am

Samstag , den 6. Juni , vormittags 10 Uhr

im Rathausſaal in Wolfach mit folgender

Tagesordnung

ſtatt :

Verkündigung der Verbandsrechnung für 1913

u. Wahl einer Rechnungsprüfungskommiſſion
für das Jahr 1914/15 .

2. Verbeſcheidung der Rechnungen für 1912 .

3. Bericht über Entwickelung und Tätigkeit des

Verbandes im abgelaufenen Jahr .

4. Stellungnahme des Verbands zu dem von

anderer Seite geſtellten Antrag auf Ueber —

nahme der Volksſchullaſten auf den Staat .

5. Wünſche und Anträge .
6. Beſtimmung des Orts der nächſtjährigen Ver⸗

ſammlung .
Wünſche und Anträge , welche in der Verſamm⸗

lung eingebracht werden ſollen , wollen bis längſtens

zum 30 . Mai mit kurzer Begründung unſerer Ge⸗

ſchäftsſtelle in Heidelberg ſchriftlich mitgeteilt wer —

den .

Im Uebrigen verweiſen wir auf die ſpeziellen

Einladungen und bitten dringend um deren ge —

fällige Beachtung .

Sandhauſen , 23 . April 1914 .

Der Vorſtand :

Hambrecht , Bürgermeiſter .
* * *

„ Badenia “

Feuerverſicherungsverein des badiſchen Landgemein⸗

denverbandes .

Einladung .

Gemäß 8§ 16 Abſ . 1 und § 17 der Satzungen

findet die diesjährige regelmäßige Mitgliederver —

ſammlung am

Samstag , den 6. Juni , vormittags 10 Uhr

in Wolfach ( Rathausſaal ) mit folgender im § 18 der

Satzungen begründeten
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Tagesordnung

Verbeſcheidung der erſten Rechnung vom Jahr

1911/12 .

2. Verkündigung der 1913er Rechnung mit an⸗

ſchließendem Geſchäftsbericht .
3. Wahl einer Rechnungsprüfungskommiſſion .

D.Die Herren Vertreter der bei der „ Badenia “

verſicherten Gemeinden werden mit dem Erſuchen

um zahlreiche Beteiligung hierzu freundlichſt einge —

laden .

Sandhauſen , 23 . April 1914 .

Der Vorſtand :

Hambrecht , Bürgermeiſter .

Ausſchußſitzung .

Am 4. März fand in Karlsruhe eine Ausſchuß —

ſitzung ſtatt , bei welcher ſämtliche Ausſchußmitglie⸗
der mit Ausnahme von zweien vertreten waren .

Gegenſtand Verhandlungen bildeten zu⸗

nächſt einige Rechnungsangelegenheiten und die

Ablehnung der Verbandszeitſchrift

durch eine wenn auch kleine Anzahl von Verbands⸗

gemeinden . Beide Angelegenheiten wurden raſch

in ſachgemäßer Weiſe erledigt und werden hier nur

kurz geſtreift , da ſie von nicht erheblichem Intereſſe

ſind und bei anderer Gelegenheit darauf zurückge —

kommen werden wird .

Einen weiteren Gegenſtand der Verhandlungen

bildeten die Differenzen , welche zwiſchen der

Steuerbehörde und der „ Badenia “ bezüglich der Be⸗

rechnung der Reichsſtempelabgabe von ſolchen Ver⸗

ſicherungen entſtanden waren , für welche im erſten

Jahr die Prämien nicht für ein volles Jahr ſondern

nur für mehrere Monate berechnet werden . Der

Antrag , die beſtehende Streitfrage verwaltungsge⸗

richtlich entſcheiden zu laſſen , fand keinen Anklang .

vielmehr wurde beſchloſſen , in der Sache zunächſt

beim Gr . Finanzminiſterium vorſtellig zu werden

was denn auch alsbald geſchah und inzwiſcher

einen uns befriedigenden Erfolg brachte .

Als vierter Gegenſtand ſtand auf der Tages —

ordnung die Abhaltung der diesjährigen Miglieder⸗

verſammlung in Wolfach . Man einigte ſich auf den

6. Juni als den geeignetſten Tag ; das weitere ſoll

durch den Vorſitzenden mit dem Gemeinderat in

Wolfach in die Wege geleitet werden , worauf die

offizielle Einladung in der nächſten Nummer des
Verbandsorgans erſcheinen ſoll .

Zum Schluß wurde noch auf Anregung eines

Ausſchußmitgliedes die Erlaſſung eines Rundſchrei⸗

bens betr . der Feuerverſicherung an ſämtliche Ge⸗

meinden beſchloſſen . Dasſelbe geht den Gemeinden

mit der vorliegenden Zeitungsnummer zu und wird

der

3 3des Bezugs
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dringend der gebührenden Beachtung und ſorgfälti⸗
gen Aufbewahrung empfohlen , da wir unmöglich
die immer noch einlaufenden ſpeziellen Anfragen
alle einzeln beantworten können .

Verſammlungsbericht .

Am 28 . März l . Is . wurde in Albbruck die

Frühjahrsverbandsverſammlung des Bezirks
Waldshut im Hotel Albtal abgehalten . Sämtliche

Gemeinden des Amtsbezirks hatten Einladungen
erhalten . Es waren 31 Gemeinden vertreten . Nach
Begrüßung der Kollegen und Gemeindevertreter

eröffnete der Bezirksvorſtand Tröndle - Dogern
die Verſammlung und wurde alsbald in die Ta —

gesordnung eingetreten . Herr Bürgermeiſter Pfiſter

in Tiengen in ſeiner Eigenſchaft als Vorſitzender
des Strombezugsverbandes Waldshut - Bonndorf u.

St . Blaſien berichtete über die Verſorgung der Ge —

meinden mit elektriſcher Energie in einem 1¼⸗

ſtündigen Vortrag . In dieſem wies er darauf hin ,
wie durch ein geſchloſſenes Zuſammengehen beſon —

ders im Einkauf von Motoren , Zählern und ande —

ren Bedarfsartikeln große Vorteile erzielt werden
können . Es wurden durch große leiſtungsfähige
Firmen Motore angeboten zu Preiſen , wie ſie bisher
noch nie gehört wurden . Der Vortrag fand den

Beifall aller Anweſenden .

Zu Punkt 2 der Tagesordnung „ Verbands⸗

angelegenheiten “ behandelte der Bezirksvorſtand
Tröndle das neue Organ des Gemeindeverban —

des , den Bezug und die Koſten für Bürgermeiſter
und Rechner .

Im weiteren wurde das Erholungsheim ge —
ſtreift und nachher die Feuerverſicherung beſprochen ,
auf den großen Vorteil hingewieſen , der durch dieſe
Verſicherung den Gemeinden erwachſe . Aus der

Mitte der Verſammlung wurde das Geſagte wie —

derholt und zur Benützung dieſer Einrichtung auf —
gefordert .

Der Vorſitzende wendete ſich an alle Gemein⸗

den , die ſich dem Verband noch nicht angeſchloſſen
haben , ſich ebenfalls anzuſchließen , da dadurch den

Gemeinden nur Vorteile erwachſen können .

3. Als Ort für die nächſte Bezirksverſammlung
wurde Altenburg beſtimmt ; dabei wurde dem

Wunſche Ausdruck gegeben , daß bei dieſer Gelegen —
heit die Zeit ſo eingerichtet werde , daß eine Beſich —
tigung des ehemaligen Kloſters Rheinau ſtattfinden
kann .

Nach Schluß der Tagesordnung fand von den

meiſten Teilnehmern noch eine Beſichtigung der

großen Papierfabrik ſtatt .

Perſonal⸗Nachrichten .
Die Ehrenurkunde für 25jährige Dienſt⸗

zeit erhielten die Herren : Wiedemer in Appen⸗
weier , Meier in Stetten , A. Waldshut , Huber
in Dingelsdorf , Blender in Gutenſtein , Wolf
in Kieſelbronn und Schieble in Forchheim .

Unſer Ausſchußmitglied und ſtellvertretender

Vorſitzender , Herr Herbſt in Hochſtetten , welcher
im vorigen Monat ſeinen 70 . Geburtstag feierte ,

wurde von Sr . Königl . Hoheit dem Großherzog
bei dieſem Anlaß durch Verleihung des Zähringer
Löwen 2. Klaſſe ausgezeichnet , eine Au. zeichnung ,
welche ſonſt einem Landbürgermeiſter ſelten zuteil

wird , im vorliegenden Fall aber offenbar als eine

Anerkennung der vielſeitigen Tätigkeit des Aus⸗

gezeichneten auf verſchiedenen Gebieten des öffent —

lichen Lebens namentlich des landwirtſchaftlichen

Genoſſenſchafts - und des Hagelverſicherungsweſens

betrachtet werden darf .

Bürgermeiſterwahlen.
Gewählt bezw . wiedergewählt wur⸗

den :

in Zienken ( Amt Müllheim ) Wirt Nußbau⸗

mer ; in Rippberg ( Amt Buchen) Uhrmacher

Schneider ; in Remetſchwiel ( Amt Waldshut )

der bisherige Bürgermeiſter Ludwig Mutter .

Mutter bekleidet das Amt ſchon 18 Jahre . In

Hohnhurſt ( A. Kehl ) Bürgermeiſter Jakob Teufel .

Teufel bekleidet dieſen Poſten ſeit 1884 , wurde alſo

zum 5. mal gewählt ;
in Neudenau ( Amt Mosbach ) Bürgermeiſter

Kroßkinsky ; in Wintersweiler ( Amt Lörrach )

Schlegel mit großer Mehrheit ; in Mühlhofen

( Amt Ueberlingen ) Steurer mit großer Mehrheit ;
in Aitern ( Amt Schönau ) Behringer mit großer
Mehrheit ; in Schönenberg ( Amt Schönau )

Valleſer mit großer Mehrheit ; Walleſer wurde zum
3. mal gewählt ; in Mimmenhauſen ( Amt

Ueberlingen ) Bürgermeiſter Hirn mit 84 von 87 St . ;

in Tumringen ( Amt Lörrach) J . Höfle mit 143

von 152 St . ; in Werthei mBürgermeiſter J . Bar⸗

don ; in Oberweier ( Amt Raſtatt ) Bürgermeiſter
und Bezirksrat Strolz mit 117 St .

Wieder gewählt wurden die Herren Bürger —
meiſter Weber in Bodman , Reſtle in Main⸗

wangen , Breinlinger in Liptingen , A. Stock —

ach, ferner Großkinsky än Neudenau und

Witter in Haßmersheim , Amt Mosbach .

Bergzell ( A. Offenburg ) . Bei der Bürgermei⸗

ſterwahl wurde Herr Gemeinderat Leopold Bühler ,
Chriſtlesbauer , zum Ortsvorſtand von Bergzell ge⸗

wählt . Bekanntlich hat der bisherige Bürgermeiſter ,
Herr Joſef Bühler , der 10 Jahre an der Spitze der

Gemeinde ſtand , auf 1. April d. Is . ſein Amt nieder⸗

gelegt .



Bodman . Unſer ſeitheriger Bürgermeiſter We —

ber wurde mit 98 Stimmen wiedergewählt . Der Wie⸗

dergewählte tritt nun in die dritte Dienſtperiode ein .

Seine Tüchigkeit , ſein gerechter Sinn und ſeine Zu⸗

vorkommenheit gegen jedermann ſicherten ihm dieſe
ehrenvolle Wiederwahl . Herr Weber bekleidet auch
das Amt eines Bezirksrats und iſt ſtellvertretender
Kreisabgeordneter . Weber iſt auch Bezirksvorſtand
( Landgemeindeverband ) und in dieſer Eigenſchaft
überaus tätig .

Holzſchlag . Unſer Bürgermeiſter Herr Stritt hat
ſein Amt wegen Kränklichkeit niedergelegt . Am 1.

Juli 1885 wurde er von ſeinen Mitbürgern auf die⸗

ſen Poſten berufen , den er gegen 29 Jahre inne hatte .

Herrn Stritt hat unſere Gemeinde ſehr vieles zu ver —

danken . Mit all ſeiner Kraft ſuchte er immer das

Beſte für dieſe und ihre Bürger zu erreichen . Es hat
darum hier allgemein ſchmerzlich berührt , daß Herr
Stritt dieſen Entſchluß faßte .

Kirchheim ( A. Heidelberg ) . Durch anhaltende
ſchwere Krankheit iſt Herr Bürgermeiſter Georg
Kaltſchmitt gezwungen , das Amt als Ortsvorſtand
am 1. April d. Is . niederzulegen . Er war 39 Jahre
im Dienſte der Gemeindeverwalt ltung tätig . Unter

den Neuerungen ſeiner Verwaltungszeit ſind beſon —
ders hervorzuheben : Waſſerleitung , Kanaliſierung ,
elektriſches Licht , Straßenbeleuchtung und Straßen —
bahn .

Verbandsentwickelung .
Neuerdings ſind dem Verband beigetreten : die

demeinden Walda u, Amt Neuſtadt , Hard —

heim , Amt Buchen , Oberbergen , Amt Brei⸗

ſach , Ohrensbach , Amt Waldkirch . Durch den

Bezirksvorſtand des Bezirks Waldshut ſind weitere

Gemeinden angemeldet , von welchen aber die Bei —

trittserklärungen noch ausſtehen .

Feuerverſicherung .
Stand nach der letzten Veröffentlichung in

3* 2 594 700

Zugang bis 15 . April :

Gremmelsbach

Nr .

5 600 &f .

Untermettingen 5 300 K

Heſſelhurſt 15 000 /

Grafenhauſen , A. Ettenheim 27 200

Weiler , A. Sinsheim 10 200 Kf

Lichtenau 11200 J /

Hochemmingen 16 200 /¼

Mimmenhauſen 10 600 K

Günzgen 2 200 /

Sa . oli

Haftpflichtverſicherung .

Folgende Gemeinden haben ſeit unſerer Be⸗

kanntmachung in der letzten Nummer bei unſerer

235698500
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Vertragsgeſellſchaft , der Oberrheiniſchen in Mann⸗

heim , Haftpflichtverſicherungen abgeſchloſſen :
Mönchweiler , A. Villingen , Diedel

heim , A. Bretten , Altenburg , A. Waldshut ,
Gündlingen , A. Breiſach , Kadelburg , A. Waldshut ,
Eichſtetten , A. Emmendingen , Rockenau , A. Eber⸗

bach , Greffern , A. Bühl , Hauingen , A. Lörrach ,

Wenkheim , A. Tauberbiſchofsheim , Kippenheimwei —

ler , A. Ettenheim , Altdorf , gleichen Amts , Schap —

bach , A. Wolfach , Muckenſturm ( Hof) , Amt

Weinheim , Hägelberg , A. Lörrach , Wiesleth ,

A. Schopfheim .

V 5⸗

Briefkaſten .
An Herrn Bürgermeiſter M. in L. Nach Ihrer

Anfrage beſitzt ein Bauunternehmer aus W. auf
dortiger Gemarkung eine Sandgrube , welche der —

ſelbe mittelſt einer Baggermaſchine ſo tief auszu⸗

nützen babſichtigt , daß Gefahr entſteht , könnte

dadurch eine in der Nähe befindliche , der Gemeinde

gehörige Quelle , aus welcher in der Hauptſache die

Waſſerverſorgung der Gemeinde ſtattfindet , geſchä —
digt werden und Sie wünſchen zu wiſſen, ob der

betr . Bauunternehmer berechtigt iſt , ſeine Sand⸗

grube in der beabſichtigten Weiſe auszunützen .
Hierauf haben wir nach Konſultation unſeres

Rechtsbeiſtandes folgendes zu erwidern :

Vom privatrechtlichen Standpunkte aus iſt ge —
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gen das Gebahren des Nachbarn , der ſeine Sand —

grube möglichſt tief ausbeuten will , nichts zu ma⸗

chen , denn grundſätzlich kann jeder Eigentümer ſei⸗
nen Grund und Boden nach ſeinem Belieben be⸗

nutzen . Auch der Chikanparagraph ( § 226 B. G. B. )

kann hier kaum zur Anwendung bönearen, da das

Tiefergraben nicht einzig und allein den

Zweck haben kann , dieGemeinde zu ſchädigen . Wohl
aber greift hier das öffentliche Recht und zwar das

Waſſergeſetz in ſeiner Faſſung vom 12 . April 1913

ein , das eingehende Beſtimmungen gegen unwirt⸗

N

ſchaftliches Ausbeuten von Quell - oder Grundwaſſer
enthält .

Berechtigt zur Benützung der Quellader wäre

der Nachbar auf ſeinem Grundſtück nach § 22 des

Waſſergeſetzes nur dann , wenn dieſe Benützung zu

vorübergehenden Zwecken oder zur Befriedigung
des häuslichen , landwirtſchaftlichen oder gewerbli —
chen Bedarfs geſchähe . Nach dem eingeſandten Tat⸗

beſtand ſcheint aber eine ſolche Benützung ſeitens
des Nachbarn nicht beabſichtigt zu ſein . In dieſem

Falle wäre nach § 53 des Waſſergeſetzes die Geneh⸗

migung der zuſtändigen Behörde für die Benützung
oder

—. — — . der Quelle erforderlich . Sollte

eine ſolche Benutzung ohne die erforderliche G eneh⸗
migung erfol gt ſein , ſo ruht auf dieſem Tun die in

§ 116 Waſſergeſ . angedrohte Strafe .
Außerdem kann nach § 56 Abſ . 2 des Waſſer⸗

geſ . eine Waſſerbenutzung von der Verwaltungs⸗
behörde unterſagt oder an beſchränkte Bedingungen
geknüpft werden , wenn durch Zutageförderung oder

Wegleitung von Grund - und Quellwaſſer oder durch

Eröffnung oder Ablenkung unterirdiſcher Waſſer⸗

adern das für den häuslichen, landwirtſchaftlichen
oder gewerblichen Bedarf eines größeren Kreiſes
von Beteiligten nötige Waſſer entzogen oder we⸗

ſentlich geſchmälert würde . Eine Benutzung entge⸗



gen der behördlichen Unterſagung iſt nach § 116

Waſſergeſ . ſtrafbar . Im vorliegenden Falle wäre

alſo zunächſt ratſam , die Behörde d. h. das zuſtän⸗
dige Bezirksamt auf das Tun des Nachbarn hinzu⸗
weiſen und eventuell Strafanzeige wegen Uebertre —

tung von § 116 Ziff . 1 bezw . Ziff . 5 zu erſtatten .

8 . Rechnerverband .
Die diesjährige Landesverſammlung unſeres

Verbandes findet am 27 . /28 . Juni l . Is . in Ueber⸗

lingen ſtatt . Der Vorſtand .

Bezirksdberein Säckingen . Am Sonntag , den

26 . April fand in Säckingen eine Verſammlung

ſtatt , zu der die Kollegen des Bezirks vollzählig ſo—

wie auf beſondere Einladung der Verbandsvor —

ſitzende erſchienen waren . Nach Bekanntgabe des

Geſchäfts⸗ und Rechenſchaftsberichtes vom verfloſſe —

nen Jahr durch Vorſtand Rue b⸗- Kleinlaufenburg ,

Wahl eines Delegierten zur Landesverſammlung ,

fand eine eingehende Beſprechung der den Ge —

meinderechnern des Bezirks übertragenen Geſchäfte
als Ortserheber der allgem . Ortskrankenkaſſe

Säckingen ſtatt . Dabei wurde u. a. dem Wunſche
Ausdruck gegeben , als Entlohnung für dieſe Arbei —

ten 6 Prozent der eingegangenen Krankenverſiche —

rungsbeiträge neben den geordneten Gebühren für
das Klebegeſchäft zu erhalten . Wegen einheitlicher

Regelung der Mankogelder an Gemeinderechner

ſoll für die Bezirkskollegen eine entſprechende Ein —

gabe an das Bezirksamt gerichtet werden . Hierauf

beſprach der Verbandsvorſitzende den Entwurf für

Abänderung der Gemeinderechnungs - und Voran⸗

ſchlagsanweiſung , wobei derſelbe die dabei gemach —
ten Vorſchläge als eine im weſentlichen glückliche

Löſung des in den letzten Jahren oft erwähnten

Verlangens auf Vereinfachung des Gemeinderech —

nungsweſens insbeſondere der Gemeindebilanz be —

zeichnete . Beſonders erfreulich ſei die in dem Ent⸗

wurf gefundene Berückſichtigung der Wünſche des

Rechnerverbandes . Die eingehende Beſprechung des

Entwurfs wird den Haupttraktanten auf der dies⸗

jährigen Landesverſammlung am 27 . und 28 . Juni
in Ueberlingen bilden . Nach Verdankung der Aus⸗

führungen des Verbandsvorſitzenden durch Bezirks —

vorſtand Rueb ſchloß dieſer die ſehr anregend ver —

laufene Verſammlung mit dem Wunſche auf ebenſo
zahlreichen Beſuch im Herbſt in Kleinlaufenburg .

Bezirksverein Karlsruhe . Am Samstag , den

14 . März d. J . , nachmittags 2 Uhr , fand in Knie⸗

lingen die Frühjahrsbezirksverſammlung ſtatt .
Nach einleitenden Worten des Vorſitzenden wurden

die neuen Krankenkaſſenverhältniſſe und die Arbei⸗

ten der Ortserheber im Bezirke behandelt . Des⸗

gleichen wurde die Aufſtellung des Voranſchlags
einer eingehenden Beſprechung unterzogen , worauf
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man ſich mit dem neuen Vereinsblatt , der „Zeit —

ſchrift “ befaßte . Die Kollegen , vom Vorſitzenden

zur freien Meinungsäußerung aufgefordert , ſpra —

chen ſich im ganzen befriedigt über das neue Blatt

aus , nur ſollte der den Rechnern zur Verfügung ge —

ſtellte Raum auch von dieſen mehr benützt werden .

Vor Beginn der Verſammlung fand eine Be⸗

ſichtigung des von der Gemeinde Knielingen mit

einem Koſtenaufwand von über 200 000 neu er⸗

ſtellten , 12 Lehrſäle , eine Diener - und 4 Unterleh —⸗

rerwohnungen nebſt einem Brauſe - und Wannen —

bad enthaltenden Schulhauſes ſtatt , die allgemein

befriedigte .

Kollege Gräber in Teutſchneureut

feierte im März d. Is . das 25jährige Rechnerjubi —

läum , wozu ihm der geſamte Gemeinderat in ſei —

ner Wohnung gratulierte und als Geſchenk der Ge —

meinde eine goldene Uhr mit Widmung überreichte .

Auch ſeitens Gr . Bezirksamts ( Herrn Oberamt —

mann Dr . Guth - Bender und Herrn Reviſor Theo —

bald ) liefen Gratulationsſchreiben ein . Unſer Be⸗

zirksverein gratuliert hiermit unſerem Kollegen
Gräber aufs herzlichſte und bedauert nur , daß uns

dieſes Jubiläum ſo ſpät mitgeteilt wurde . Wir

werden das Uebrige bei der nächſten Bezirksver —

ſammlung nachholen .

＋

Todesfälle : Krafft , Johann Martin , Ge⸗

meinderechner in St . Ilgen ( Amt Heidelberg ) , 20 .

April .
Salem . Unter ungemein zahlreicher Beteiligung

bettete man am 29 . März dahier die irdiſchen Ueber —

reſte des durch einen Schlaganfall ſo jäh aus dem

Leben geſchiedenen Sparkaſſenkontrolleurs und Ge —

meinderechners Emil Brenner , Veteran von

1870⸗71 , zur letzten Ruhe . Er war ein geborener

Karlsruher , machte im 114 . Inf . ⸗Reg. ehrenvoll den

Feldzug mit und trat ſpäter als Unteroffizier aus

dem Militärdienſt aus . Sodann war er hier ſeit

mehr als 30 Jahren in verſchiedenen amtlichen Stell⸗

ungen tätig . Vor zwei Jahren konnte er ſein 25jäh⸗
riges Dienſtjubiläum als Sparkaſſenkontrolleur fei⸗
ern . Der Verſtorbene war ein friedlicher , gerader
und pflichttreuer Charakter und genoß allſeitige Ach —
tung . Unter Hervorhebung der ſchönen Charakter⸗
eigenſchaften und der vielen Verdienſte des Verſtor —
benen wurden am Grabe Kränze niedergelegt vom

Vorſtand der Sparkaſſe , von ſeinen dienſtlichen Kolle⸗

gen , vom Gemeinderat , von der Feuerwehr , vom Mi —

litärverein , vom Verband der Gemeinderechner , vom

Verband der Steuererheber und vom Pferdezucht⸗
verein . Der Männerchor ehrte ihn durch ein erhe —
bendes Grablied . Außerdem beteiligten ſich ſechs Mi —

litärvereine der Umgegend in corpore am Leichenbe⸗
gängnis . Der Verſtorbene erreichte ein Alter von 64

Jahren .



9 . Bücherſchau .
Die badiſche Volks⸗ und Fortbildungsſchule . Samm⸗

lung von Geſetzen , Verordnungen und ſonſtigen

Vorſchriften über die Volks⸗ und Fortbildungs⸗

ſchule ſowie über die Ausbildung und die beam⸗

tenrechtlichen Verhältniſſe der Lehrer und Leh⸗

rerinnen . Von R. Schuſter , Gr . Oberreviſor
beim Unterrichtsminiſterium . XX . 1036 Seiten .

Preis gebunden 6 . 50 . Verlag : Spachholz u.

Ehrath , Bonndorf Baden ) .

Schon ſeit einiger Zeit macht ſich das Bedürf⸗

nis nach einer überſichtlichen Sammlung der im

Bereiche des Volks - und Fortbildungsſchulweſens

geltenden Geſetze und ſonſtigen Vorſchriften fühl⸗

bar . Obige Schulgeſetzſammlung dürfte daher in

den Schulen , bei den Schulbehörden und allen

Stellen , für die ein gutes Nachſchlagemittel über

das Gebiet des Volts - und Fortbildungsſchulweſens

(einſchl . Gewerbe - und Handelsſchulen ) erforderlich
iſt , ſehr erwünſcht ſein .

Die Sammlung , über deren Einrichtung und

Inhalt man ſich aufgrund des Vorworts , des In⸗

haltsverzeichniſſes und der mitgegebenen Beilage

leicht orientiert , enthält das Schulgeſetz u. die

zu ſeinem Vollzug ergangenen Ausführungsbeſtim⸗
mungen , die zur Geſunderhaltung u. zum ſittlichen

Wohl der Schuljugend erlaſſenen Vorſchriften , die

Geſetze uſw . über Fortbildungsunter⸗

richt ( einſchließlich Gewerbe⸗ und Ha ndels⸗
ſchulen ) ſowie über Erziehung und Unterricht

der für den Volksſchulbeſuch nicht oder

nur in beſchränktem Maße geeigne⸗
ten Kinder einſchl . Zwangserziehung .

In einem beſonderen Abſchnitte ( N) ſind Aus⸗

züge aus verſchiedenen anderen Geſetzen uſw . abge⸗

druckt , auf welche in den Schulbeſtimmun

wieſen iſt . Den Verordnungen ſind auch die zuge⸗

hörigen Formulare ( Muſter ) beigegeben .
Die Beſtimmungen über die Lehrer und Leh⸗

innen ſowie die allgemeinen beamtenrechtlichen
iften befinden ſich im II . Teil des Buches .

Der III . Teil enthält u. a. verſchiedene Ueber⸗

ſichten , ſo über das Schulgeſetz , über die neue Schul⸗
ordnung , den Unterrichtsplan uſw . Die Ueberſicht
A ! bildet eine kurze Rekapitulation des Schulge⸗

ſetzes ; bei den einzelnen Abſchnitten und Paragra⸗

en
gen ver⸗

phen ſind die Seiten angegeben , auf wele die
einſchlägigen Vollzugsvorſchriften zu finden ſind .

Das reich gegliederte Inhaltsverzeichnis ( Seite
VII bis XIT ) bildet in Verbindung mit Seite 5 der

Beilage zugleich eine Ueberſicht über die zur Zeit

in Geltung befindlichen Beſtimmungen .
Der Abſchluß der Sammlung erfolgte laut Vor⸗

wort auf 1. März 1914 ; die ſpäter erlaſſenen Vor⸗

ſchriften wären daher bis zum Erſcheinen der näch⸗

Grabnummernpflöcke
aus gewalztem T- Eisen , welche nicht abbre -

chen , empflehlt in 3 Ausführungen

Johs . Dobler , Eisenhandlung ,
Beutelsbach ( Remstal ) .

ſten Fortſetzung des Buches im Schulverordnungs⸗

blatt beginnend mit Nr . XI von 1914 nach —

zuſchlagen .
Die Sammlung wird namentlich während der

jetzigen Uebergangszeit gute nſte leiſten , aber

auch dann , wenn die Schulgeſetzgebung zu einem

gewiſſen Abſchluß gelangt iſt , ihre Brauchbarkeit be⸗

währen , da ſie — wie im Vorwort und der Beilage

angekündigt durch dem praktiſchen Bedürfnis

angepaßte Fortſetzungen weitergeführt werden wird .

10 . Briefkaſten .
Herrn M. in B . Die Geſetzes⸗ und Verord

nungsbeſtimmungen über die Volks — und Fortbil⸗

dungsſchule finden Sie in der von Gr . Oberrevi⸗

ſor Schuſter beim Unterrichtsminiſterium he

rausgegebenen und im Verlage von Spachholz und

Ehrath in Bonndorf erſchienenen Sammlung „ Die

Badiſche Volks⸗ und Fortbildungsſchule “ .
An Hand des reichhaltigen , überſichtlich ange —

legten Inhaltsverzeichniſſes ſowie der Beilage kön

nen Sie leicht und raſch die im Schulweſen gelten⸗—

den Geſetze und Verordnungen auffinden . Die im

Verlauf der ferneren Zeit noch erſcheinenden Vor⸗

ſchriften werden nach dem Vorwort in ähnlicher

Form herausgegeben und wird dann wieder eine

dem ſeinerzeitigen Stand entſp Ueberſicht

über die geltenden Beſtimmungen beigefügt werden .

Näheres wollen Sie der „ Bücherbeſprechung “
in dieſer Nummer der Zeitſchrift entnehmen . Wir

können Ihnen das inhaltsreiche Buch nur emp⸗

fehlen .
Herrn Bürgermeiſter M. in H. Sie fragen ,

welche Unterhaltungskoſten ( Anſtreichen der Innen⸗

wände , Tapezieren , Weißen ꝛc. ) in den Wohnzim⸗

mern der Lehrer die Gemeinde und welche der Leh⸗

rer als Wohnungsinhaber zu beſtreiten hat . Dieſe

Frage finden Sie in heutiger Nummer eingehend

beantwortet .

Herrn F. in B . Ein empfehlenswertes

für die Sommermonate iſt „ Wald

ningen ( Amt Konſtanz ) . Näheres

Brütſch auf Waldheim .32

Heim
im “ FTas Soh

heim “ , Poſt Oeh⸗

ſitzervom Beſitzer

9
Mitteilung . Die nächſte Nummer wird gegen

Ende Juni erſcheinen . Sie wird ſich vorwiegend mit

dem Entwurf der neuen Gemeinderechnungs⸗ und

Voranſchlagsanweiſung befaſſen . Die Herren Inte⸗

reſſenten werden erſucht , diesbezügliche Ausführun⸗

gen ( Begründung für Ergänzungs⸗ und Abände⸗

rungsvorſchläge ) der Schriftleitung tunlichſt bald

mitzuteilen . ( Die Schriftl . ) .

iiieeeee

Bülow - Pianinos
Aussergewöhnlich günstige

Vorzugs - Offerte
Ul. Vertrag sowohl bei Barzahlung wie bei Teil -

zahlung . Stets Gelegenheitskäufe in kurze Zeit

gespielten Pianinos

Man verlange Prachtkatalog -

Fr . Siering , Mannheim O7 Nr . 6

Vertragsfirma seit 1906 .



Verlag von Adolf Emmerling N Sohn in Heidelberg .

Dargeſtellt in Ausführun⸗

＋ — 8 gen zur Gemeindeordnung, ;

E ꝗ4 1 2 Smeln Ere zum Bürgerrechtsgeſetz, !
dem Gleichſtellungsgeſetz ,
der Städteordnung und
dem Fürſorgegeſetz für

von Dr. Ernĩt Walza, Gemeinde - und Körper —

8 5
ſchaftsbeamte , nebſt den !

Bürgermeiſterzund ord . Hon. ⸗Profeſſor der Rechte in Heidelberg . — Vollzngs⸗
verordnungen , 8

X, 769 Seiten , Preis broſchiert Mk . 12 50 , in Leinwand gebunden
mit Schutzhülſe 14 . 00 ,

liegt nunmehr vollitändig vor .

Als Erſatz des einſtens überall eingeführten und beliebten , aber heute durch die tiefgreifenden Geſetzes —

änderungen gänzlich veralteten Wielandt ' ſchen Handbuches des badiſchen Gemeinderechtes , wird dieſer neue Kom⸗

mentar in allen Kreiſen , die Beruf oder Politik in Berührung mit dem badiſchen Gemeinderecht bringt , mit

Freude. begrüßt werden ; umſomehr , als er aus der Feder eines hervorragenden Fachmannes ſtammt , der als

Oberbürgermeiſter in Heidelberg und als Profeſſor an der gleichnamigen Univerſität Theorie und Praxis in ſei⸗
ner Perſon vereinigt und daher , wie kaum ein zweiter zur Erklärung und Auslegung der badiſchen Gemeinde —

geſetze berufen ſein ! dürfte .
*

Belonders lit den Gemeindebehörden unieres handes eine baldige flnichaffung des Derkes zu empfeh -

len , denn die Bürgermeiſter und Ratichreiber erhalten bei dieler klaren und gründlichen Darſtellung des für ſie

allerwichtigſten Rechtes ein Bundbuch , das lich in der fäglichen Berprnds 1 ganz Aneniehrlich erwelien
wird .

Vorrätig in allen Buchhandlungen Badens .

Ausführlicher Proſpekt iſt zu erhalten ebenfalls durch jede Luchhandlung ,

ſowie durch die Verlagsbuchhandlung von

Adolf Emmerling und Sohn in Heidelberg .

RR

Rusfafter Uniformfabrik .

Albezt FKilbert

Hoflieferant
Telef . 100 Gegr . 1872

Kaſtatt i . B .

Lieferant der Königl . Armee , ſowie ſtaatlicher
und ſtädtiſcher Behörden , empfiehlt ſich in

Uniformen u . Ausrüſtungsgegen⸗
ſtänden für Polizei , Feuerwehr ,

Sanitätskolonnen , Livreen ete .

Großes Lager in Uniformtuchen .

Fragebogen für

Otto Sauer , Wriil . bal . Beometer

Technisches Burcau für Vermessuns - U. Ingenieurardeiten

Karlsruhe i . B . , Hanaustr . 29.

TPelephon 3255 .

Fertigung von amtlichen Messurkunden für Grund -

Stücksteilungen , Neuvermessung von Strassen - undg

Bahnanlagen , Ausarbeitung von Bebauungsplänen ,

Durchführung von Bauplatzumlegungen , Ent - F

Wurfsarbeiten für Strassen - und Bahnprojekte , so - —

wie Kanalisationen , Bauaufsicht bei Ausführung “

derselben , Ausführung von Geländeaufnahmen ,

Massenberechnungen für Erdarbeiten , Vorarbeiten 8

für Baugesuche und Bauausführungen , Bauab -

lechnungen usw .
8

Socben erſchlenen! III . f⏑ —
F

Das badiſche Schulgeſetz Wich 10 Anmeldung eines Anſpruchs

von Gr . Oberreviſor Ichuſter im Unterrichts⸗ für auf Aufwandsentſchädigung

miniſterinm . Soldaten⸗ zu beziehen von

Der Verlag : Spachholz &Ehrath . Bonndorf . Familien . ] Fpachholz & Ehrath , Banndorf .

Fur gefälligen Beachtung !
Sendungen ſind zu richten :

in Angelegenheiten
a) des Landgemeindenberbandes (7) an deſſen Geſchäftsſtelle in Heidelberg — Obere Neckar⸗

ſtraße — ;

b) des Kechnerverbandes ( 8) an deſſen Vorſitzenden — Stadtrechner Kaufmann in Schopfheim

4e) der Bestellung und des Uersands der Zeitſchrift an die Geſchäftsſtelle in Bonndorf und

d) im übrigen an die Schriftleitung in Konſtanz — Schützenſtraße 20 —.

Verlag : die Bad . Landgemeinde⸗ , Amtsreviſoren⸗ und Rechner⸗Verbände . Geſchäftsſtelle in Bonndorf .

Schriftleitung : Oberreviſor Bund ſchuh in Konſtanz . — Druck : Spachholz & Ehrath , Bonndorf .
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